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Eine Zensur findet nicht statt ... 

Am Freitag, dem 9. Oktober 1992, 
gegen 15.30 Uhr, wurde der verant
wortliche Redakteur des Lichtblicks 
vom diensthabenden Zentralbeamten 
der Teilanstalt lll in der Justizvoll
zugsanstalt Tegel darauf aufmerksam 
gemacht, daß in der Zentrale ein 
Einschreiben an den Lichtblick noch 
auf seine Aushändigung wartet. Die 
Aushändigung fand jedoch nicht 
statt, weil man vom Inhalt des Ein
schreibens eine Fotokopie des 
Papieres der Arbeitsgruppe zur Neu
st rukturierung der JVA Tegel - "ver
sehentlich" Kenntnis genommen hatte. 
Auch der noch im Dienst befindliche 
und zu Rate gezogene Vollzugsdieost 
leiter der TA 111 sah sich außer
stande, einer Aushändigung zuzu
stimmen. Der verantwortliche Redak
te ur wurde auf Montag, dem 12. 
Oktober 1992 "vertröste t" , wo man 
das dem Vollzugsleiter und stellver
tretenden Anstaltsleiter, Herrn 
Schmidt-Fich, übergeben und ·zur 
Entscheidung überlassen wollte. 

Das Einschreiben wurde auch tat
sächlich an den Vollzugsleiter wei
tergeleitet, nur auf eine Entschei
dung warten wir heute noCh, zehn 
Tage nach dem Posteingang, trotz 
mehrerer RUckfragen bei der An
staltsleitung, wo bisher "nur" der 
Mitarbeiter beim Vollzugsleiter er
reichbar und in dieser Angelegenheit 
ansprechbar war. 

Seit 1988 ist der verantwortliche 
Redakteur des Lichtblicks durch eine 
Änderung des Berliner Pressegesetzes 
verantwortlich im Sinne dieses Geset
zes für den Inhalt jeder Ausgabe des 
Lichtblicks, d. h. auch strafrechtlich 
verantwortlich. Wieviel Sinn macht 
jedoch diese rechtliche Gleichstellung 
mit einem verantwortlichen Redakteur 
"draußen", wenn Post an den Licht
blick von Bediensteten der JVA Tegel 
inhaltlich zur Kenntnis genommen 
wird und wie in diesem Fall dazu 
führt , nicht ausgehändigt zu werden? 
Wir empfinden das als eine Zensur 
und einen Eingriff in die Pressefrei
heit! 

Bei der zunächst .beabsichtigten Aus
händigung des Einschreibens konnte 
sich der verantwortliche Redakteur 
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persönlich davon überzeugen, daß 
das Kuvert sich bereits in einem ge
öffneten Zustand befand und nicht 
erst in seiner Gegenwart geöffnet 
wurde. Ob es mit dieser Vergehens
weise seine Richtigkeit hat, bedarf 
ebenso zusätzlicher Klärung wie die 
Frage, ob die Anordnung einer in
haltlichen Kontrolle der Lichtblick
Post besteht. Darauf vom verantwort
lichen Redakteur angesprochen, 
konnte der diensthabende Zentral
beamte der Teilanstalt 111 keine be
friedigende Antw?rt geben. 

:Wann und ob überhaupt mit einer 
Aushändigung des Einschreibens ge
rechnet werden kann, ist zur Zeit 
unklar. Trotz alledem "''aren die Be
mUhungen von seiten der Anstalt 
wenig erfolgreich, uns in unserer 
Arbeit zu behindern. Wir berichten 
in unserem Leitartikel ab Seite L. 
ausfUhrlieh über die Neustrukturie
rung der Justizvollzugsanstalt Tegel ... 
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seit e1n1gen Monaten ist in Tegel zu spüren, daß mit 
erheblichen Veränderungen in der Struktur der Anstalt 
in nächster Zeit zu rechnen ist. Zum einen bedingt 
durch die massiv in die Medien geratene Drogenproble
matik und zum anderen durch den zunehmenden Bele
gungsdruck der JVA Tegel sehen sich Justizverwaltung 
und Anstaltsleitung mehr denn je unter Zugzwang, neue 
Konzeptionen für die gesamte Anstalt zu entwickeln. 

Unter diesen Vorzeichen bildete sich eine Arbeits
gruppe in Tegel zur "Neustrukturierung der Justiz
vollzugsanstalt Tegel", deren erste Sitzung im April 
dieses Jahres stattfand. Zwar hüllt man sich nach wie 
vor in Schweigen, dennoch sind bereits eine Vielzahl 
an Informationen bekanntgeworden, die es uns ermög
lichen , in unserem Leitartikel ab Seite 4 ausführlich 
auf diese Thematik einzugehen und über sie zu be
richten. 

Wie wir jedoch erst in letzter Minute erfahren haben, 
ist der Bericht auf Seite 4, aus dem wir zitiert 
haben, ein erster Vorläufer, der zu zahlreichen Miß
verständnissen Anlaß gegeben hat. Aus diesem Grund 
wurde eine überarbeitete Fassung für die Fachöffent 
lichkeit erstellt, die aber noch nicht von der Auf
sichtsbehörde abschließend gebilligt worden ist. 

Aus gut unterrichteten Kreisen war zu erfahren, daß 
es in der Senatsverwaltung für Justiz für die künf
tige Arbeit mit drogengefährdeten Gefangenen grund
sätzlich andere inhaltliche Vorstellungen gibt. Wir 
dürfen gespannt sein, wie die Fassung für die inter
essierte Fachöffentlichkeit ist. Uns ist sie bisher 
noch nicht zu Gesicht gekommen. 

Der Rechtsausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses 
bezog in einer Sitzung im September 1992 Stellung 
zur Neuorganisation der Berliner Haftanstalten. Di e 
Frauenhaftanstalt in Plötzensee soll für den ge
schlossenen Männervollzug umgewidmet werden. Mit dem 
Umbau der Stasi -Gefängnisse Pankow und Lichtenberg 
will man 170 Plätze für den geschlossenen Vollzug zu
sätzlich schaffen . Weiterhin ist vorgesehen , die ehe
malige DOR- Frauenhaftanstalt Köpenick für den offenen 
Männervollzug übergangsweise zu nutzen, um die bis
herigen Standorte in Düppel und Hakenfelde zu sanie
ren . Zu einem späteren Zeitpunkt ist in Köpenick der 
Neubau einer Frauenhaftanstalt geplant . Die Anzahl 
der Plätze im offenen Vollzug will man trotz anstei
gender Gefangenenzahlen unverändert belassen . . . Von 
der Senatsverwaltung für Justiz werden für diese Um
bauten ca . 30 Millionen DM veranschlagt. 

Die nächste Ausgabe des Lichtblicks ist für Mitte 
Dezember vorgesehen. 
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Auf welche Weise auch immer, jcdenfall, sind wir in 
den Besiu des 42 Seiten umfassenden Berichtes der 
Arbeitsgruppe über cfie Neustrukturierung der JVA 
Tcgel gekommen. Wie wir dann i07.\\ischen erfahren 
haben. wird cfieses Paprer nur noch als Arbeitsbericht 
gehandelt und ist durch die Scna~verwaltung für 
Justiz entsprechend abgemildert worden (siebe auch 
"üeber Leser''). Wir zitieren zum großen Teil original 
aus dem Papier und haben die Passagen zur 
Hervorhebung kursiv gesetzt. Das Arbeitspapier ist 
nicht mit einem Stempel "Streng vertraulich" oder 
"Geheim" versehen und deshalb sehen wir auch 
keinerlei Schwierigkeiten, Inhalte zu veröffentlichen. 

Das Papier beginnt mit der Einleitung: 

Dk seit He~ell•mg tkr Einheil Deulsc/1/alllls und der 
Sltult Bulin zu wneichnentk Belegrmgsentwickhmg 
rurd die hierous abzuleiundur planerisclren Konsequon· 
zm bedingen filr tkn Buliner Juslizxollwg, insbe
sondere jru tkn Vollzug l'Oit Strafhaft und damit fiir die 
JustizvoiiZJ•gsanstalt Tege~ einen weiteren Rlffonnpro
ujJ. AlleAnzeU:htn, namentlich die Amoltl der Ermitt· 
lungsvorgänge bei der Slaolsanwa14-chaft und die Daten 
der polizeilichen KriminaLftalislik, weisen auf einen 
tkutlicht!n AIISiteg der Gefangent!nEOhlm ollgemein 
und damit Ollch der Strafgefangenen hin, nicht zz•letzt 
vor <km Hinte'8nmd tkr olleinigen Zusi/Jndigkeit der 
vorhandenen Justizl'OiizzJgsanstollen fiir ganz Berlin, der 
offenen GrellZen sowie der Anziehungskraft der Haupt· 
sUJdJ und Metropole Berlin. 

Der Jus/izl.'Oilzugsan.sroll Tegel kommt hierbd. aufgrund 
tkr durch tkn Vollstreckungsplan ftir das Land Berlin 
feslgeleglur sachlichen Zuständigkeit filr mlinnlic/11!, er
wachsene Slrafgefangene besontkre Btdellltmg ZZJ, da 
die zu prognostizierende Nonnolisierung der Personal
siiUDlion bei Polizei, Sioatsanwaltschaft tmd SJraf
guichten zu einer Beschll!Wiigung der Guicltlslerfahnn 
und damit zu einer erMJhten lnanspruclrnalrme der 
Justizvollzugsattslalun fillmm rurd der BelegwrgsdJUck 
auf die Justizl:o/lzugsonstall Moobil durch aufzuneh· 
mentk Gefangene wachsen wird, mit tkr z:wingentkn 
Folge ei11er tluuimolkapazitären Au.sloslllng der Justiz· 
•'Oilzugsanstoli T egel durch 11011 d«l aufzunehmende 
Strafgefangene. 

Es steJu zu erwOJ1tm. daß die Justizvol/zug$anslalt Tegel 
insofern die Hauptlost des Anstiegs von Srrofgefanguretl 
im gesclrlossenen Vollzug zu tragen hat. 

Unter Reformpt'ozeß habe ich mir immer etwas vor
gestellt, was eine Sache ve.rbessert oder zum Guten 
verändert. Warum man cfiese Neustcukturiccung eine 
Reform nennt, ist mir nicht klar. Sicherlich wird t''> 

eine Reform für Bedienstete sein, denn in vielen 
Bereichen kann der freie Sonnabend- und Sonntag
nachmittag mit absoluter Sicherheit gewährt werden. 

Die Justizvollzugsanstalt Tegel wird in fünf Bereiche 
getrennt: TAL IJ. ill. V und VL Die SothA i5t 
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Umstrukturierung 
in der Justizvoll
zugsan$talt Tegel 

ausgegrenzt. Sie ist auch in dem Belegungsplao. den 
wir auf Seite 5 veröffentlicht bab.:n. nur ab kleines 
Anhängsel vermerkt. In den Teilanstalten I, U und 1II 
sollen grundsätzlich DrogenkollSUJl)enten unterge· 
bracht werden können. Teilanstalt I \\ird Aufnahme· 
haus. Teilanstalt ll wird Mittelstraferhaus (1-3 Jahre) 
und cfie Teilanstalt llJ ist für Gefangene mit einer 
Strafdauer von mehr als drei Jahren vorgesehen. 
Selbstverständlich werden alle Sonderbereiche in den 
Häusern erhalten. Das heißt im Haus U cfie SchuiZ· 
station B 5. cfie B 1 1m Haus Ul als Sicberungsstatioo. 
E 1 als Drogenstation. E 2 als Erstverbüßerstation. 
Das bedeutet. a!Je Jnsassen der Teilanstalt UIIE 
werden, so ,.,;e es b1sher aussiebt, nach Haus V ver· 
legt. Dieser besondere Bereich, der immer ein biß
eben Zier jedes Gefangenen der Teilanstali W war, 
den wird es dann nicht mehr geben. Das beißt. das 
Haus 'vird versumpfen Wld erstarren so wie es war. 

ln der Teilanstalt I soll als Sonderbereich cfie Drogen
abschirmstation weiterhin in Betrieb bleiben Wld auf 
B 3 eine Drogenvorscbaltstatioo eingerichtet werden. 
Insgesamt werden in der Justizvollzugsanstalt Tegel 
dann fast 1300 Gefangene untergebracht werden 
können. ohne daß cfie SothA mit eing<:rechnet ist. 

II. Betegungsstruklur 

Eine merkrna/sori2nliel1e BelegungsstnJktur bietet die 
Chance inneranstoltlicher Differenzienmg fomraler und 
inhaltlichu Natur (§§ 141 Abs. 1, 143 Abs. I und 2 
SlVollzG ). Gleichuitig definien sie Z.lSiiindigkeilen, 
Kompelenztn und Verantwortliclrkeiten, gewiilvt Trans· 
parenz wrd Nachvollziehbarkeil von vollzugliehen Ent· 
sch.!ithmgen Ulld ist die Basis ,·erwaJtungsorganisa/0" 
fiseher Ver<~infachung und slruktwsetzentkr MafJnoh· 
nldll. NU:Jrl nur die AufgabenerjW/wlg der in der Anstoll 
tätigen BeditfiSie/en erjahrt ~ine Konkrelisierung bis hin 
zur partiellen Jtknrifiziernng. auch die in der Justiz>;oll· 
n•g=ta/1 T egel rmterzubringenden Gefangenen 
werden durdl die PlasriziUit der Dilferenzienmgskriu
rien lmd der Palette der vorgehalunen Behandlungsan· 
gebote in die Lage vmetzl, ihren vollzugliclten Wertk· 
gang bei entsprechendu Mitwirkung (§ 4 Abs. 1, Salz I 
SIVQI/zG) "vorlrerzuselren". 

Die Behandlungsangebote. die in Tegel offeriert 
werden. sind natürlich Leuten. die in Tegel 
zwangsweise schon einige Jahre verbracht haben. 
bekannt. E.~ ist geradezu liichedich zu glauben, daß 
Drogenkon~'UIIIenten vielleicht aufhören würden, 
Drogen 7.U konsumieren. nur damit sie in ein 
"besseres" Haus kommen. 

TrtltllungsgebOI zwischen Drogur· und NU:hldrrtgenlcon· 
sumenlen 

In Kenntnis des vielschichtigen Versuches, Betäubungs· 
mine/abhänglgkeit griffig und eindeutig zu tkfin~ren 

und hierbei die besonderen Anfordenmgen und Praxis
bulingungtll des Strafvollzuges zu berilcksichligen, er· 
scheint es sinnvol~ ein Motkll zu elllWickeln, d4s einer· 
seits den Versuch unternimmt, die umfangreiche Proble· 
matik des B~Uiubungsmilfell<on.stlTIIS oufzuveifen und 
mit den vorhandenen bzw. realistisch planbaren Mil1eln 
tkr Justizvollzugsanstalt T egel zu behandeln, anderer· 
seil.s Vorkehnmgen und Maßnahmen in Aussieh/~ 
nehmen bzw. weiterzuftlhren, die die wirkungsvolle Be· 
kämpfung des Einbringens und des itmeranstaltllcl•en 
Hantklns mil Betiiubungsmilttln sichem. 

lllzwischen sind sich alle Fachleute darin einig. daß 
man Drogenkooswneoten nicht behandeln kann. Wer 
Drogen konsumiert hat, de~wegen kriminalisiert 
wurde und im Gefängnis landet, wi.rd sicherlich mit 
den Mitteln im Gefängnis keinerlei Anreiz verspüren. 
nicht mehr Drogen zu kollSUllUeren. So wie ich die 
Situation in Tegel einschätze, wird der Drogenkonswn 
ansteigen. denn die Möglichkeit des geplanten Ein
schlusses an den Wochenenden in den TeilanstaltenD 
und W wird die Langeweile noch verst.li.rken. 

In dem Bericht heißt es weiter. daß cfie Mitarbeiter 
teilweise wenig verläßliches und erschöpfendes Mate
rial baben, um festzustellen. ob jemi!Dd B1M-Täter 
ist. Der Justi7. ist, so heißt es wörtlich. auch bitkannl, 
dnß die Betroffenen selbst nur sehr mrilckhallend Aus· 
kunft geben. weil sie nachuillge Konsequenzen fiir ihre 
Vollzugsplanung befiirchun. Das ist doch auch ganz 
verständlich. Wenn cfie Gefangenen freimütig erklä
ren, wir konsumieren Drogen oder wir baben in 
Freiheit Drogen kon~'Ullliert. heißt doch cfieses 
Bekenntnis. keine Vollzugslockerungen, schlechteren 
Aufenthalt in Tegel. Denn in den Häusern I. li und m 
ist die Unterbringung für Knastverhältnisse weitaus 
schlechter als in den Bereichen V Wld Vl, wo durch 
den Einbau der Na&eUen wenigstens noch ein gewis
ser Standard erreicht wurde. Ich denke immer noch an 
die Warte des ehemaligen Justizsenators Rupect 
Scholz. der sich bei der Besichtigung der Teilanstalt 
VI wünschte, daß er in seiner Studentenuit ein 
solches Zimmer gehabt hätte. 

& ist also besontkre A ufgobe tkr Einweisungsabteilung 
in der Justiz\'ollzugsan.sla!J Moabit während des dortigen 
Aufenthalts \'Oll Slrafgefangenen im &hmen der Be· 
handlungsuntenuchung fundierte Erkenntnisse aber 
vorhandene Pusenlichkeilstkfi.ziie und ·Störungen zu 
sammeln, um eine sachgerechte Einweisungsenlschei· 
dung /reffen zu können. 

Sicherlich 1st damit auch gememt, daß dort der Voll
zugsplan erstellt wird. ln dem Bericht wird ausführlich 
darauf eingegangen. "'ie cfie Gefangenen klassifu.iert 
werden nach verschiedenen Kriterien: Teilanstalt I für 
BTM·KurlStrafer. Teilanstalt U für BTM-Mittelstra
fer und Teilanstalt lli für BlM-l..angstrafer. Die Teil-
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Drogenkonsumenten 
/ I ~ 

~0 =-='' ======:::' / 
Niehf-Drogenkonsumenten 

/ ~ 
Aufnahmehaus Mitteistrater Langstrater 
Kurzstrater (1-3 Jahre) (> 3 Jahre) 
(< 1 Jahr) Sonderbereich: Sonderbereiche: 
Sonderber~iche: 85: . Schutz- B 1: Sicherungs-
A4: Absch~rm- statJon station 
station E 1 : Drogenstation 
83: Drogenvor- E2: ErstverbOßer-

Langstrater 
(> 3 Jahre) 

Kurzstrafer 
(< 1 Jahr) 
Mitteistrater 
(1-3 Jahre) 
Sonderbereich: 
Schülerstation 

schaltstation station Ent.nOillltlen dem Bericht zur Neu.strukturii:I'Wlg der 
Justizvollzugsanstalt Tegel 
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anstalt V wird für Langstrafer zuständig sein. die 
Teilanstalt VI für Kun- und Mittelstrafer. Generell 
sind V und VI drogenfrei. 

Zu ~n bleibt, daß eint klassische Trennung zwi
schen Drogenkonsumenten und abstint!llten Gefange· 
nt!ll niclll in aUen Fällen zu realisieren sein wird, ifiSb
fem auch in den Teilanslallen I, 11 und m drogenvernei
nende Gefangene untergebracht sind, die einerseits nacJ1 
MafJgabe freier Haftplatzkapaziliiten in die Teilanstal· 
ten V und VI verlegt werden, andererseilS als Korrektiv 
im Sinne einer "durchmischten• Belegung in den erstge
nannten Bereichen temporär aujlliiltlich sind und dem
zufolge .• der pauschalen Sligmatisiemng als "Drogen
häuser" entgegenwirken. 

Man mischt temporär, damit nicht behauptet werden 
kann, diese Vollzugsanstalten seien reine Drogen
häuser. Anschließend daran wird aufgeklärt, was in 
den einzelnen Bereichen laufen soll. Im Haus I soU es 
die Drogenvorscbaltstation geben. um das vorgenannte 
Gefangenenpotential gegebenenfalls ft1r eine entspn· 
chende Vulegung in diesem gesonderten Bereich zu 
moci•ieren. (. .. )Auf der Abschirmsialion werden Straf 
gefangene untergebracht, die wiihrend der Haft mit Be
t4ubungsmiueln gehandelt haben oder bei denen zu be
fiJrchten ist, daß sie innerhalb der Anstalt mit Betäu· 
btmgsmltteln handeln werden. Die Beftlrchtung muß 
sich ous objektiv konkret begründeten Verdachtsmo
menten ergeben. Reichen die Verdachtsmomente hin
sichtlich des Handeins mit Betäubungsmitfein innerhalb 
der Anstalt niclll ftlr eine Yerwteüung aus oder endet 
das StTafi:erfahren mit einem Freispmch oder wird ein 
Erminlungs- oder Strafverfahren eingeste/1~ unterliegen 
die Verdachtsmomente und Umstilnde einer selbständi
gen Prüfung durch den Vollzug ft1r die Frage, ob der 
Verbleib des Gefangenen auf der Abschimtstation noch 
erforderlich ist. 

Gefangene, die wegen Rauschgifthandeins Zll hohen 
Freiheitsstrafen ven;rteilt wwdet~ können auf der Ab
schinnslation langfristig untergebrac/11 werden, wenn 
ongesichts der der Yenmdlung zugrunde liegenden 
Toten zu beftJrcJilen Ist, daß sie beabsichtigen, auch 
währ.md der Haft mit Drogen zu handeln. 

Di<~ E.ristenzberedttigtmg der A bschirrnsUition ft1r 
Rausclmtinelhändler ist unbestritten. 

Bei wem ist die Abscbinnstation unbestritten? Doch 
sicherlich nur bei der Justiz. Bei den Gefangenen. die 
auf der Abschirmstation im Haus I untergebracht 
sind. v.'ird das Strafvollzugsgesetz außer Kraft gesetzt. 
Das Strafvollzugsgesetz schreibt 110r. den Gefangenen 
zu resmialisieren. und erst im zweiten Satz. ihn sicher 
zu verwahren. Mit dieser Abschirmstation hat sich die 
Justizvollzugsanstalt Tegel bzw. ihre Leitung eine 
Möglichkeit geschaffen. mißliebige Gefangene lang
jährig aus dem Verkehr zu ziehen, psychisch krank zu 
machen und das aUes mit den Sicherheitsbelangen der 
Anstalt zu erklären. Verdachl.smomente zu konstro
iesen. ist sehr einfacll. Die meisten Teilanstaltsleiter 
arbeiten mit Spitzeln. Spitzel. gekonnt angesetzt auf 
einen Gefangenen. bringen ihn immer dazu. mit B1M 
zu handeln. Schon ist man in der Lage m sagen. der 
hat gehandelt. Die Einschränkung zu sagen, man kann 
deo Gefangenen auch auf die Station verlegen. wenn 
zu befürchten ist, daß er handelt. erinnert mich fatal 
an Nazi-Zeiten, wo es möglich war, Menschen ohne 
I Iaftbefehl. ohne Verurteilung unterzubringen. Nach 
meiner Meinung kann es sich der Rechtsstaat Bundes
republik Deutschland nicht leisten. einen Knast im 
Knast aufzumachen. Es ist Aufgabe der Parlamenta· 
rier, so etwas zu verhindern. 

leb empfinde es als schlimm. daß Gefangene ohne ein 
Urteil noch mal durch Verwaltungsorgane sozusagen 

verurteilt werden können. Dieser Absatz. daß zu 
prüfen ist. wenn jemand freigesprochen wurde, ob er 
nicht doch dort bleiben soll, beinhal tet für mich einen 
Rückschritt ins schlimmste Mittelalter. Da wird der 
Denunziation Tür und Tor geöffnet. Gefangene 
zeigen andere Gefangene an, die dann freigesprochen 
werden und bei sorgfältiger Prüfung stellt die An
staltsleitung fest. er muß noch dort verweilen, er 
könnte ja mit Drogen handeln. "Unvorstellbar! Wer 
weiß, was es heißt, auf dieser Station 6, 12. 18 Monate 
zu verbringen? Da ist die "Spielwiese" von Herrn 
Astratb noch Zucker gegen. denn dort hatte man 
wenigstens die Möglichkeit, 'Tischtennis zu spielen 
oder miteinander ru kommunizieren. 

Der inhaltlichen Zusammengehörigkeit 1100 Drogen
vorschaltstation im Haus I und Drogenbehandlungs
station im Haus IUIE wird dadurch Rechnung getra
gen, daß beide Bereiche verwaltungsmäßig der Teil an· 
stalt I zugeordnet werden. 

Die Teilanstalt TI umfaßt in dem Bericht der Arbeits
gruppe zwei Absätze und damit hat es sieb. Im Gegen
satt zur Teilanstalt rrr. zu der über mehrere Seiten 
ausgeführt wird Aber wie schon immer gesagt wurde. 
die Teilanstalt li ist der "Mülleimer". Und mit Müll
eimern befaßt man sieb ohnebin nicht so sehr 
gerne. 

Damit unsere Leser in Tegel .... issen. was sie erwartet. 
zitieren wir aus dem Anfang über die Teilanstalt ID: 

Die in der Tellanstalt 111 befindliche SicherungMUllion 
B 1 bestätigt seil ihrer Inbetriebnahme im Jahre 1973 
ihre Une.rllißlichkeil. So dient sie zur Unterbringung ron 
Gefangenen mit besonderen Sicherheitsrisiken, nament· 
lieh, wenn nach ihrem Verhalten oder aufgiUrld ihres 
seelischen Zustandes in erhlJhtem Maße Fluchtgefahr 
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oder tUe GefGhr von Gewalttätigkeilen gegen PeT$0nen 
oder Sachen besteht oder wenn die Gefahr einer Be· 
freiUIIg oder erheblicher Störung der AnstaltsordnUIIg 
anders nichl vermieden oder behoben werden kann. In· 
sofern ist tUe Station 8 1 teilanstaltsübergreifend zustiin· 
dig. Da in der Mehrzahl der regelungsbedütftigen Ein· 
zelfd/Je zudem tUe rechtliche Qualität des§ 85 StVollzG 
nicht erreicht wird, ist der Vorhalt der Station 8 1 Ullter 
Aufrechterhaltung der bisherigen inhaltliehen und kapa· 
ziliiren Vorgaben unentbehrlich. 

Die sachliche Zuständigkeit für eine unter§ 85 StYollzG 
zu subsumierende Gefangenenpopulation sollte insofern 
wrbedingt weiterhin der Justizvollzugsanstalt Moabit tm· 
terliegen, nicht zuletzl nach Maßgabe des Vollstrek· 
kUIIgsplanes für das Land 8erlin vom 24.6.1991, Seite 5, 
Il.,A, 1.1., c. 

Dann wird in dem Bericht kun darauf eingegangen, 
daß lillE die Drogenbehandlungsstation sein wird 
und der Arbeitsplatz für die Gefangenen dieses 
Bereiches, die bisher im Haus VI untergebracht sind, 
befindet sieb gleichfalls in I11,IE. 

In die Teilanstalt V soll das Modell IIIJE eingebracht 
werden: 

Aufgabe der Teilanstab V wird sein, das "Modell WIE' 
in tUe dortige Struktur einzubetten und bei Akzeptanz 
der Usancen die positiven Erfahrungen und Erkentnisse 
einer in vielen Jahren erfolgreich gewachsenen Klein· 
strukturauf den gesamten Bereich auszudehnen. 

Es wird nicht verkannt, daß die Integralion der in der 
Vergangenheil als "privilegiert" gekennzeichneten Statio
nen E 1 und E 2 des Bereiches ill(E in die Teilanstalt V 
mit Befürchtungen oder sogar Ängsten einhergeht, weil 
der "genius loci" des alten Bereiches auf die neue Ört· 
Iiehkeil nicht olme weileres übergeht. 

Weiterbin soll es im Haus V die Sicberungsverwahr
tenstation geben, außerdem eine Nacbsorgestation: 

Im übrigen erfüllt die Teilanstalt V zudem das Erforder· 
ni.s eines drogenarmen bzw. anzllstrebenden /bogen·· 
freien Umfeldes. 

In der Teilanstalt VI sollen Lehrlinge untergebracht 
werden, im übrigen wird sieb die Belegung nicht ver
ändern. Allerdings · darauf geben wir später noch 
näher ein · besteht im Haus VI der generelle An· 
spruch der Drogenfreibeit: 

m. Polarisierung der VoUzugsgestaUung 

1. Behan4/ungsorienlkrler Wohngruppenvollzug • allge
meiM Grundlagen • 

Die überschaubare Zahl der Mitglieder einer Wohn· 
gruppe bewirkt, daß zwangsläufig jeder Gefangene mit 
jedem anderen in Kontakt treten muß, ob er ihn sympa· 
lisch findet oder nicht, so daß ein Geflecht von zwi· 
sehenmenschlichen Beziehungen tmd wechselseitiger 
Einflußnahme entsteht. Das präsente Personal ist an 
dieser Interaktion beteiligt wtd kann deshalb lenken 
und steuern. 

Der (wrfreiwillige) Zusammenschluß der Gefangenen 
bewirkt immer wieder Spannungen und Konflikte, die 
zur Lösung tbängen. Dies stellt ein Belastungstraining 
oder Problemlösetraining dar. Das stiindige exemplari· 
sehe Analysieren und Lösen von Problemen ist damit 
ein gutes Übungsfeld für soziales Verlullten. 

Geschult wird die Fähigkeit, rational Konflikte zu be· 
wältigen, statt gewaltsam mit den Fäusten oder passiv 
durch Vermeidungs· undAusweichverhalten. 

Das Zusammenleben zwingt mehr oder weniger jeden 
Gefangenen wenigstens ansatzweise zur Kooperation 
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mit und Anpasstutg an die Wohngruppe. Es führt dazu, 
daß Gruppennonnen aufgeste/JJ und daß diese von den 
einzelnen auch als verbindlich angesehen werden 
müssen. 

l11Sofern ist das Einfügen in eine Wolmgmppe eine feste 
Vorbereitungfür die spätere Eingliedenmg in die Gesell· 
schafi, wo ähnliche Prinzipien eine Rolle spielen. 

Das Zusammenleben in der Wohngmppe kann deshalb 
· wenn es eingeleitet wird tmd sich positiv gestalten läßt • 
.Defonnierungseffeklen entgegenwirken und die Bildung 
von Subkulturen mit ihrer aggressiven Atmosphäre und 
Unterdn"ickung von Schwachen sowie Frontstellung zwi· 
sehen Gefangenen undPersonal entgegenwirken. 

Wichtig ist dabe~ weder den Gefangenen noch tkn Be· 
diensteten etwas vorzumachen. Die Gefangenen sind 
von den Entscheidungen des Personals vor dem Hinter· 
grunddes Strafvollzugsgesetzes abhängig. das wiederum 
nicht nur den Gefangenell, sondern auch der Gesell
schaft verpflichtet is~ so daß es tUtehrlich wäre, diese 
realen Mach/verhältnisse, aus welchen Gn<nden auch 
immer, zu verschleiern. 

( .. .) 

Zur Realisierung von Wohngruppenvollzug sind zu· 
nächst gnmdlegende Voraussetnmgen notwendig. So or· 
ganisatorisch-bauliche Bedingunger~ dergestalt, daß ab
geschlossene Wohngruppen mit eigenem Gruppenraum, 
ggf. eingerichteter Küche und eigenen Duschen, Perso
nalbiiros für Gmppenleiter und Gruppenbetreuer existie· 
ren. Ferner sollten Aufschlußzeilen, Schaffen von Mög
lichkeiten zur Selbsrversorgung. wie z. B. Kochen, 
Waschen, Sauberhalten und Ausgestalten der Wohn· 
gruppeorganisiert werden. 

Ohne solche Rahmenbedingungen findet keine ausrei· 
chende Interaktion statt. Ohne Interaktion keine positive 
Beeinflussungsmöglichkeit. 

Ein fester Raum für die Bediensteten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes und tkr Fachdienste bzw. der Grup
penleiter ist notwendig. Erforderlich ist das Schaffen von 
KommunikaJionsmöglichkeiten zwischen Personal und 
Gefangenen und die Vorgabe des Prinzips des "offenen 
Ohres" respektive der "offenen Tür" fiü Gefangene und 
Personal als Nonn. 

(..) 

Besonders wichtig ist die Zusammensetzung der Wohn
gruppe. Mehr als drei ausagierende "Vollzugsstörer" 
kann eine WoJmgmppe selten verkraften, da sollSt alle 
Kräfte des Personals von aktuellem Krisenmanagement 
ständig absorbiert werden. Sofortige Herausnahme aus 
dem Wohngruppenvollzug katm daher auch notwendig 
werden und muß umgehend erfolgen kOnnen. 

(. .. ) 

Jedes Wohngruppenmitglied sollte sich mit seiner Wohn
gmppe identifizieren können. Jede Gruppe sol/Je sich 
deshalb unterhalb der festgelegten Struktur und Konzep· 
tion der Anslall begrenzte eigene Regeln geben dürfen, 
um im Idealfall zur Definition eines W"rr·Gefühls zu ge· 
langen. U. U. kann hierbei auch die Möglichkeil der in· 
dividuellen Ausstattung der Wohngmppe ben"lcksichtigt 
werden, um eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen 
den einzelnen Wohngruppen zu erzeugen. Ungünstig 
wäre jedoch eine zu große Rivalität, tt. a. wegen der 
Empfindlichkeit der Gefangenen bei tatsächlicher oder 
venneintlicher Ungleichbehandlung. 

( ... ) 

Wohngruppenvollzug kann positiv verla,.fer~ er kann 
aber auch Risiken mit sich bringen. ( ... ) 

Die Wobngruppensituatioo, wie sie bisher. in Tegel 
war, hat keinesfalls das Wrr-Gefübl vermittelt. lm 
Gegenteil ist in1mer wieder zu bemerken gewesen, daß 
auch innerhalb der Gruppen sich einzelne Gruppen 
gebildet haben, und es ebenso Leute gab, die sieb 
völlig aus dem Bereich der Wohngruppe ausgeschlos
sen haben. Allerdings soll die Motivation zur Wohn· 
gruppe auch darüber erfolgen, daß es gewisse Sonder
regeln gibt, z. B. ist geplant. in den Häusern V und VI 
den Nachtverschluß auf 24 Uhr zu verschieben. 

2. VoUzugsgestallung in den Teüanstallen V und J'1 

Eingedenk der konkreten Differenzierungsmerkmale zur 
sachgerechten Belegung der Teilanstalten der Justizvoll· 
zugsans/alt Tegel sowie im Hinblick auf die inhaltlichen 
Vorgaben zur Gestaltung eines strukturierten Wohngrup
penvollzuges, nehmen die Bereiche der Teilanstalten V 
und VI zukünftig im Gesarntkbnzept der Justizvollzugs· 
anstalt Tegel eine privilegiene Stellung ein tutd forcieren 
insofern eine inneranstaltliehe Polarisierung mit dem 
Hintergrund einer effektiven behandlwrgsintensiv-orien· 
fierten Arbeil unter Vem1eidung von negativen Einf/iis· 
sen, etwa durch Gefangene mit amgeprägtem subkultu· 
rellen Verhaltensweisen bzw. Gefangenen, deren /bogen· 
abhängigkeilsgesteuertes Verhalten die Attraktiviliit der 
genannten Teilanstalten reduziert bzw. hemmt. 

Die Belegtmg der Teilanstalten V tmd VI miJ Ibogenab
stinenten Gefangenen lutterschiedlicher Reststrafzeit 
schafft ein Behandlungsklima, das den in den übrigen 
Bereichen der Anstalt untergebrachten Gefangenen ver· 
deutlichen wird, daß sich, Drogenabstinenz lohnt; dies 
sowohl in1 inhaltlich-behandlerischen Simt aber auch 
schon vor dem Hintergrund günstigerer formaler Rah· 
menbedingungen, so z. B. den Tagesablauf als auch die 
Freizeit betreffend. 

Zur Hebung des Anreizes einer Unterbringung in den 
Teilanstalten V tutd VI sowie Erzeugtmg teilbereichs· 
übergreifender Transparenz für Gefangene, int Hinblick 
au.f eine gewollte opponierte Stellung der genannten Be
reiche im Gesamtgefüge der Teilanstalten in der Justiz· 
volln;gsanstalt Tege~ sind im Rahmen der Vollzugsge
staltung folgende sinddurbegünstigende Maßnahmen in 
Aussicht genommen: 

Bei Einhaltung eines koiiSequenten Etagenverschlusses, 
vor dem Hintergrund der inhaltlichen und organisatori· 
selten Anforderungen an eine Wohngruppe, wird die 
abendliche Aufschlußzeit turnusmäßig pro WohngruJr 
penetage von, bisher spätestens 22.15 Uhr auf maximal 
24 Uhr erweitert. Das Freizeitangebot erfährt hierdurclJ 
Ztutächst eine quantitative Steigerung und bietet Gele· 
genheit, im Verbund mit der Sozialpädagogischen Abtei
lung auf Hauptinitiative der Teilanstalten kurz. bzw. 
millelfristig dem Ziel einer weiteren qualitaliven Verbes· 
serung der Freizeitgestaltung näherzutreten. 

Ferner wird tUe quantitative Freistundenregelung an 
Wochenenden eine Umkelmutg erfGhren dergestalt, daß 
das Freistundenangebot in den Teilanstalten V und VI 
um das Ausmaß vermehre wird, um das es in den Teil
anstalten /1 und m einer Reduzierung unterliegt. Die 
geminderte Freistundenanzahl der Regelvollzugsberei· 
cl1e gilt zukünftig auch fiir die Teilanstalt I. Abgesehen 
davon wird den nach § 42 StVollzG von der Arbeits
pflicht freigestellten Gefangenen die Möglichkeil einge· 
räumt, an "allen· angebotenen Freistunden der behand
lungsorientierten Wohngruppenbereiche teilzunehmen. 
Da bekanntermaßen auch während der Teilnahme an 
einer Freistunde eine sportliche Betiitigung seilens der 
Gefangenen gesucht wird, ist zudem daran gedacht, 
diesen die temporäre Nutzung des Spanplatzes der So
zialtherapeutischen Anstalt zu ermöglichen, um den 
Mangel an entsprechenden Freiflächen zu kompen· 
sieren. 

Die Erteilung von Einzelfernsehgenehmigungen orien· 
fiert sich auch weiterhin an den Kriterien des § 69 Abs. 2 



Nicht-/Drogenkonsumenten der JVA Tegel 
Prozent 

100% 

75% 

SOo/o 

2 So/o 

Oo/o 
TA II TA 111 TA V TA VI Anstalt 

Drogenabstinenz I er 45,8 52 85,6 47,1 57,625 

Drogenkonsumenten 54,2 48 14,4 52,9 42,375 

Bereiche 

~ Drogenkonsumenten ~ Drogenabstinenzler 

SIVollzG. Der Erlwmtnis Rechnung tragend, ®ß der 
errtclttliche Trtmd ohnehin auf ~ine flexiblere Genehmi· 
gungspraxis bei der Erreüung nun Btllieb eines eigenw 
FtmSehgerätes hindeuul, wird nicht artsgescllla$$.en, 
rhn in den si!Uklurierten Wohngrnppenvollzugsberei
elum untergebraclwm Gefangenen, bei zu konstaJieren· 
dem aktiven, kontinuierlichen Einbringen in den Wolln
gruppenprozeß eme Einzelfemsdrgenellmigung als Aus
nahmeentschtidung zu erteilen. die allerdings unter der 
Bedingung einer nicht nachlassenden Aktivität Im Rah
nun tks Wohngruppengeschehens bzw. einer fortwäh
r~ndm Teilnahme an behandhmgsorientierten Grnp
pemvanstal/Ungen stehl. Von ~mu Steig~rung der 
Atrraktivität du Teilanstaben V und Jl1 - quasi pu in
fonnellem Austauseit zwischen der• Gefangenen - ist 
a•tSzugehen. 

Eure Rückfiihrung der Sprechsrwrdenabwicklung an 
Wochenenden in drlll'a•illons der Teilanstalten V und 
VT erfii/11 zweife/.yohne den vollzugskonzeptionellen Ge
sichtspunkt einer Qu.alitätssteigenmg gegenüber den 
Teilanstalten I, II und 11~ und er würde eine weitere 
Idenliftkation d4r in den :ri!UkiUrierten. behandlungs
orientierten Bereichen V wrd VT umergebrachten Gefan· 
genen mit •ihrem" Wohngruppenvollzug bewirken, mit 
der möglichen Folge eines zuslitzlichen Anreizes für die 
Teil.aiiStahen V und Jl1 aus Sicht der übrigen Gefan
genen. 

Gleichwohl ist V«ausselZullg ftJr die Verwirklichung 
dieser dezentralen Besuchsabwicklung die Gewährlei
stung eines K.ontro/1- tmd Sicherheitsstandards nach 
Vorbild tks SprechulllJWTIS 11//f/ und insofern eine artf 
gabenjü:ierre, adiiquaJe Personalausstai1Wig. Diese Vor
aussetzung kann duzeil nicht etfiillt werden, so doß die 
inhaltlich sinnvolle Verlagerung der Besuchsabwicklung 
in die Pavillons der Teilanstalten V und VI an der ge
genwllrfigen quantitativen AIISStaiJWig der Justizvo/1-

zugsnnstalt Tegel mit entsprechendem Personal schi!l· 
t4r1. ( .• ) 

C.< wllre jedoch kun.schliissig, unter Berficksichtigung 
der unabdingbaren Tatsache eines Anstiegs der Gefan
genenzahlen ilmerlralb der ltiStizvollzug~·anst.alt Tegel, 
keine AltemaJiwnaßnaltmen zw saeltgerechten BewiJIJi· 
gung der inhaltlichen w•d mgOJtisatorischen Abwick
lung des B~suchS>wkelm in Aussicht zu nehmen. /ns()
fem wird im Detan diapersonellen und organisatoriscll
boulichen Bedingungen wiirdigend, der kumulal/ven 
maxim.alkapazitiirtJt Ar~lastung des Sprechzentnuns 
/11111 durch Sclraffung eines 3. Sprechraumes zu gegebe· 
ner Zell entgegengetreten. 

Im iibrigen ist sichtbar, daß das Sprechzentnun Il/lll 
mit finanziellem Aufwand durch eine Vielzahl VOll Ein
zelmaßnalunen, die der Bessenmg der amwsphärisclltll 
Eigenseitaften ditJren, in seiner Qualitlit nachltaltig auf 
ge..ertet 'H.urde. 

Die Ausdehnung VOll La11gzeitsprechstunden über das 
gegenwärtig allein in der Sozialtherapeutischen Anstalt 
praktizierTe Projekt ltinaus, steht grnndsiitzlich im Ehr
klang mit dem Bestreben, die Wolrngntppenbereiche mit 
inhaltlich sinnvollen Vollntgsgestaltungsmaßnahmen 
anreizbildender Wirkung auszustalten. 

( ... ) 

Die nachdrückliche Realisienmg drogena:m1er Im<•. 
freier Teil.anstalten V tmd VI, auch unter besonderer 
Berilcksicluigung des Gegensteuerungsgnmdsatzes ge· 
miiß § 3 Abs. 2 StVollzG, setztu. a. folgende Präventiv
maßnaltmen I'OfOUS und gebietet zumintkst den Einhalt 
folgender Gnmdsätu: 

- Berlicksiclrtigung der Konzeption der Tl'il.anstalten V 
und VI als drogennegierende Bereiche bei attsgesproche-

8.92/VLa 

ner Empfelrhmg der Einweisungsabteilung der lustiz
w>llzugsanstah Moabit 

• Keine Zuweisung \'On Gefangenen mit BetiiubWigs· 
mittelproblematik (Aufnahmevorbehalt im begründettJI 
Einzelfall). 

·Prüfung 1-on Aufnalmteanträgen Gefangener, die keine 
Empfehlung der Einweisungsabteilung habe!; 1111ter 
strenger Beachtung und Einhal/Ullg des Auswahh·eifah· 
rens, wobei folgende praktische Arbeitsschrille Am.,en
dung finden: 

• Gn1ndliche Akt:enpriifung in jedem Einzel/al~ ins
besondere unter dem Gesichtspunkt ausgewiese~~tr 
Drogenkarrieren, fi!ltlgescltlagener therapeutischer 
Bem(Jiumgen (Urrei~ evtl. Gutachtdll, FGH, Be
richte, tU:.), Vorverurtl'ilWigen wegen des Vers1ojJes 
gegen chls Beliiubung5mittelgesetz; bei Handeltrei
ben Kliinmg, ob dies im Zusammenhang mit eigener 
Abhängigkeit · Such/Verhalten · geschah. 

• Regelanfrage bei der Abteilung für Zentrale Auf
gaben bezOglieh etwaiger tkm .-orliegender Erkennt· 
nisse. 

• Pn'iftmg tks Vollzug~·verlaufs auf "scenerelevante• 
Vorkomnv•isse (z. B. Drogenfunde, positive Urin· 
kontrollen. SichtT31ellung ~n Raucht4tensilientAn
haftungen). 

- In Zweifels- bzw. Einzelfiillen DurchftJhrung >'On 
sog. Aufn.ahmegespriiclum (TAL!GL). 

- Generelle Abnahme von Erklärungen zur freiwilligen 
Teilnahmt an Urin.kont7ol/programmen bereits im Vor
feld der Aufnahme durch den jeweils abgebenden Be· 
reich. 
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-Ausbau des Urinkontrollprogramms in den Teüan.stal
~n V und VI miJ zeillich verkarzier BefiuuJerhebung 
(Einführung eines mi.Sprechend8n Schnelhe.slveifahrens 
innerhalb der Justizvollzugsanstalt Tegel). 

• Vmtärkte Sensibili.sienmg aller Bediensteter in den 
Teilanstalten V und VI, insbesondere des Krankenpfle
gepersonals (Ausschluß von Manipttlati.onsmöglichkei
ten bei der Urinprobenabgabe). 

- Schnelle Rüc/o.'Ulegung bei Sichmttllu.ng von Stoffen. 
die dem Betiiubungsminelgesetz unterliegen, eniSpre
cJienden Urinkonlrollergebni.ssen oder Verweigenmg bei 
der Urinkontrolk. 

- Unproblematische Abt1alune regelventoßender Gefan
gener durch die ko"espondierenden Teilanstalten 1, 11 
und Jll, nach Möglichkeil im direkten Aus- otkr Ring
tausch. 

( ... ) 
3. ~sta/A4ng des Normal-!Regdvollzuges in den Ttilan
stallln I, 11, 111 

Die lnaussichtnahme einer Vollzugsgestaltung mit 
Regelvollz:ugsnireau in den Teilanstalten I, I1 und lll 
ent.spricht tkm Bestrebell e/ntr Polarisienmg gegenüber 

den Teilanstalten V und VI des beilandlungsorielllienen 
Wohngnt.ppenvollzuges unter Anwendwrg der Bele· 
gungskriterien des Nichl·/Drogenkonsums und der in 
der Juslizvollzugsanstalt Tegel voraussichtlich zu ver
bOIJenden ReststrafteiL 

ln diesem Zusamnumhang ist nochmals auf eine bereiiS 
bekannte Zustandsbeschreibrmg der Vollzugssituation 
in dtll T1ilanstallen II tuld lll wiederholend hinzuwei
sen, die dem Grund nach der Ist-Situation emspric/11 
und einem besseren Verständnis der Gesamrproblema
tik dient. 

In der Teilanstalt ll- wie auch in der Teilanstalt 111 -
findet seit geraumer Zeit ttin nach innen "balboffenel' 
Vollzug stau. Dies bedeute~ daß die Hafträun~e insbe
sondere während der Vmorgungs- tmd Freizeit der Ge· 
fangenen offenstehen, und daß die Gefangenen dadurd1 
die Möglichkeit haben, ihre zugewiesene Starion zu ver
lassen und Mitgefangene im telbell Flügel auf jeder be· 
liebigen anderen Station aufzusuchen. Die Aufschluß
zeiten wurd8n noch im Juni 1989 hin zu einem nach 
innen "offenen" Vollzug uweitert, was dem Anglti· 
clumgsgn.mdsatz entspricht. Es nmß jedoch leider kon
statien werden, daß diese Maßna1une, die au.clr als Vu· 
trauensvorschuß gegenOber den Gefangenen gedacht 
war, nicht den erhofften Erfolg gebracht hat. Im Gegen
teil, es bestehen bei uns Zweifel darüber, ob eine derar
tige Vollzugsgestaltung zugleich auch dem Gegensteue-
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nmgsgnmdsatz emspricht. Angesichts des KJienrels, das 
in der Teilanstalt I1 •'Ofhemcbend ist, s~ miulerweile 
fest, daß die E"eichbarketl vieler Gefangener filr Ümt 
Mitgefangenen zu starker, umrwünscluer und subkultu
reller Einflußnahme führt. In dieser Teilanstab, mit 
schwieriger, vollzuglieh anspntehsvo//er Population, 
können die Gefahren subkultureller Mechanismen über
haupt nicht aberschtitzt werden. Wird dem freien Spiel 
der Kräfte der Gefangenen untereinander Rawn gelas
sen. dann rendien ein ~/eher Vollzugsbereich dazu, von 
subku/Ju.re/len Vetf1echtt1J18en überzogen zu werd8n. 

( ... ) 

Konkret sind folgende 'Eckdaten• der J,:ünftigtt~ Tages
abläufe, soweit sie die sensiblen Zeiträume der Freizeit, 
der Dauer des Einschlusses sowie den Zeitpunkt des 
Nachtvenchlusses betreffen, in Aussicht genonunen: 

Teüanstalun 11 wuJ 111: 

Werktage: bisheriger Tagesablauf- 18- 22 Uhr: Freizeit 
(TA ll: UmscMuß in Gmppen· und Ha/träumen, TA 
m: Flt1gelvmchluß) • 22 Uhr: Nachtverschlttß 

Sonnabend: 9 • 11.30 Uhr: Freizeit - 14.30- 16.45 Uhr: 
Freizeit - 16.-15 Uhr: EinscJrluß - 18 Uhr: Nacluver· 
sdlluß 

Sonntag: 9 - 11.30 Uhr: Freizeit- 12 - 18 Uhr: Einschluß 
- 18 Uhr: Naclrtvencltluß 

Teilanstalt1: 

Montag bis Donnerstag: Tagesablauf bis Arbeitsende 
analog TA I1 und m- 18 - 20 Uhr:· Freizeit {Stations
vem:hluß) • 20 Uhr: Nacltt~e=lrluß 

Freitag: Tagesablauf bis Arbeitsende analog TA II und 
111 • 18-22 Uhr: Freizeit· 22 Uhr: Nachtversclr/uß 

Sonnabend: 9 • 11.30 Uhr: Freizeit • 1430- 16.-15 Uhr: 
Freizell • 16.45 Uhr. Ein.sdlbtß - 18 Uhr: NachMr· 
sclllujJ 

Sonntag: 9 - 11.30 Uhr: Freizeit- 12- 18 Uhr: Einschluß 
- 18 Uhr: NachMnchlt1ß 

Anzumerken ist, daß dif vorgezogenen Nachtverschluß
zeiten und die Redtaienmg du Freizeit an den Wochen
enden die Erkenntnis beriicksichtig; daß gerade in 
diesen. zuvor au.sgedehnun Zttilen, subkulturelJe Tlllig
keiten und Verhaltenswtti.sen mit Nachdruck betrieben 
werden und gleichzeitig eine signifikante Anhäufung 
besonderer Vorkommnisse zu verzeichnen ist. 

Das Arbeitspapier "Neustrukturieruog der Justizvoll
zugsanstalt Tcgel" endet rrut folgenden Zeilen: 

Alle in der Vef8angenheit liegenden ErfaliTWigswene si
gnalisiuen, daß ttine effektive Realisitnmg "'n Verän
denmgsmaßnahmtrr, insbesondere dann, wenn im Ein
zelfall Einschrlinlamgen hinzunehmen sind, mu dann 
sinnbringend realislen werd8n können, wenn sie ohne 
zeitliche Verzögtnmg durchgeserzt werden. 

Die Arbeitsgntppe hat i.m Rahmen der Nettstmkturie
nmg der A11stalt die Möglichkeiten erörten, die sich mit 
dem Bereitstehen der JVA für Frauen für den ll!Wachse
nen Männuw11iz:ug ergeben könnten. AngesichiS der 
konknlen Ergebnisse der Arbeitsgm.ppe nu Vmelbstän
digung der SozialtMrapeuti.schen Anstalt bestand Ein
\'emehmen dahingehend, keine weiteren, davon diver
gierenden Vorschläge Zll formlllieren. Darüber hinaus 
ist mit einem erst langfristig zu erwanenden Umzug der 
JVA fiir Frauen i11 andere Bereiche Zll rechnen, so daß 
diese Entwicklung abzuwanen bleibt. 

Berlin, den 24. August 1992 

Der Arbeitsgruppenl~iter 
{Schmidt-Fich) 

Der Anstaltsleiter 
(Lange·Lel111g111) 

Im großen und ganzen wird mit dieser Neustrukturie· 
nmg der Justizvollzugsanstalt Tegel Z\1 dem alten .Be
lohnungsprinzip zurückgekehrt. Wer lieb und brav i!>t, 
und keine Orogen kooswniert, kann in den Wohn
gruppenvollzug verlegt werden. Aber wehe, v."enn er 
da eine positive UK abgibt! Dann kann er sofort 
wieder in die Teilanstalt I. I1 oder UI rückverlegt 
werden. Die Gefangenen werden sich also hüten. 
wenn sie eine Orogenproblematik baben, dieses zu er
kennen zu geben. Wer im Vollzug ist, will als Gefan
gener ein möglichst "angenehmes" Leben führen. 
Dieses möglichst angenehme l..ebe.n bieten nur die 
Bereiche V und VI. Um dorthin zu gelangen. muß 
man demzufolge so tun als ob man drogenfrei ist. 
Etliche Gefangene werden damit Erfahnmg haben, 
wie man das macht. Allerdings wird es sehr schwer 
werden. weil generelle UKs vorgesehen sind. Eigens 
zu diesem Zweck soll ein teures Gerät für die JVA 
Tegel angeschalTi v.-erden. um UKs gleich vor Ort 
auswerten Z\1 können. Das kann bedeuten: morgens 
UK abgeben - positives Ergebnis - nachmittags 
Verlegung nach Haus I. D oder ID. 

Es wird genug Bedarf an Piätzen in den Teilanstalten 
V und VI geben, die nach dem Belegungsplan jeweils 
ou.r 180 lnsasse:o aufnehmen können. Daruit können 
ca. 25 %. aller Gefangenen in Tegel in den "Genuß• 
der drogenfreien Bereiche kommen. 

In den anderen Bereichen wird dann wie in Moabit an 
den Wochenenden ab 13 Uhr eine große Stille 
herrschen. Auch das Zusammenschließen in den Fern
sehräumen wird zur Folge haben, daß abends viele 
Gefangene kein Interesse verspüren. an den soge
nannten Gruppenaktivitäten teilzunehmen. Ich kann 
mir nicht vorstellen, daß der§ 3 StVollzG (Das Leben 
im Vollzug soll den allgemeinen Leben~verhältnissen 
soweit als möglich angeglichen werden.) gewahrt 
bleibt, wenn Gefangene an Wochenenden ab 18 Uhr 
unter Nacbtversdtluß und bereits ab 13 Uhr einge
schlossen sind. 

Reformen sollien eigentlich etwas Gutes bedeuten. 
Diese "Reform" zur Neustrukturierung der JV A Tegel 
ist nach meiner Meinung so nichts weiter als ein In
strument, um Gefangene erpreßbar zu machen. Es 
bleibt zu hoffen. daß die Senatsverwaltung für Justiz 
diesem Atbeiupapier nicht zustimmt. was jedoch 
ziemlich unwahrscheinlieb ist. weil schon seit lingeru 
Zeit Vorbereitungen zu erkennen sind, die in die 
Richtung hindeuten. daß die Neustrukturierung auch 
in dieser Form durchgeführt wird. Atme Justizvoll
zugsanstalt Tegel! 

-gäh-



Zu der heute im Rechtsausschuß vorgestellten 
Standortplanung im Berl.iJler Strafvollzug, er
klärt fur die Fraktion Bundnis 90 Grune (AL) 
UFV deren strafvollzugspolitischer Sprecher, 
Albert Eckcrt: 

Koalition bescliließt te~ WiedereröiDumg der 
Stasi-Gefangnisse Ucbtenberg und Pankow 
und der Anstalt Küpenick 

Mit den Stimmen der CDU, SPD, FDP gegen 
Bündnis 90/Grüne und bei Enthaltung der PDS 
beschloß der RechtSausschuß heute eine Stel
lungnahme an den Hauptausschuß, in der wich
tige Veränderungen im Berliner Strafvollzug 
vorbereitet werden: 

- Dzt Frauenhaftanstalt P/Clzen.su ,..,rcf künftig 
für dtn geschlossenen Miumtrvo/Jzug genutzt. 

- Dze Stasz-Gefängmsse Pankow (mmd. 7 Mio. 
DM} und Llclumbtrg (müuL 10 Mzo. D.\fJ 
solkn umgebaut und /70 Plutu für den geschlos
senen VoiW1g damzt zusiil:zlich geschaffen 
werden. 

- Die fruhtJY DDR-Fraumhaftanstall Köpolick 
soll als Obergangsstandorr for den offenen Män· 
nervo/Jzug genutzt werden, während an den bis-

• herigen Standerren Düppel und Hakenfelde 
sanierr Wird. Spiirer soll dorr der Neubau einer 
Frauenhaftanstalt errichtet•vuden. 

1 - Die PfaLzzahl des offenen Vollzuges, der laut 
Strafvollzugsgesetz Regelvollzug is~ so// trotz an· 
stezgender Gefangenemahlen bei MäJmem unver· 
änderr bktben und nur be1 Frauen geringfügig 

• Das geplante Vollzugskrankenhaus in Berlin· 
Buch "-1rd •·ortiüJfig nzcht errichtet. 

• Der Jugendarrest wml lainftig in eznem derzeit 
kerstehenden und umzubauenden Gebäude ( 1 
Mzo. DM) zn Plötztnsee vo/Jstreckr. Am bishtri· 
gm Standoff des Jur;endmrtstes in dtr Neuwetkl
kr Straße solkn ~ SOZJaiJherapie for Frauen 

~ und der Muller-Kind-ßtJYich untergebrachJ 

Die Koalition will damit das richtige Zie~ die 
uberdimensionierte und zu stark gesicherte 
Frauenhaftanstalt fur den geschlossenen Män
nervollzug zu nuu.en, auf dem teuersten aller 
möglichen Wege erreichen. Die von der Justiz
verwaltung veranschlagten ca. 30 Mio. DM 
halten wir für völlig unrealistisch. Wenn tat
säc.hlicb - wie versproeben - keine Verschlech
terung der Haftbedingungen für Frauen ent
stehen soU. ist mit der dreifachen Summe zu 
rechnen. 

Wir begrußen die Räumung der Frauenhaftan
stalt und den Verzicht auf den Bau des liber
dimensionierten Vollzugskrankenhauses Buch, 
doch: 

Wv halwr die Ausweitung der Haftplalzzah
kn um 170 zm geschWssenen Vollzug aus znhalt
!Jchm Gnmdtn für falsch und in Anbttrachl do 
vorlrandmt!n Haftplatzresuven sowie dtr Finanz
lage für um•errretbar. 

Wv lehnen den Umbau und die Wztdereröff
nung der alun Stasi-Gefängnisse für den ge· 
schlcssenm Vollzug dahu ab. 

Wir fordern eine realistische Finamplanung, 
die die Folgekostm kklr benennt und keine ge
schönten Zahlt!n, die dem Hauprausschuß die 
Zustimmung erleichtern soll. 

Wv fordem eine Ausweilung der Plälze im 
offenen zu Lasten do vorirandenen Pliitzt un ge
schWssenen Vo/Jzug; 

Die vollzugspolitische Kehrtwende der SPD 
hin zur Ausweitung des geschlossenen Voll
zuges in umgebauten Stasi-Knästen, wird die 
Steuerzahlerinnen teuer zu stehen kommen 
und fuhrt kriminalpolitisch ins vorige Jahrhun
dert. 
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Liebe Mitmenschen, 
BUrgerinnen und BUrger, 
Steuerzahlerlnnen, 
Kommunalpolt t iker Innen, 

und alle, die sich in diesem "Wohl
fahrtsstaat" angesprochen fUhlen, für 
eine gerechte und nutzbringende 
Verteilung der Steuern und Abgaben 
zu sorgen und zu plädieren und ... 

vor allen Dingen solche Ausgaben der 
staatlichen Einnahmen = lhr persön-

. licher Beitrag zu diesem Staat - zur 
Erhaltung dieser Gesellschaft nicht 
gutheißen, derer es nach Abwägung 
aller Faktoren und Indikatoren nicht 
bedarf, wenn .. ~ 

. .. ja wenn den Inhaftierten der bun
desdeutschen Justizvollzugsanstalten, 
so wie in anderen Ländern Ublich, 
eine o r t s ü b l i c h e t a r i f 
l i c h e E n t l o h n u n g end
lich gewährt wird!!! 

Seit dem "neuen" alten Strafvoll
zugsgesetz von 1977 wird um diese 
tarifliche Entlohnung der Gefangenen 
einschließlich Einbeziehung in die 
Kranken- und Rentenversicherung ge
sprochen und auch gestritten, die 
Bemessung des Arbeitsentgelts der 
Gefangenen ist jedoch seit damals 
gerade um einen Prozentpunkt auf 
"sechs vom Hundert des durchschnitt
lichen Arbeitsentgelts aller Ver
sicherten der Rentenversicherung der 
Arbeiter und Angestellten ohne Aus
zubildende" angestiegen eine 
immense Steigerung, nicht wahr? 

Nun, bisher s c h e i t e r t e 
jede Erhöhung des Arbeitsentgelts an 
K o s t e n e r w ä g u n g e n, 
angestellt von den einzelnen Bundes
ländern und auch von der Bundes
regieJ;Ung - jeder schob sich irgend
wann einmal den "Schwarzen Peter" 
zu! 1! Die letzten diesbezüglichen An-
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... muß eine entsprechende "Strafe" 
und deren "Verbüßung" aufgrund 
richterlicher Anordnung in Form von 

Sozialhilfe 

auf Kosten des Steuerzahlers sein??? 

Straubinger 
Manifest 
fragen an die Bundesregierung spre
chen Bände: 

Da wird doch tatsächlich aufgezeigt, 
daß "aufgrund dieser Regelung der 
Tagessatz der Eckvergütung ( § ~3 
Abs. 1 Satz 3 StVollzG) von DM 6,86 
im Jahre 1986 auf DM 7,78 im Jahre 
1990 (jetzt bereits wieder ein "paar" 
Pfennige mehr, da ja 1992!!!) an
gestiegen sei", was "in fünf Jahren 
13,4 %" bedeutet, wogegen die 
"Lebenshaltungskosten aller privaten 
Haushalte in demselben Zeitraum nur 
um 7,1 Prozentpunkte anstieg", 

daß 

"die Bundesregierung davon ausgeht, 
daß bei der derzeitigen angespannten 
Lage der Länderhaushalte ein C-eset
zesvorhaben mit dem Ziel einer 
wesentlichen Erhöhung des Arbeits
entgelts keine Aussicht auf Erfolg 
hat", 

und daß 

"der Bundesregierung Uber derzeitige 
und künftige auf eine Erhöhung des 
Arbeitsentgelts zielende Unruhen und 
Aufstände in den Justizvollzugsan
stalten keine Informationen vorlie
gen"!!! (BT-Dr. 12/853) 

Gleiches gilt für die Kleine Anfrage 
"Einbeziehung der Strafgefangenen in 
die Kranken- und Rentenversicherung 
- BT-Dr. 12/961: Auch darin wird auf 
die Haushaltssituation der Länder 
verwiesen, so "daß eine erneute Ini
tiative der: Bundesregierung keine 
Aussicht auf Erfolg hätte. Entspre
chende Signale aus dem Bereich der 
Länder wUrde die Bundesregierung 
allerdings unverzüglich aufgreifen". 

Soweit die indifferente Haltung der 
Bundesregierung zu diesem Problem! -
Von den einzelnen Bundesländern ist 
diesbezüglich wenig zu hören, diese 

hüllen sich aufgrund der "angespann
ten Haushaltstage" in Schweigen, da 
ja die "Kosten" der Erhöhung des 
Arbeitsentgelts einschließlich der 
Einbeziehung in Kranken- und Ren
tenversicherung von ihnen zu tragen 
wären ... 

Andere Organisationen, Institutionen, 
Gewerkschaften, Strafrechtler, Ver
einigung der Anstaltsgeistlichen, 
Deutscher Beamtenbund, Sozialisti
scher Juristentag und viele mehr 
htillen sich nicht in Schweigen, sie 
fordern schon seit langem die An
gleichung des Gefangenenentgelts an 
die allgemein ortsüblichen tariflichen 
Löhne und auch die Einbeziehung in 
die Kranken- und Rentenversiche
rung. 

Was für Gründe werden von den Ver
tretern der Institutionen vorgebracht? 
Soziale? Erwägungen, Täter-Opfer
Ausgleich, Schuldenregulierung? 

Die folgende Aufzählung ist mit 
Sicherheit nicht vollständig und ge
ordnet, gibt Ihnen aber hoffentlich 
einen Überblick über die wichtigsten 
Gründe, die fUr eine tarifliche Ent
lohnung der Gefangenenarbeit spre
chen: 

- In keinem uns bekannten Land 
Europas ist das Entgelt fUr Gefange
nenarbeit derart niedrig wie in 
Deutschland. 

- Selbst in der ehemaligen DDR 
wurde diesbezUglieh ''besser" für die 
Gefangenen gesorgt, insbesondere was 
die Einbeziehung in die Renten- und 
Sozialversicherung betraf. 

- Daß bei dieser: vorhandenen gerin
gen Entlohnung die Arbeitsleistung 
ebenfalls erheblich geringer ist und 
auch weniger Sorgfalt auf Gegen
stände, Arbeitsgeräte und sonstiges 
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verwandt wird, dUrfte wohl selbstver
ständlich sein. Mit der tariflichen 
Entlohnung wUrde s~mit eine Steige
rung der Arbeitsleistung und auch 
der Sorgfalt einhergehen. Dies haben 
bereits entsprechende Versuche in 
nördlichert Bundesländern bewiesen. 

- Gefangenenarbeit besteht eben 
nicht mehr nur aus "knasttypischen" 
Arbeiten wie z. B. Tüten falten, 
kleben, lochen. Sortier- und Pack
arbeiten etc. Vor allen Dingen durch 
externe Firmen, die innerhalb der 
Mauern fertigen lassen, ist die 
"Arbeit" hochwertiger geworden. 
Auch aus diesem Grund ist der Ruf 
nach gleicher Entlohnung gerecht
fertigt. 

- Viele Inhaftierte sind noch! ver
heiratet, haben Kinder, haben Perso
nen, denen sie Unterhalt zahlen oder 
andere Unterstützungen zukommen 
lassen müßten. Dies ist von dem vor
handenen "Gehalt" in keinster Weise 
möglich. 

Somit obliegt der Sorge des Staates 
und der l(ommunen diese Hilfe, was 
sehr häufig in Form von Sozialhilfe 
gezahlt wird, was nur eine Verlage
rung des Trägers bedeutet, was die 
Not der Angehörigen sogar meist 
vergrößert! 

- Das in der augenblicklichen Situa
tion nach Gesetz zu bildende Über
btilckungsgeld, was den Gefangenen 
vier Wochen nach der Entlassung 
"über Wasser" halten soll, reicht 
meist nicht einmal zur Anmietung und 
Kaution für eine Wohnung aus, ge
schweige denn lebensunterhalt, für 
den dieser Betrag auch dienen soll. 
Damit ist bereits für viele Entlassene 
der Weg wieder vorgezeichnet und 
die "Rückfälligkeit" gesichert!!! 

Bei tariflicher Entlohnung kann auch 
ein dementsprechend höheres Über
btilckungsgeld angespart werden, was 
einer größeren Absicherung für die 
Zeit danach gleichkommt, mehr Zeit 
zum Suchen einer geeigneten Arbeit 
gibt. keine Hektik und Zwang sofort 
entstehen läßt usw. 

- Schulden - und diese haben die 
meisten Inhaftierten - können be
reits während der Haft abgetragen 
werden. 

- Schadensersatzleistungen 
getätigt werden. 

können 

- Gerichtskosten durch Urteil oder 
aus anderen Gtilnden können vor dem 
Ende der Haft getilgt werden und 
hängen nicht wie ein Damokles
Schwert weiterhin über dem Entlasse-
nen. 

- Je nach Inhaftierungszeit und 
Alter werden dadurch Einzahlungen in 
die Rentenversicherung möglich, viele 
ehemalig Inhaftierte fallen dann 
später nicht der Sozialhilfe zur Last, 
wenn aufgrund "beitragsloser" Zeit 
die Rente zum Sterben zuviel, zum 
Leben zuwenig ist; 

- nicht zu vergessen die Verringe
rung der Subkultur unter den Gefan
genen; 

- und auch die Erhöhung der Anzahl 
der Gefangenen, die dann eine Arbeit 
aufnehmen würden 

- und so weiter und so fort ... 

Die Folgen einer tariflichen Entloh
nung mit Einbeziehung in die Kt'an
ken- und Rentenversicherung sind 
also unübersehbar', sie beinhalten so
wohl eine Ursachenbegrenzung wie 
auch Verhinderung und Verminderung: 
Sie verhelfen nach der Entlassung zu 
einem erheblich besseren Start und 

" 

Reintegration in die Gesellschaft. 
Damit werden auch staatliche und 
private Sozialhilfeträger während der 
Haft und auch nach der Haft erheb
lich weniger belastet - siehe dazu 
insbesondere das beigefügte Schrei
ben* an die "örtliche" Kommune, 
welches die zur Verfügung stehenden 
"Zahlen" näher beleuchtet, so daß 
die entsprechenden Schlüsse gezogen 
werden können. 

Das Aufzeigen des Problems "tarif
liche Entlohnung etc." darf natürlich 
nicht einseitig nur betrachtet 
werden, es mUssen auch die Gegen
argumente zu Wort kommen. Als dies
bezUglieh häufigste, besonders von 
bayrischen Anstaltsleitern genannte 
GrUnde, die anscheinend den restrik
tiven Strafvollzug mehr als verinner
licht haben, werden angefUhrt: 

- der "Knast" würde dann "erstre
benswert"; 

- externe Firmen würden dann nicht 
mehr in _dem bisherigen Maße und 
Rahmen zur Verfügung stehen; 

- die Kosten des "Strafvollzugs" 
würden ins "Unermeßliche" steigen. 

Dies sind sicher gewichtige Argu
mente, doch halten sie einer näheren 
Überprüfung nicht stand, denn 

- der Strafvollzug und die damit 
verbundene Ausgrenzung und Aus
schließung, der Verlust der persön
lichen Freiheit lassen trotz alledem 
nicht die "Freiwilligkeit" zu, so daß 
jemand sagen würde, ich gehe lieber 
ins Gefängnis (mal von Ausnahmen 
abgesehen, die für die Wintermonate · 
eine Bleibe, ein Dach über den Kopf 
suchen!) . Es ist also widernatürlich, 
im Zusammenhang mit "tariflicher 
Entlohnung" von einer "erstrebens
werten" Inhaftierung zu sprechen! 

- Es mag schon sein, daß die eine 
oder andere Firma dann nicht mehr 
hinter "Gittern" fertigen läßt. Doch 
- Und in dieser Hinsicht sei auf die 
Versuche in Harnburg und anderen 
Bundesländern mit externen Firmen 
verwiesen - die positiven Erfahrun
gen bezeugen das Gegenteil. Die bei 
diesen externen Firmen innerhalb des 
Gefängnisses beschäftigten und tarif
lich bezahlten Inhaftierten bringen 
eine Leistung, die an Ordentlichkeit, 
an Güte als auch an der dafür be
nötigten Zeit sogar erheblich über 
der Leistung liegt, die Beschäftigte 
aus der "freien" Wirtschaft erarbei
ten. 

- Außerdem werden diese externen 
Firmen genauso von den Justizverwal
tungen "geschröpft" und für die er
brachte Leistung zur Kasse gebeten, 
es bleibt sicher noch ein kosten
mäßiger Vorteil übrig, der bei "tarif
licher Entlohnung" weiter schrumpfen 
würde, jedoch nicht in dem Ausmaß, 
daß daraufhin keine Firmen sich mehr 
innerhalb der Mauern betätigten. Und 
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nach den Ergebnissen der Modellver
suche ergibt sich eine höhere Ar
beitsproduktivität, was die geringen 
Mehrkosten bestimmt ausgleicht. 

Bezüferbar sind mit Sicherheit auch 
die Kosten, die der Institution 
"Justiz" entstehen durch den 
"Selbstbedienungsladen" und der Be
nutzung als solchen durch die 
Beamten des Justizdienstes gleich 
welchen Ranges, der Druck- und 
Buchbindearbeiten und anderer Hilfs
tätigkeilen für Gerichte und Staats
anwaltschaften, für die Justizverwal
tungen selber ... daraus ergeben sich 
sicherlich Mehrkosten, doch sie sind 
nicht "unermeßlich"! 

Wenn wir so die jahrelange Diskussion 
um das Gefangenenentgelt hier in der 
Bundesrepublik Deutschland betrach
ten, dann kommen uns recht ketze
rische Gedanken in den Sinn: 

Sind es wirklich diese "Löcher" in 
den Landesetats, die einer Erhöhung 
der Gefangenenentgelte mit Einbezie
hung in die Kranken- und Rentenver
sicherung entgegenstehen oder 
werden diese "Löcher" nur vorge
schützt und vorgeschoben, vor allem 
wenn bedacht wird, wie viele Gelder 
und Subventionen in Richtung "Osten" 
oder sonstwohin auf der Welt geflos
sen sind und weiterhin fließen??? 

Mit diesem Hinweis wollten wir nicht 
dem "Umweltschutz", dem "wirt
schaftlichen Aufbau" oder "sonstiger 
sozialer und Entwicklungshilfe" ent
gegentreten, es macht nur stutzig, 
daß für soooo viele andere Sachen 
und Gelegenheiten finanzielle Mittel 
bereitgestellt werden, nicht jedoch 
fUr eine "Teilgesundung" der eigenen 
Bürger, der eigenen Gesellschaft! 

Könnte es nicht viel eher sein, daß 
"Justiz" und deren Beamte, Richter 
und Staatsanwälte einschließlich der 
Justizvollzugsbediensteten um ihre 
"PfrUnde" bangen, wenn mit tarü
licher Entlohnung eine Verringerung 
der Inhaftiertenzahl stattfindet??? 

Wenn die diesbezUgliehe Vollzugs
praxis betrachtet wird, dann sind 
diese Gedanken keinesfalls so ab
wegig, wie sie vielleicht klingen 
mögen; denn warum werden von den 
Justizverwaltungen größtenteils Lehr
berufe angeboten, mit denen der Ge
fangene nach seiner Entlassung wenig 
bis gar nichts anfangen kann, ent
weder weil kein Bedarf in dieser 
Sparte besteht oder sich Maschinen 
breitgemacht haben, die diese Tätig
keit schneller und billiger erledigen 
oder weil die Lehrinhalte dermaßen 
der Realität hinterherhinken, so daß 
ein privates Unternehmen diejenigen 
nicht einsetzen kann? 

Oder warum wird mit dermaßen ver
alteten Maschinen, Geräten und 
Systemen gearbeitet, so daß Inhaf
tierte nach der Entlassung erst ein-
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mal eine Aufbau- oder Neueinfüh
rungsschulung in ihrem erlernten und 
ausgeführten oder auch aufgezwunge
nen Beruf oder Tätigkeit bräuchten, 
um wenigstens einigermaßen Anschluß 
zu finden??? 

Warum \.,rird methodisch und systema
tisch, manchmal auch "pädagogisch", 
die Deklassüizierung und Dequalifi
zierung billigend in Kauf genommen, 
warum werden also Methoden "aus
geklügelt" und angewandt, deren ein
ziger Zweck es ist, soviel .,.,.;,e mög
lich Entlassene durch ihren "erlern
ten" Beruf an die Anstalt zu bin
den??? 

Liegt vielleicht darin die Ursache, 
keine "tarifliche Entlohnung" zu ge
währen, weil ansonsten die "Räder 
des \~irtschaftsunternehmens Justiz" 
Stillstehen würden??? 

... und es werden Abermillionen Mark 
an Steuergeldern in das "kranke" 
Justizsystem gepumpt, ob nun mit 
Ubersicherten, nicht funktionierenden 
Neubauten verschleudert oder mit 
längst überfälligen "Sanierungen" be
stehender Baulichkeiten ausgegeben, 
sogar die "bindenden Lehrberufe" 
werden mit der Arbeitsförderung be
dacht - an der Praxis "der weiteren 
Vorbereitung der Inhaftierten auf 
ihre nächste Inhaftierung zum Wohle 
und zum Nutzen des Staates'' ändert 
dies aber nichts!!! 

Nach der derzeitigen Vollzugspraxis 
hat also nicht die "Resozialisierung" 
trotz Verfassungsrang Vorrang, die 
Chancenverbesserung und -erhöhung 
nach der Entlassung bzw. die Rück
fälligkeitsminimierung oder die Schul
denreduzierung oder die geringere 
Belastung der staatlichen Fürsorge
und Sozialämter während und nach 
der Haft, sondern die Erhaltung aus
nutzbarer, vor allen Dingen billiger 
Arbeitskräfte!!! 

Derweil werden also weiterhin 
Steuermillionen von den staatlichen 
und besonders von den kommunalen 
Sozialämtern an die Angehörigen 
während der Haft und an die Entlas
senen nach der Haft als \l'iederein
gliederungshilfen in nicht unbe
trächtlichem Umfang gewährt, auch 
später durch Minderrenten in Not Ge
ratenen wird ebenfalls leidlich durch 
Aufbesserung der Rente mit Sozial
hilfe geholfen ... 

Denn: 

Auch Gefangene zählen zu dem Kreis 
der Personen, die bei entsprechender 
Notlage unterstützt werden müssen 
und 

auf Sozialhilfe besteht R e c h t s
a n s p r u c h nach dem Bundes
sozialhilfegesetz ( BSHG)!!! 

Wenn viele Gefangene diese Sozial
hilfe bisher nicht in Anspruch ge
nommen haben, dann größtenteils 
deswegen, weil sie nicht entspre
chend von den Mitarbeitern des 
Sozialdienstes innerhalb der Justiz
vollzugsanstalten informiert worde!'J 
sind und werden, weil sie sehr häufig 
sich "schämen", nach der Haft zu 
den Sozialämtern zu rennen und 
ihren Anspruch geltend zu machen. 

Dieses Manifest dient also der Auf
klärung der Zögerer und Zauderer, in 
dem die entsprechenden Sozialhilfe
Anträge für "einmalige Hilfe", die 
nicht zurUckzahlbar ist, beigefügt 
sind, natUrlieh auch mit den notwen
digen Rechtsbehelfen und Bezügen 
auf gerichtliche Urteile - siehe dazu 
auch Kurz-Info vor den Anträgen -
als auch der Information der Sozial
arbeiter und besonders der kommuna
len Behörden zum Erkennen der auf 
sie zukommenden Kosten und Lasten 
und ... 

besonders Ihrer lnformation, damit 
auch Sie erkennen, wie leichtfertig 
hier Steuergelder "verschwendet" 
werden!!! 

Wenn Sie , liebe Mitmenschen, 
BUrgerinnen und BUrger, 
Steuerzahlerinnen und 
-zahler, 
Kommunalpolitikerinnen und 
-politiker 

uns bis hierher gefolgt sind und die 
Seiten aufmerksam gelesen, sich nicht 
in Ihr Schneckenhaus zurUckgezogen, 
das ''Manifest" noch nicht dem Reiß
wolf oder Papierkorb zur umweltge
rechten Entsorgung überantwortet 
haben, dann sind Sie ziemlich hart
näckig, nicht so leicht zu schockie
ren und abzuschütteln, wollen viel
leicht doch noch etwas mehr wissen 
über diese unsere Probleme, über das 
hier Aufgezeigte, wollen doch nicht 
gar dieser Randgruppe der Gesell
schaft, zu der j e d e und j e d e r 
einzelne, schneller als "er" denkt 
trotz Gewissenhaftigkeit und Ehrlich
keit, bedingt durch die vielen 
Gesetze und Verordnungen, die vielen 
Gebote und Vorschriften, Z ut r i t t 
erlangt und erhält, auch noch helfen 
und unterstutzen??? 

\venn wir mit diesen Hinweisen noch 
ein paar Unsichere abgeschüttelt 
haben, erst dann sind wir zufrie
den ... 

erst dann "lohnt"es sich 
weiterzufahren und um lhre wirkliche 



Unterstützung und Hilfe beim Kopie
ren und Verteilen, beim Anschreiben 
der Kommunen, beim lngangbringen 
der Diskussion über dieses Thema zu 
"buhlen", um I h r Engagement zu 
bitten bei der flächendeckenden Ver
teilung ... 

Es gilt also, den gesamten Text an 
Freunde, Verwandte, Bekannte, Bür
gerinitiativen, örtliche Presse, Soli.
Gruppen usw. zu verschicken mit der 
Bitte, dieses Manliest weiterzuver
breiten, mit dem vorbereiteten An
schreiben - Adresse und Unterschrift 
nicht vergessen!!! - an die ör tlichen 
Kommunen heranzutreten und diese 
damit aufzuklären, welche Kosten 
bzv.•. Lasten auf "sie" zukommen, 
welche bereits vorhanden sind und 
aus dem "Topf" Sozialhilfe bezahlt 
v.•erden sowie den bekannten und ge
wählten Bundestags-, Landtags- und 
sonstigen Volksvertretern zuzusen
den, damit insgesamt eine Sensibili
sierung erfolgt und eintritt, aus der 
sich dann der Handlungsbedarf er
gibt. 

Und je umfassender und umfangrei
cher die Verbreitung erfolgt, je wei
tere Kreise es zieht, um so nachhal
tiger die Diskussion über dieses 
Thema, um so größer wird der Z u g
z w a n g der Regierenden, e n d-
1 i c h per Gesetzesinitiative zu 
handeln! 

\•!enn alles hoffnungslos wäre, w e r 
sollte dann noch etwas in Bewegung 
bringen und bewegen wollen, wenn 
nicht w i r selbst, die B e t r o f
f e n e n ... ??? 

Wir wollen versuchen, dies auf 
''friedliche " Art und Weise zu tun, 
mit Uberzeugenden und stichhaltigen 

Beweisen , an 
sind wir uns 
herumgedreht 
wird •.. 

denen - und darüber 
auch klar - noch viel 

und herumgebeutelt 

Hinsichtlich des Nutzens bei der Ent
lassung dürfen wir nochmals auf die 
anhängenden Anträge* verweisen ... 

Sorgt also dafür - dies gilt beson
ders für Inhaftierte -, daß auch 
andere die vorbereiteten, abschreibe
fertigen Anträge an die Sozialämter 
erhalten, daß weiter abgeschrieben/ 
kopiert und versandt wird! 

Beim Anschreiben an die Kommunen 
heftet diesen EinfUhrungsteil an den 
Schluß - "sie" sollen ebenfalls die 
Grundgedanken erfahren! 

Gesamtverantwortlich für das gesamte 
Manifest zeichnen 

Robert Doßler I Ulf Thormann 
"Strafgefangene" des Freis t aats Bayern, 
JV A Straubing 

Arunerl<ung der Redaktion: Die in dem 
Manliest erwähnten Anschreiben und 
Anträge konnten aufgrund ihres Um
fanges hier nicht mit zum Abdruck 
gelangen. 

Ergänzende MitteilllDg 

Denen das "Straubinger Manifest" bere its e in 
Begriff ist, wissen, daß es die Diskrepanz zwi
schen Unterbezahlung der Strafgefangenen 
während der Haft einerseits und ihre sozjalen 
Rechtsansprüche nach der Haftentlassung an
dererseits aufzeigt. 

Dieses in drei Hauptteile gegliederte 35seitige 
Manifest besteht aus dem 8seitigen Einfüb
rllDgsteil, einem lOseiligen Ansebreiben "an die 
Stadtverwaltung", abschreibefertigen Antrags
entwürfen llDd ergänzender Antragsbegru.n-

dung mit weiteren Anlagen uod Bedarfslisten 
zu Einzelanträgen sowie dem 2seitigen Kllrz· 
lnfo! 

Bei diesem Kurz-Info - Seite A I - steht u. a. 
Mietschuldenübernahme. Dies ist falsch. Rich
tig muß es natürlich Mietkostenübernahme 
beißen! 

Da ein Dritter, dem eine llDkorrigierte Durch
schrift des Manifestes übergeben wurde, wohl
wa Uend seinen Willen beZiiglicb Weiterverbrei
tung würdigend, nicht nur eigenmächtig und 
ohne Absprache meinte, sieb ebenfaUs dafür 
namentlich verantwortlich zeichnen zu müssen, 
sondern darüber binaus noch als von ihm 
geschrieben zeichnete, tatsäeblieb das Strau
binger Manifest unsachlieb verfälschte, wird er
klärt, daß sich urschriftlieb nur Roberr Doßler 
und U/f Dtonnann verantwortlieb zeichneten, 
Doßler die Idee für das Straubinger Manifest 
hatte llDd den Rohentwurf während ZWeier 
Arrestaufenthalte verfaßte, was dann von 
Thonnano mit weiteren Daten und Fakten er
gänzt sowie sprachlieb und struktureU über
arbeitet wurde. 

Es dürfte unstrittig sein, daß eine Teilgesun
dung der GeseUschaft wesentlich immer auch 
von Medien und deren Veröffentlichungen ab
b.ängig isi, und aucb., daß Handlungsbedarf be
steht, die bisherige Mauer des Scbweigens zu 
durchbrechen. Denn eine vom Volk gewählte 
RegierllDg samt obrigkeitshöriger Menschen in 
staatlichen Institutionen, welche Restriktionen 
auf den Rucken der Demokratie arrangiert, ist 
es mit ihren Wählern nicht wert, sieb als recb.ts
staatlicbe Demokratie zu bezeichnen. 

Für diese Mitteilung zeichnen verantwortlich.: 

Robert Doßler und UlfThormann 
"Strafgefangene" des Freistaates Bayern, 

NA Straubiog, den 3.9.1992 

Bei Fragen oder Problemen 
stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung: 

Die UNIVERSAL-STIFTUNG 
HELMUT ZIEGNER 

informiert und unterstützt bei 

Wohnungserhalt während der Haft 
Wohnmöglichkeiten nach der Haft 
Schuldenregulierung 
Behördenangelegenheiten 
Vermittlung zu anderen Beratungsstellen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an Universal-Stiftung Helmut Ziegner (UHZ) 
im Gruppen- und Beratungszentrum JVA Moabit, TA 1- E 4 

Wir sind auch telefonisch zu erreichen! 

Unsere Telefonnummer: 3979-3787 
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Unvoreingenommen befinden sich 
Strafgefangene in einer sozialschwa
chen Lebenssituation. Das will 
scheinbar nicht jedem einleuchten! 
Dementsprechend fallen von den Ent
scheidungsträgern der Gesellschaft, 
den Gerichten und somit von den 
Richtern unterschiedliche Beschlüsse 
aus. Die Basis, auf der Entscheidun
gen getroffen werden, münden zu oft 
in der Interpretationsfähigkeit von 
geltendem Recht. Letztendlich steht 
dem Bundesgerichtshof das Recht der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
zu. Hier in Berlin-\Yest sah die 
Situation vor dem Mauerfall aller
dings entschieden anders aus. Die 
sogenannte letzte Instanz für z. B. 
Strafvollzugssachen war das "Kam
mergericht" . Der Staat im Staate 
hatte auch nichts Besseres zu tun, 
als sich eigene Bewertungsmaßstäbe 
zu schaffen, in denen z . B. Straf
gefangene mehr schlecht als recht 
abentschieden wurden. Dieses wird 
auch heute noch als "Berliner In
zucht" bezeichnet. 

In Sachen Pfändungsschutz kam das 
Kammergericht zu der Auffassung, 
daß der Pfändungsfreibetrag für in 
Arbeit stehende Gefangene zwar gilt, 
dieser aber durch die Versorgungs
lage (Miete, Hausrat ... ) und Bekösti
gung der JV As bereits abgegolten ist. 
Insoweit wird hier impliziert, daß die 
Versorgung durch die Anstalt den 
Sozialleistungen gleichgesetzt wird, 
was ein in Freiheit lebender Mittel
loser erhalten würde. Nach der Be
rechnungsgrundlage des Kammerge
richts ist damit das Soll nicht nur 
erfüllt, sondern übersteigt auch noch 
die Grenze des Sozialsatzes. Somit 
wurde das in der Haft erarbeitete 
Entgelt als "Taschengeld" abgetan, 
welches nach Ansicht des Kammer
gerichts gepfändet werden darf. 

Dieser Darstellung voraus ging die 
Bewertungssituation durch ein Amts
gericht (AG) in Berlin bzw. dem 
Landgericht (LG) . Di.e Situation wurde 
allerdings nicht bei jedem AG gleich 
bewertet. Somit ist die Lage für 
einen Pfändungsschutz in Haft nicht 
hoffnungslos. Zudem besteht nun die 
Möglichkeit, daß Ergebnisse der 
Rechtsprechung aus dem Bundes
gebiet viel stärker eingebunden 
werden können und somit der Weg 
geebnet ist für eine einheitliche 
Rechtsprechung. 
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Pfändungsschutz? 
- "Jetzt auch in der JVA Tegel?" 

Wie wehrt man sich nun (erfolg
reich?) gegenüber den Gläubigern?: 

1. \venn jemand an euch eine Rech
nung gesandt hat, ist es ratsam zu 
überprüfen, ob die Forderung berech
tigt ist. Bei z. B. Gerichtskosten 
braucht man sich nicht unnötig ein
schüchtern zu lassen, denn diese sind 
nicht pfändbar! Vorsicht: Auf keinen 
Fall eine Stundung unterschreiben, 
denn das entspricht einem Schuldan
erkenntnis, und diese Schuld ist 
pfändbar! 

2. Solltet ihr zu der Feststellung 
gelangen, daß die Forderung nicht 
begründet oder der Rechnungsbetrag 
fehlerhaft ist, sollte die Forderung 
schriftlich unter Angabe der Gründe 
zurückgewiesen werden (am besten 
per Einschreiben und mit Ruck
schein') . 

3. Leitet der Gläubiger nun ein 
Mahnverfahren ein, so werdet ihr den 
sogenannten "Mahnbescheid" erhal
ten. Dort wird auch auf die Frist 
verwiesen, bis zu welchem Zeitpunkt 
der Einspruch eingelegt sein muß. 
Dafur ist auch eigens ein rosafarbe
ner Zettel/Formular (erhebe "Ein
spruch") vorgesehen, wo nur noch 
angekreuzt werden muß. 

4. Das AG wird nun bei euch rück
fragen, worauf sich der Einspruch 
begründet. Hier sollte man nochmals 
ausfUhrlieh den Sachverhalt schrift
lich darstellen. 

s. Der Rechtspneger bei dem AG wird 
nun entscheiden, ob er eine mUnd-

liehe Verhandlung anberaumt. Für 
jede Partei besteht absolute Beweis
pflicht! Ob ohne oder mit mündlicher 
Verhandlung kann der Rechtspfleger 
"a)" der von euch vorgebrachten Be
gründung als berechtigt anerkennen. 
Das würde bedeuten, daß von dem 
Mahnverfahren abgesehen und die 
Vollstreckung nicht durchgeführt 
\v'ird. 

Oder "b)", daß Euer Einspruch zu
rückgewiesen wird. In diesem Fall er
geht der Pfändungsbeschluß, welcher 
auch gleichzeitig der Vollstreckungs
bescheid ist. Der Titel, den damit 
der Gläubiger gegenüber dem Schuld
ner erhält, kann je nach Sachlage 
bis zu 30 Jahre betragen. 

6. Ist man mit dem Pfändungsbeschluß 
nicht einverstanden, besteht noch die 
Möglichkeit, dagegen einen Einspruch 
bzw. die "Erinnerung" an das "Land
gericht Berlin", Tegeler Weg, 1000 
Berlin 19, zu richten. Hier besteht 
allerdings der Anwaltszwang! 

Zu einer mündlichen Verhandlung wird 
es aber nur kommen, wenn in der Be
gründung des Pfändungsbeschlusses 
Unklarheiten vorhanden sind oder 
wesentliche Rechtsgrundlagen nicht 
berücksichtigt wurden. Hier muß man 
mit einer Bearbeitungszeit VGn ein 
bis zwei Jahren rechnen. 

7. Nun besteht noch die Möglichkeit, 
im Anschluß bei dem "Oberlandes
gericht" die Revision zu beantragen. 
Diese wird aber in der Regel wegen 
unbegründet verworfen. Das Ober
landesgericht wird nur dann in eine 
Verhandlung eintreten, wenn es der 
Fortbildung des Rechts oder zur 
Sicherung einer einheitlichen Recht
sprechung dient. 

8. Letztendlich ist die Klage bei dem 
Bundesverfassungsgericht möglich, 
wenn ein geltendes Recht im Grund
gesetz nicht richtig angewendet 
wurde; zudem die höchstrichterliche 
Rechtsprechung für eine grundlegende 
Rechtsprechung, um den Rechtsfrieden 
zu wahren. 

Von den Schritten 6 bis 8 WUrde ich 
abraten, wenn man sonst nichts Bes
seres zu tun hat? 1m Zusammenhang 
mit einer abschlägigen Bescheidung 
auf Pfändungsschutz, sollten diese 
Schritte jedoch unbedingt gegangen 
werden? Sicher ist es unangenehm, 
wenn ein Pfändungsbeschluß ins Haus 



steht! Und in Gefangenschaft befin
det man sich wie in einem Spinnen
netz gefangen, der Institution hilf
los ausgeliefert. Aber was kann man 
jetzt noch tun? Vor allem die Ruhe 
bewahren und nun den Lichtblick 
weiter lesen! 

grundlage entsteht. Daher ist es 
sinnvoll, sich auf bereits ergangene 
Beschlüsse zu berufen. die auf Pfän
dungsschutz erkennen. Ebenfalls ist 
es wichtig, seine eigene soziale Stel
lung ausführlich darzustellen. 

mit meinem heutigen Schreiben bean
trage ich gemäß § 850 c ZPO Piän
dungsschutz. 

Begründung: 

Gemäß § 850 c 
piandungsfreie 
DM 754,-. 

\1/ird der Vollstreckungsbescheid 
rechtskräftig, wird die Pfändung ein
geleitet. Hier i.n der JVA Tegel wird 
das Eigengeldkonto gesperrt und 
alles, ~as nicht nachweisbar zweck
gebunden auf dem Eigengeldkonto 
landet, wird weggepfändet. 

Nach welcher Theorie das "Kammer
gericht" die soziale Situation von 
Inhaftierten bewertet, habe ich be
reits genannt. Nun kann es aber 
sein, daß die Bewertungslage des 
Kammergerichts fehlerhaft ist oder 
auch wesentliche Elemente nicht be
rticksichtigt bzw. vorhanden waren. 

ZPO beträgt der 
Betrag monatlich 

Mein derzeitiger Monatsverdienst be
trägt DM 160,- brutto. Nach Abzug 
von 2 % Arbeitslosenversicherung 
noch DM 156,80. Ziehe ich zu diesem 
Betrag noch den derzeit gültigen 
Haftkostenbeitrag hinzu, der derzeit 
bei DM 12,- pro Tag liegt, dann 
kormne ich auf durchschnittlich 
DM 516,80 monatlich. 

Es empfiehlt sich, nun einen Antrag 
auf Pfändungsschutz bei dem AG zu 
stellen, von dem der Vollstreckungs
bescheid ergangen ist. Beachte: 1m 
Regelfall ist der Gerichtsstand der 
Wohnort! 1m Falle der Pfändtmg das 
Gericht, das den Vollstreckungsbe
schluß ausspricht! 

Das jedenfalls fiel einem Inhaftierten 
in der JVA Tegel auf und begründete 
seinen Antrag auf Pfändungsschutz 
nach neueren Gesichtspunkten. Hier 
ist dieser: 

Diese Surmne 1 habe ich aus durch
schnittlich 20 Arbeitstagen und 30 
Monatstagen errechnet. 

Hier kann es nun geschehen, daß je 
nach AG eine andere Bewertungs-

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 

Aus den genannten Gründen bitte ich 
meinem heutigen Antrag zu entspre
chen. Meiner Ansicht nach liegen die 

§§ 43, 51 StVollzG, §§ 850, 850 c ZPO 
{Pfändungsschutz für Arbeitsentgelt) 

Das Arbeitsentgelt des Gefangenen ist als Arbeitsein
kommen im Sinne des § 850 ZPO anzusehen. Dement
sprechend ist sein Eigengeld, soweit es aus dem ihm zu
stehenden A rbeit sentgelt stammt, gemäß § 850 c un
pfändbar. 

Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom 6. Juli 1989 
-2 0 83/89-

Tatbestand: 

Aufgrund eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 
des Amtsgerichts B. vom 6.2.1984 ist der Klägerinder Anspruch 
des Streitverkündeten, eines in der Vollzugsanstalt B. einsitzen
den Strafgefangenen, auf Auszahlung seines Eigengeldes zur 
Einziehung überwiesen worden. Die Klägerin macht im Wege des 
Einziehungsprozesses diesen Anspruch geltend. Die Parteien 
streiten allein um die Rechtsfrage, ob die Pfändungsschutzbe
stimmungen für Arbeitseinkommen (§§ 850 H ZPO) auch auf das 
dem Eigengeld gutgeschriebene Arbeitsentgelt des Strafgefan
genen anzuwenden seien. 

Die Klägerin vertritt die Auffassung, das Eigengeld des Strafge
fangenen sei in vollem Umfang pfändbar. Oie Pfändungsfreigren
zen des § 850 c ZPO seien für das dem Strafgefangenen ge
währte Arbeitsentgelt nicht gültig; dieses unterliege Pfändungs
beschränkungen nur, soweit es zur Bildung des Überbrückungs
geldes in Anspruch genommen werde(§ 51 StVollzG). 

Die Klägerin beantragt, 
das beklagte Land zu verurteilen, an die Klägerin 646,58 DM 
nebst 4 %Zinsen hieraus seit 01.12.1987 zu zahlen. 

Das beklagte Land beantragt, 
die Klage abzuweisen. 

Es ist der Ansicht, daß der Anspruch auf Auszahlung des Eigen
geldes nur mit den sich aus den §§ 850 ff ZPO ergebenden Ein
schränkungen pfändbar sei; da das Arbeitsentgelt im vorliegen
den Fall unter dem Freibetrag des§ 850 c ZPO liege, sei die Klage 
unbegründet. 

Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringans wird auf die zwi
schen den Parteien gewechselten Schriftsätze verwiesen. 

Der Rechtsstreit wurde durch Beschluß vom 07.06.1989 dem 

Einzelrichter zur Entscheidung übertragen. 

Entscheldungsgründe: 

Die Klage ist unbegründet. Das Eigengeld des ?treitverkünde
ten ist, soweit es aus dem ihm zustehenden Arbeitsentgelt 
stammt, gemäß § 850 c ZPO unpfändbar. 

Das Arbeitsentgelt, das der Strafgefangene gemäß § 43 Straf
vollzugsgesetzbeanspruchen kann, darf gemäß§ 850 ZPO nur 
nach Maßgabe der §§ 850 a bis 850 k ZPO gepfändet werden. 
Daß das Arbeitsentgelt des Gefangenen als Arbeitseinkommen 
i.S.d. : 850 ZPO anzusehen ist, ergibt eine am Willen des Gesetz
gebers orientierte Auslegung dieser Vorschrift: Intention des 
Strafvollzugsgesetzes nämlich ist eine möglichst weitgehende 
Angleichung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, de
nen der Strafgefangene unterliegt, an die außerhalb des Vollzugs 
gegebenen Bedingungen (OLG Gelle, NSTZ 81, 78 f., m. Nachw. 
zu den Gesetzesmaterialien); der Gefangene soll, soweit nicht 
unabdingbare Erfordernisse des Vollzugs entgegenstehen, dem 
freien Arbeitnehmer gleichgestellt werden (Calliess/Müller
Dietz, StVollzG, 4. Aufl., § 43 Anm. 1). Eine- mit der besonderen 
Situation des Strafgefangenen begründete- restriktive Interpre
tation der Pfändungsschutzbestimmungen für Arbeitseinkom
men liefe dieser Zielsetzung zuwider. Etwas anderes ergibt sich 
auch nicht aus der von der Klägerin angeführten Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts (NJW 82, 1583). Dort ist ledig
lich ausgeführt, daß eine solche einengende Auslegung nicht 
willk-ürlich (und daher grundgesetzwldrig) ist; ob diese oder die 
hier vertretene Auffassung richtig ist und der Intention des Ge
setzgebers entspricht, Ist ausdrücklich offengelassen. Schließ
lich kann auch in den Pfändungsbeschränkungen, die in § 51 
StVollzG normiert sind, keine abschließende, die Bestimmungen 
der ZPO ausschließende Regelung gesehen werden; hier ist VIel
mehr ein zusätzliches Pfändungsverbot aufgestellt, das den all
gemeinen Pfändungsschutz nicht etwa ersetzen, sondern -weil 
die besondere Situation des Gefangenen eine Ausweitung des 
Pfändungsschutzes für das sogenannte Überbrückungsgeld er
fordert- ergänzen soll. 

Unterliegt somit das Arbeitsentgelt des Strafgefangenen den 
Pfändungsschutzvorschriften der ZPO, so kann auch derjenige 
Teil de.s - grundsätzlich frei pfändbaren - Eigengeldes (§ 52 
StVollzG), der aus dem Arbeitsentgelt stammt, nur im Rahmen 
dieser Bestimmungen gepfändet werden. Da das dem Streitver
kündeten zustehende Arbeitsentgelt unstreitig unter den in § 850 c 
ZPO aufgestelften Pfändungsgrenzen liegt, ist sein Eigengeld in
soweit unpfändbar, die Klage somit abzuweisen. 

Die Nebenentscheidungen beruhen auf den§§ 91, 708 Nr. 11, 
713 ZPO. 
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wesentlichen Voraussetzungen vor, 
meinem Antrag zu entsprechen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Hintergrund war der, daß wenn 
ein Inhaftierter verschuldet ohne 
Arbeit ist, muß dieser einen Haft
kostenanteil tragen von derzeit 
DM 12,- pro Tag. Auf 30 Tage be
rechnet dann DM 360,-. Selbst wenn 
jetzt noch z. B. DM 200,- Arbeits
entgelt dazu kämen, läge die Gesamt
summe von DM 560,- immer noch 
unter dem pfändungsfreien Betrag. 

Das AG Tiergarten hat in dem nun 
nachfolgenden Beschluß vom 27.7.92 
diesen Gedankengang zwar nicht 
berücksichtigt, aber dennoch ist der 
Beschluß von großem Interesse, wel
ches aufatmen läßt. Der Weg ist also 
der richtige!: 

Geschäftsnummer: 32 M 4346/87 

In der Zwangsvollstreckungssache 

....-ird - in Abänderung des Pfändungs
und Überweisungsbeschlusses des 
Amtsgerichts Tiergarten vom 12. Juni 
1987 - der dem Schuldner gebühren
den Plandungsbetrag auf DM 50,- -
i. B.: fünfzig Deutsche Mark 
wöchentlich festgesetzt. 

Der Schuldner trägt die Kosten des 
Beschlusses, § 788 ZPO. 

Grunde: 

Durch den obengenannten Beschluß 
....-ird das Eigengeld des inhaftierten 
Schuldners mit Ausnahme des nach 
§ 51 Abs. 4 StVollzG unpfändbaren 
Teils gepfändet. 

Das nach Entlassung erforderliche 
Überbrückungsgeld ist inzwischen an
gespart.' Zwar unterliegt der Arl>eits
verdienst eines inhaftierten Schuld
ners nicht den Plandungsbeschrän
kungen der §§ 850 ff. ZPO, da in 
den dort genannten PF<indungsfrei
beträgen monatliche Belastungen ..-i.e 
Miete, Lebe.nshaltungskosten etc. ent
halten sind, die ein inhaftierter 
Schuldner nicht aufwenden muß, je-
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doch muß dem inhaftierten Schuldner 
ein pfändungsfreier Betrag gewährt 
werden. damit er seine persönlichen 
Bedürfnisse befriedigen kann. die von 
der Haftanstalt aus nicht gedeckt 
werden. Das Gericht hält hier die 
freigegebenen DM 50,- wöchentlich 
für angemessen. 

Der Vollständigkeit halber noch das 
Urteil des LG Karlsruhe vom 6.7.1989!, 
entnommen aus ZfStrVo 1/90, S. 55 
(siehe S. 15). 

Im übrigen, wenn der eine oder an
dere nicht mehr so recht weiß, ob 
und wo er eventuell "Schulden" hat, 
kann dieses bei dem "Zentralen 
Schuldenregister" im AG Schöneberg 
durch Anfrage erfahren! 

Für die Leute, die bereits in Frei
heit sind oder es in absehbarer Zeit 
sein werden, wird der folgende Zei
tungsartikel sicherlich von Interesse 
sein! 

Hans- JoachUn Fromm 

(Der Tagesspiegel vom 10.8.1992) 

Ratgeber: Recht 

Pfändung nicht mehr so streng 
Zum ersten Mal seit 1984 wurden jetzt die Freibeträge angepaßt 

Seit 1. Juli 1992 gelten neue Pfändungs· 
freigrenzen. Das bedeutet für alle. deren 
Einkommen gepfändet Wlrd oder abgetre
ten ist. daß ihnen in Zukunft mehr zum Le· 
ben bleibt. Der Gesetzgeber hat damit eine 
längst überfallige Anpassung vorgenom
men. die allen Freibeträge galtenseit 1984. 

Wer etwa als Alleinstehender unter 1220 
DM netto pro Monat verdient. dem kann 
jetzt nichts mehr gepfändet werden. Nach 
der früheren Tabelle waren in diesem Fall 
noch bis zu 312,20 DM pro Monat pfändbar. 
Bei einem Verheirateten mit zwei Kindem 
ist ein Nettolohn von unter 2380 DM pro 
Monat seitdem 1. 7. 1992 ebenfalls dem Zu· 
griff der Gl!ubiger völlig entzogen. Davor 
mußte der Arbeitgeber hier bis zu 240 DM 
pro Monat abgeben. 

Was Im einzelnen pfändbar ist, ergibt 
sieb aus der neu gefaßten Pfändungstabel
le zu Paragraph 850 c der Zlvilprozeßord
nung (ZPO). die nach Einkommen und 
Zahl der Unterhaltsberechtigten gestaffelt 
ist. An Hand dieser Tabelle ermittelt der 
Arbeitgeber den Betnlg, der an den jewel· 
Iigen Gläubtger regelmilBig abzuführen 
ist. 

Dabei sind vor Anwendung der Tabelle 
vom Bruttoverdienst Steuern und Sozial· 
abgaben abzuziehen. Außerdem ist zu be
rücksichtigen, daß unter anderem Auf· 
wandsenlschädigungen. Gefahren·, 
Schmutz- und Erschwerniszulagen und 
auch die Berlinzulage unpfindbar sind, 
Überstundenzuschläge nur zur Hälfte. 

Bei der Berechnung der Pfändungsfrei
grenzen ist nur das Einkommen desjenigen 
maßgebend. der gepfllndet wird. Das Ge
halt etwa des mitverdienenden Ehepart· 
ners darf nicht hinzugerechnet werden. 
Dieser ist 1m Gegenteil-trotz eigenen Ein· 
kommens - vom Arbeitgeber als unter
haltsberechtigte Person voll zu berück· . 
sichtigen. Erst auf Antrag des Gläubigers 
kann das Vollstreckungsgericht bestim· 
men, daß Personen mit eigenem Einkam· 
men als Unterhaltsberechtigte ganz oder 
teilweise in der Pfandungsberechnung un
berücksichtigt bleiben. 

Die neuen Pfändungstabellen gelten 
auch für schon laufende Pfändungen, d. h. 
der Arbeitgeber muß von sich aus ab 
1. 7. 1992 die neuen Pfändungsfreigrenzen 
beachten. Tht er dies nicht. muß beim Voll· 
Streckungsgericht - in der Regel das Ge
richt. das den Pfändungs· und Überwei· 
sungsbeschluß erlassen hat - beantnlgt 
werden, daß der alte Beschluß entspre· 
chend geändert wird. Sollte auch bei An· 
wendungder erhöhten Pfändungsfreigren· 

zen der notwendige Lebensunterhalt nicht 
gedeckt sein, so lult der Gesetzgeber jetzt 
ausdrilcklich klargestellt, daß der Schuld
ner beim Vollstreckungsgericht beantra
gen kann,, daß Ihm ein höherer als der nach 
der Thbelle genannte Betrag verbleibt. 

Wer etwa eine besonders hohe Mlete zu 
zahlen · hat. sollte sich beim Sozialamt den 
Sozlalbillebedarf berechnen lassen und 
einen entsprechenden Antrag stellen. 
wenn der Sozialbilfebedarf höher als der 
unpfändbare Betrag Ist. Einen Erhöhung~ 
anlrag kann auch stellen, wer besondere 
Au.fwendungen, zum Beispiel nach einer 
längerenKrankheit. geltend machen kann. 
Dasselbe gilt für Familien mit mehr als vier 
Kindern. 

Die Pfändungstabelle kommt auch dann 
zur Anwendung, wenn ein Gläubiger das 
Einkommen nicht direkt gepfändet, son
dern eine Pfändung des Girokontos er
wirkt hat, auf das es Oberwiesen wurde. 
Hier muß der Schuldner sofort beim Volt· 
streckungsgerlebt die Freigabe des Gutha· 
bens bis zur Höhe des unpfändbaren Betra
ges beantnlgen. 1\lt er dies nicht, wird das 
Geldinstitut nach Ablauf von zwef Wo
chen ab Zustellung des Pfändungs· und 
Überweisungsbeschlusses das volle Gut
habeil an den Gläubiger überweisen, eine 
Rückforderung ist danach nicht mehr mög· 
lieh. 

Eine Besonderheit gilt. wenn auf das 
gepfändete Girokonto Renten und sonsti
ge Sozialle.istungen, etwa Arbeitslosen
geld, Arbeitslosenhilfe oder Krankengeld 
überwiesen werden. Solche Leistungen 
sind innerhalb von 7 Tagen ab Gutschrift 
in voller Höhe unpfändbar. Hier genügt 
der Nachweis gegen1lber der Bank. daß es 
sich um eine Sozialleistung handelt. etwa 
durch Vorlage des Bewilligungsbeschei· 
des des Arbeitsamtes. 

Nach Ablauf der ?·Tage-Frist kann der 
Schuldner eine Freigabe des Guthabens 
nur noch bis zum Pfändungsfreibetrag gel
tend machen. Denn auch Sozialleistungen 
sind grundsätzlich wte Arbeitseinkommen 
pfändbar. Völlig unpfändbar ist natürlich 
Sozialhilfe. 

Pfändungsschutz besteht auch in den 
Fällen, in denen das Girokonto zwar nicht 
gepfändet. aber hoffnungslos im Minus ist 
Werden auf ein solches Konto Gehaltsza.h· 
Iungen oder Sozialleistungen überwies~ 
darf das Geldinstitut keine volle Verrech
nung vop1ehmen. Hier gilt das allgemeine 
Prinzip, daß mit unpfändbaren Forderun· 
gen nicht aufgerechnet werden darf. 

ERNST UNGERER 



Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsDrechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

"Ericb" ist schuld! 

Nachdem in der NA Moabit 
die Prominenz in den EhrenJogen 
ihren Plattgefunden hat.. erinoen 
sei an die Namen Honeeker, 
Mielke, Keßler, um nur einige zu 
nennen, schon funktionieren 
einige Dereiche dieser muster
gültigen Menschenau{bewa.hrungs
anstalt höchst ungenügend, ja bis
weilengar nicht meb!. Wie das? 

Bedarf es etwa der Aufstellung 
eines 5-J ahres-Planes, Herr 
Honecker könnte hier aktiv der 
Anstalt behilflieb sein, um eine 
Neuordnung des Gefangenenein
kaufs zu realisieren. 

Entstehen schon bei der Be
schaffung der notwendigen vor
geschriebenen Einkaufszettel die 
ersten ernstzunehmenden Schwie
rigkeiten, so bedeutet der kurz
fristige "Besitz" der alles entschei
denden Einkaufsliste, einen Platz 
an der Sonne eroben zu haben. 

(Die Redaktion möge bitte nur 
solche Anfragen an mich weiter
leiten, die in irgendeinem ursäch
lichen Zusammenhang mit der 
Säuberung ei.oes Mulleimers etc. 
stehen.) 

Gewissenhah verpflegt uns die 
Anstalt mit fast allem Notwendi
gen, dennoch gibt es bekanntlich 
immer wieder Querulanten und 
Unzufriedene, denen nichts, aber 

auch gar nichts recht zu machen 
ist. 

Da werden völlig unangemes
sene Wunsche z. B. in mir laut: 
mehr Marmelade, Traubenzucker, 
Fri.schobst, Fruchtsäfte, Käse und 
Wurst zusätzlich, -sogar Kuchen 
und Schokolade einkaufen zu 
wollen. 

Deranige Wilnsche sind, wie 
mir viele Leser beipflichten 
werden, illusorisch und überzogen, 
ja sie müssen sogar auf Ableh.oung 
stoßen, schließlieb läßt sieb in 
einem deranig großen Komplex, 
wie es nun einmal dieN A Moabit 
darstellt. kein INTERSHOP ein
richten. 

Doch zurück zum Ei.nkauf nach 
Destellsystem. Sind also die 
Hurden mit Einkaufsliste und Ein
Jmufszenel uberwuoden, so 
schließt sieb nun die Runde der 
lloffnung an. Werde ich das Be
steUte in ein, zwei, drei oder vier 
Wochen erhalten? 

leb schlage vor, alle Justizvoll
lugsbediensteten, zumindest je
doch die Gruppenbet:reuer, zusätz
lich mit Wurfein auszustatten, da
mit eine Zab.l von eins bis sechs 
die Wochendauer bzw. Wartezeit 
des zu erwartenden Einkaufs fest
legen kann. Bei der Zahl"6" sollte 
Wit!derholung zulässig sein, wobei 
eine Wiederholung derselbigen so
fortiger Einkauf bedeuten könnte. 

Dieser Fall trägt Ausnahmecba
rakter, trifft er doch nur in selte
nen Fallen ein. Der jeweilig be
troffene Gefangene sollte den 
Vorgang des Würfelos mitver
folgen dürfen, spart man doch auf 
diese Weise eine erbebliebe An
zahl von Vormeldern mit u.o
bequemen Anfragen ein! 

Die ungeschminkte Wahrheit 
in Moabit lautet: Der Einkauf 
funktioniert nicht! 

Ist jenen Vera.otwonlicben be
wußt, welches Potential an 
Gegnern und Unzufriedenen sie 
sieb selber schaffen? 

Es schleunigst zu verändern, 
sollte den dafür Verantwortlieben 
einiges Kopfzerbrechen bereiten. 
Aber vielleicht trägt doch "Erich" 
die Schuld! 

Klaus Hafemann 
JVA Berlin-Moabit 

llaUo Rene! 

lc.b binseilfünf Monaten hier 
ln Koblenz in U-Haft-leider, 
dachte nicht, daß ich noch einmal 
damit zu tun haben werde. Nach 
meiner Verurteilung werde ich 
mich nach Bertin verlegen lassen. 
Vorerst jedoch sitze ich hier fest. 

Bertin ist ja schon ein böser 
Knast, aber nichts gegen dieses 
mittelalterliebe Kastell hier in 
Koblenz. Um alle Mißstände hier 
aufzuführen, würde glatt ein 
ganzes Buch füllen. Na ja, es ist 
eben tiefste Provinz. Die sind hier 
mindestens 30 Jahre zurück. leb 
habe so das komische Ge(ub~ die 
v.isse.o noch nicht einmal. daß es 
ein StVollzG gibL Jedenfalls 
waren vor 20 Jahren einige Dinge 
in Bruchsa1 schon erlaubt, die hier 
noch immer verboten sind. Zum 
Beispiel: 

Plastiktüten sind verboten· es 
könnte ja jemand ... ; Porno- igitt, 
das ist ja schweinisch; Karton -
darin könnte man ja was ver
stecken, Rasierapparate - nur 
elektrische, ansonsten bekommt 
man die alten aus der Militärzeit 
von der Anstalt mit den Klingen. 
wo man sich die Haut abziehen 
kann, aber nicht rasieren. So 
könnte man hier weiter machen, 
seitenlang! 

Drei Dinge sollte man der Ob
jektivität halber jedoch Jobend er
wähnen: 

I. Das Essen ist hier besser als 
10 vielen Anstalten. 
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2. Die meisten Beamten sind 
hier höflicher und geben einem 
auf eine Frage auch eine korrekte 
Antwort. 

3. Der Besuch ist hier an
genehmer als in Moabit- so ähn
lich wie bei Euch in Tegel, nur daß 
eben bei U-Gefangenen ein 
Beamter mit dabei sitzt. Anson
sten kannst du den Knast total ver
gessen. 

Fürs erste seid ganz herzlich 
gegrüßt 

AdolfNowak 
JVA Kobleoz 

Sehr geehrte Redaktion! 

Als aufmerksamer Leser des 
Lichtblicks und auch als unmittel
bar Betroffener der Verbaltnisse 
in der hiesigen IV A möchte ich 
einige Gedanken dazu außern. 

Kalauer statt Talauer 

Wie ein dicker roter Faden 7ie
hen durch jede Ausgabe des Licht-
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blicksBeschwerdenüber die Ver
lelZUilgen geltenden Rechts, über 
die Mißachtung von Verfügungen. 
Anordnungen des Justizsenats so
wie über die zynischen Interpreta
tionsvarianten des StVollzG durch 
die Leitung der JV A Tegel. 

Unbestritten ist es die Aufgabe 
einer freien Presse, Mißstände in 
Regierung und Verwaltung aufzu
decken und anzuprangern und so 
die Verantwortlichen zu korrekti
ven Maßnahmen zu veranlassen. 
Diese Vorgehensweise ist legitim 
und in einem Staatswesen mit 
einer demokratischen Verfassung 
in dieser verankert. Das Massen
medium Presse steht somit als ein 
quasi Kommunikator zwischen 
dem "Volk" (welches es als soziolo
gische Größe nicht gibt, außer in 
der pluralistischen Vielfalt seiner 
unterschiedlieben Gruppen) und 
den Regierenden, und erfüUt seine 
Aufgabe im Kommunikationspro· 
zeß. Ob der Lichtblick den Effekt 
des "Handlungsdrucks" jedoch aus· 
löst, scheint mir zweifelhaft. 

Betrachten wir "die Regieren
den" etwas genauerund machen 

einen kleinen historisch-soziologi
schen Exkurs: 

Bereits die Neandertaler for
mierten in Gruppenverbänden mit 
einer politisch-hierarebischen 
Struktur, wobei die Regierenqen 
sich durch überlegene Körper
kraft, Brutalität oder auch einfach 
durch Intelligenz und Geist als 
solche legitimierten. Evolution 
und Population trugen dazu bei, 
daß heutzutage die Gruppenfüll
rer die Intelligentesten und geistig 
und moralisch ("?) höchst entwik
kelten Spezies einer Gruppe (po
pulär-semantisch: Volk, Nation) 
darstellen, sozusagen die ELITE! 
Ausgestartet mit dem Votum der 
Gruppe und einer Fülle von Macht 
müssen sie ihren Eliteanspruch 
einlösen und rechtfertigen oder 
aber ihre Selbstüberschätzung ein
gestehen. (Hallo Erich!) 

Zurück in die Berliner J V As. 
Wer wiU ernsthaft bestreiten, daß 
PrauJutta Limbach (Jutta Cou
rage!) ihren Eliteanspruch zu recht 
erlebt? Ist sie nicht promoviert, 
habilitiert, und von ihrem 
genetischen Erbe geradezu präde-

stlniert? Eine Legitimation par 
excelleoce! Leitet sie nicht zu 
recht die Aufsichtsbehörde uber 
die Berliner Haftanstalten? Oie 
Antwort ist ein klares Nein. Es 
mag ja zutreffend sein, daß ein 
Politiker "seiner Verwaltung" letzt
lich mehr oder weniger hilOos aus
geliefert ist, die sieb weigert, 
seinen Anordnungen und Verfü
gungen Folge zu leisten, was aber 
letztendlich nur von Fubrungs
scbwache zeugt. Genau diese Art 
Führungsschwäche brachte die 
Weimarer Republik zu Fall und 
öffnete einer starken Führerper
sönlichkeit Tür und Tor- das Er
gebnis kennen wir alle! 

Alle diese Erkenntnisse werden 
die Lage für uns Gefangene nicht 
verbessern und die Anstaltsleiter 
nicht dazu bewegen, unsere verfas
sungsmäßigen Rechte zu respek
tieren. Aufgrund der Verhältnisse 
besitzen wir nur einen schmalen 
Agitationsraum, um unseren For
derungen den nötigen Nachdruck 
zu verleihen, ohne den Boden des 
Gesetzes zu verlassen- aber er ist 
existent! 

Wir haben eine geringe Chance 
- nutzen wir sie! 

Bodo Henning 
JVA Berlin-Tegel 

An den Lichtblick ... 

Seit fast zwei Jahren kämpfen 
wir um die Bearbeitung von 
meinem Sohn und mirwegen 
Nötigung im Amt, Körperverlet
zung und falsche uneidlicbe Aus
sage vor Gericht, erstatteten An-
7.eigen gegen ehemalige DDR
Organe, vom 30.1.1990, 16.3.1990 
und Ergänzung vom 18.2.1991. 

Der Empfang wurde uns von 
der Staatsanwaltschaft bei dem 
Kammergericht Berlin bestätigt 
und eine Abgabevertilgung an das 
Landgericht Berlin mitgeteilt. 

Mehrere Anfragen durch uns 
und dem Rechtsanwalt in den ver
gangeneo zwei Jahren brachten 
keine Aufklärung über den Stand 
der Bearbeitung der Anzeigen 
bzw. erhielten wir nicht einmal 
eine Antwort. 

Von der Bearbeitung dieser 
Anzeigen hängt aber das Schicksal 
eines Gefangenen ab, aberwas ist 
das schon?! 

Erst durch eine Eingabe an den 
Generalstaatsanwalt bei dem 
Landgericht Berlin brachte 
"Liebt"? in die Sache! 

Mit zwei Schreiben gleich 
wurde uns nun mitgeteilt, daß dje 
gesamten Strafakten verloren
gegangen sind! 



Was soll man nun davon 
halten'? 

Werden so die Probleme aus 
dem Osten aufgearbeitet? 

Was bat der Lichtblick für eine 
Meinung? 

Pi~ses t~Yttt;Jh.~le 
&~med<~ve ~h Ü11.ks 
isf J"dt tt~i4'll,.lilt_ ~ 

N~dtt nie wav v11.~~Y€ 
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Anbei zwei Ablichtungen der 
zwei genannten Schreiben. 
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Herbert Geisweidt 
Berlin 

Staatsanwaltschaft 
bei dem Landgericht Berlln 

70 J s 628/90 
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Her-rn 
Herbert Geisweidt 

Sehr geehrter Herr Geiswaidt! 

-- r 
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Ftrt~(tlt VtttMtwno 39 79•1 
OuttnwahiiA.c:arat 3979• 2029 
(lr.tttn 933) 
Tele~ \ 8l196 kr~mg o 
Teletax 39 73·3310 

!hr Schreiben vom 16. August 1592 lieg~ mir zur Bearbeitung vor. 

Oie A~ten 70 Js 628/90 (3 Js 286/90) sind, "'"' ich sehr bedaure, 

im Geschäftsgang in Verlust gerat;en. Ohne Al<ten jedoch vermag 

ich Ihr A.,llegen derzeit nicht sachgerecht zu bearbeiten. 

Noch dßlll Ver bleib der Akten wird intensiv geforscht. !eh werde un

aufgefordert auf die Angelegenheit zu gegebener Zeit zurückkcr..Mn. 

HocJt:::-:; 
(SCI'Imldt' H. _/I 
St-aat.sanwel't 

lurmsua!e Sl, C:t~ 

- tvi'e ~eY;;(e ~fz-1.' 

)fi~,. et'nze/lttt! ":ßiir'Jer 
ft;;f es th. d~r /l;t/1Ä, 
vnmil/elbf:t,.~A Gift{lvp 
;;;vf dt€ ~lilik vlu/ 
41~ ~/i/tf<~; ;;N$ZVibl!lt .( 

r 

f/tlr~v$!~sef 21-1 er 
/ta I ~~~~Iid tP'et< 

---r--

Der Generalstaatsanwalt 
bei dem Landgericht D·IOOO Be<lin 21 20. August 1992 Sie konnten daher bisher nicht e ingesehen werden. Nach den Akten 

wird ge!orscht . 

3133 ( 50/92 
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Herrn 
Herbert Geisweid~ 

Sehr geehr~er Herr Ge~eidt! 

Ft rrvvt: Vermittlung. 39 79--1 

~:'nW:~~pporat 3979-276 7/2874 

ie'lex ~81796 1mmg o 
Te'elex 39 79·3310 
~lefl.th•l'IC:II\. 

lo'OO"t!l;• e..t "'•·~• ooe • XI 0o<11 UOO \.111> 

Au! Ihre Antrage vorn 16 . August 1992 muß ich Ihnen zu meinem Be
dauern ~itteilen, da8 die Akten 70 Js 628/90 , die von hier erfor
dert worden waren, seit Pebruar 1992 auße r Kontrolle ge raten sind 

Es is~ davon auszugehen, daß sich äie in Ihre~ Schreiben vom 02 . 
Mai 1992 erwänn~en Anzeigen bei diesem verfahren befinden, da 
sonst in der hiesigen Datei keine Akcenzeiche n für diese Anzeigen 

!es~qescell't werden konnten . 

" !cn bedauere außerordentlich, Sie noc hma l s um Obersendung von Ab-
lich~ungen der Anzeigen zu meine~ obigen Ak~enzeichen bitten zu 

müssen . 

Hochachtungs voll 

Im-Auftrag 

\\~\J~ 
( s::eglich ) 

Oberstaatsanwal t 
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"Schlechter als im Ostteil" 
Lother über Zustand des Haftkrankenhauses Moabit "erschüttert" 

.Schlechter als das schlechteste Kran· ter auch Gefangene anderer Bundesilllider 
kenbaus im Ostteil • So beunellt Gesund· don unterzubringen. D1e Rabmen~
heitssenator Peter tuther (CDUJ den bauh· gungen für etn Haftkrankenhaus in Buch 
eben Zustand und die Arbeitsbedmgungen seten hervo~gend. betonte der teuer des 
im Haftkrankenhaus Moabit. Zu kleine Moabiter Justizkrankenhauses. Ralner 
Krankenzimmer. unzureichende sanitäre Rex. auf Nachfrage. Buch käme nicht nur 
Arllagen SOWie mangelhaft ausgestattete Mitarbeitern und Patienten z;ugute, auch 
()peratioossate sah der Senator bei einem der Schutz vor Ausbruchen wetde erhobt 
Besuch in Moabtt, wo derzeit 7S Mcinner .Die desolaten technischen Bedingun· 
und zehn Frauen auf zwei inneren und ei· gen in Moabit erlauben nur klemere chlr· 
ner clururgischen Station versorgt werden urgiscbe Elngrüfe. Wir sind deshalb 
tuther außerte sich .erscbllttert· und kün- g~ngen. eme Vtelzahl von Operaho
digh! an. geme'insam mit Justtzsenatorin oen in Kliniken außerhalb der Anstalt vor· 
Jutta Limbacb (SPDJ einen mOgUchst ra· nehmen zu lassen. wobei dte Fluchtgefahr 
sehen Umzug des Haftkrankenhauses auf steigt" Zudem koste .auswllrtlge Beband· 
das Gelände des Kl.inikum.s Buch im Nord- Jung· der Justiz zusätzliches Geld. Rex 
osten Berlins voranzutreiben. freue stch üb<>r Luthers Kritik 

in Buch. so dte ursprüngliche Senatspla- Trott Mängeln und Bedarf für .eme 
nung. sollte der dortige Medlzuusche Be- I grundlegende Verbesserung· halt dle Ju· 
reich V in em zentrales HaftJaankenhaus SIIZverwaltung die Behandlungsmoghch· 
umgebaut werden. das auch Brandenburg keilen in Moabit für .ausretcbend", Amts
zur Verfügung stehL 90 Mill1onen DM lau· lin:te kontrollierten dte Versorung der Ln· 
tele un vergangeneu Jahr eme erste Ko- haftierten .sta.ndig" D1e Gl'SUDdheitsver· 
stenrecbnung. d1e neben der Sanierung waltung als Aufsichtshehorde schntt zu.· 
bestebender Krankenhausgebaude auch Ietzt im Frühjahr ein. als emer der zwe1 
Neubauten vorsah. Da es nach Angaben kleinen OperatJonssaJe wegen techmscher 
der Justiz;verwaltung bei der finarlZieUen Upzulängllchkelten geschlossen wurde 
Beteiligung Brandenburgs .klemmt", Senator Luther, der aus dem Ostteil der 
denkt man jetzt an eine kleinere Lösung Stadt stammt, bat bet semem Besuch in 
ohne Neubauten. Das Konmpt 1St jedoch I Moabit auch .erstmals personltch' den dort 
n()(;h ln der Schwebe. da Senatskanzlei einstrz;enden prominentesten Kranken ge· 
und FinatlZverwaltung unter dem striktEm sehen .. Erich Honecker geht es dort nicht 
Spargebot eine bessere medlZJDische Be· besser oder schlechter als allen übrigen 
handJung von Gefangenen offenbar nicht Gefangenen.· Nur wenige Patienten he
als pnmiire Aufgabe ansehen gen jedoch Wie Honecker allein Seine 

Dte Justizbeberde .hofft", lD der zwe1ten Notdurft kann der frubere Staatschef som1t 
Hdlfte dieses Jahrzehnts mit dem Umbau als .kleines Pnvneg· ungestört verncbten 
111 Bucb begeinnen zu können. Dort müßten - abgeschlossene Toiletten gibt es m den 
zum Beispiel dle derzeit noch belnebenen Moabiter Krankenzimmt>m genausowenig 
Bettensale verklemert und modernisiert Wie mdiVIduelle Badezimmer 
sowie Mauem f1lr d1e Sicherhell errichtet 'leben Moabit gibt eo. in der Stadt 50 
werden. Das neue Haftkrankenhaus Buch, I Haftkrankenhausbetten •n Plotzensee (in· 
so jüngste Überlegungen. könnte in meh· nere Station) so"ie 46 Bellen fur Psychia
reren Schritten ausgebaut wt>rden. um spii· trie und Neurologie in Tegel. bk 

(Der Tagesspiegel vom 16.9.1992) 

Neue Referate ftir die 
Strafvollzugsabteilung? 

Hinte1 
In den letzten 

Eme .sofortige Umstruktunerung der D•e Arbeit im GelangDis 
Strafvollz;ugsabtellung m der Senatsver· Beschäftigung lur die Da• 
waltung für Justiz· bat der Vorstueode des und Zukunftssicherung zu 
Verbandes der JustizVollzugsbediensteten wallVerbrechen hat er veril 
Berllns. Joachun Jetschmann. gefordert. vier Jahre _ biS 1989 _ in 
Seiner Me1nung nach sollten ein Pla· z;ugsanstalt Tegel Seit zwe 
nungsreferat und z,.·ei e'9'enslbndtge Refe· luer wteder. Dt~ weg1 
rate fiu den ollenen und fur den gescblos· chens", wie er sich ausdr 
senen Strafvollzug eingenchtet werden. aber sei nun fur Ihn abgo 

Anlaß dieses Vorschlages ist eu1 Be· junge Mann. er hat Kran 
schluß des parlamentarischen Rechtsaus· lernt aber den Beruf we< 
scbusses. der die Umwidrnung der Voll· Vorstrafen nie ausuben kön 
wgsanstalt fur Frauen m e•ne Anstalt fur fli!her immer gern gekoch 
den geschlossenen Mannervollz;ug zum geler Geiängnis, Ist er als 
Ziel hat. ner von 946 Strafgetanger 

Außerdem empfahl der Rechtsausschuß, letzten fünf Jahren im Be1 
den Standort Lichtenberg lllr weibliche tug ausgebildet oder umg. 
drogenabhllngtge Straf- und Untersu· smd. 
cbungsgefangene, den Standort Pankow Da.s Gesetz; ilber deJ 
hl.r nicht drogenabhängtge we1bliche Un· schreibt vor. Jeder Häftling 
tersuchungsgelangene, den Standort 01· nicht gesundhelUic:be Grt: 
Jenhauerstraße fur den offenen Frauen- geregelte Arbell :zu leisten. 
vollzug und den Standort Neuwl'deller tel der ztn Zeit 3S80 Stra 
Straße. fur dte sotial.therapeutbiscbe An· den Berliner Cerangrussen 
statt fur Frauen sowte den Mutter-Kmd· bescbaftigL Was allerd.ing' 
bere1cb bereitzustellen. Tsp me. beklagt Justlmaats• 

(Berliner Morgenpost vom 1.9.1992) 

Nein zu Drogen-Freigabe 
Heckelmann: Dealer konsequent abschieben 

Jnnensenalor Dieler Heckel· 
mann (CDU) sieht ln der .konse· 
quenten Abschiebung von Dro· 
genhandlern einen wesentlichen 
Beitrag zur Entspannung des pol!· 
tischen Klimas". Weil das Dealen 
mit Drogen .zu einem hohen An· 
teil fest in der Hand von Auslän· 
dem" sei. würden viele Bundes· 
bürger ,diese Personen pauschal 
mit anderen Auslandern in einen 

Topf' werfen. Außerdem waod 
sich Heckelmanll gegen die Leg 
lisierung auch weither Droge 
Handels· und Besitzverbot seiE 
geeignet. um die Bevölkerung v 
dem leichten Zugriff auf Drog1 
zu schtltU!n Die Legallsierungs 
.genau das. was die Handler si< 
wünschen•, um .mit der Vereie 
dung der Süchtigen ihren Profi 
machen zu kennen. B 

(Berliner Morgenpost vom 11.9.1992) (Der Tagesspiegel vom 12.9.1992) 

PRESS ESPIEGE. 
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Wiedergutmachen 
statt Bestrafen 

Plötzensee künftig 
Gefängnis für Männer 

Pot.dam - Ein Täter-opfer· 
Ausgleich-Modell will jwtiunJ· Der parlamentansehe Rechtsausschuß 
oiJler Hans Otto BrAutigam 1n hat sieb 1n setner Sitzung am Frettag auf 
Brandenburg einführe n. Briutl· d1e Neuorganasat1on der Berliner Haftan· 
gam forderte die Staatsaowilte stalten versllindlgl Demnach soll das Ge-
auf. .In geeigneten Fällen• statt bllude m Plottensee. das gegenwärtig als 
auf Beatrafuoa veT8tlrkt auf eine Frauengetangois nur wenig genutzt wud. 
Wiedergutmachung des Schadens lur den geschlossenen Mannervollzug um· 
hlozuwirken. Elo voo der juJtiz gewidmet werden. We•bliche drogenab-
gefOrderter Ausgleich sel für die hangtge Straf· und Untersuchun!JSgefan· 
Wiederherstellung des Rechll· gene werden nach den Vorstellungen des 
friedeM oftmals dlenl.iche.r als ei· Ausschusses kll.nfug in Lichtenberg unter· 
oe Bestrafung. gebracht. rucbt abhangtge Frauen in Pan-

Nach dem Modell soll ein Ver· kow Fur den offenen Frauenvollzug soll 
m ittler ve rsuchen, d aß aich der kunfllg der Standort Ollenhauerstraße ge· 
T6ter in einem direkten Ge•prlch nutzt werden. Für die Hilftlinge und das 
mit dem Gescb.ldlgten :zur Wie· Personal sollen sieb keine Verschlechte-
dergutmachung dea Schade111 be· rungen ergeben. 
reit erkl!rt. In manchen F&lleo Wetter bat der Ausschuß den tur die F1· 
könne dies per Entschuldigung nanzen zuständigen Hauptausschuß, Mll· 
oder Hllfeleiatung erfolgen. Ge· tel für den Umbau der Haftanstalt Köpe· 
Ungt eine ,alle Seiten zufrieden· mck freizugeben, um dieses Gebäude vor-
atallende Wiedergutmachung", Obergehend für den offenen Mannervoll· 
soll der Stut.sanw&lt nach An· ~ug berzunchten. Dies solle nur mit einem 
sieht von llrlutigam du Verfah· MUldestaufwand geschehen. da Kopentck 
reo einstelle n. BMIA.DN nur bts zur Samerung der Vollzugsanstal· 

tcn Düppel und Hakenleide gebraucht 
(Der Tagesspiegel vom 15.9.1992}werde. Tsp 

Strafvo~gs~enstete 
beginnen Fortbildung 

POTSDAM. 14. September (ADNJ. Die er· 
stAm von 900 Brandenburger Strt.fvollzugs
bedumsteten haben am Montag eine An· 
passungsfonbildung begonnen. in 160 
Stunden werden sie skh mit Verfassungs
recht, Vollz;ugsrecht und sozJalwlssen
scbaJtltcben Fächern vertraut machen und 
sich so auf die Erfordernisse emes rechts· 
staatlichen. humanen und effektiven Straf. 
voll~gs vorbereiten, teilte das Jusfumint. 
sterlum mit. Zuerst werden sich die für die 
Verbeamtung vorgesehenen Bediensteten 
fortbilden. Die Schulungen werden das 
Land in den nächsten drei Jahren etwa 
eine halbe Million Mark kosten. 

(Berliner Kurier vom 6.10.1992) 

Häfti1g erhängte 
sich mit Laken 

T-otl- Selt>srmord 1m Ge· 
rang"'! Un1ersuclloJ"9sllalt· 
'"'.g Mal"oas w 4261 emang1e 
sdl ae»IICS '"" • ....". Ul<er 
.n ,..,., T ootene Er ""il am 6 
AuQu~l '*e:gen AaUbH vert~ar 
181 we<den saB wegen il<urer 
SeiDSitnollllJef•llr t>ert,IS ort 
Gel P.syctuaH:scnt.n Abte .. 

""'9 

(Der Tagesspiegel vom 21.8.1992) 

Gefängnispersonal sieht 
sich diffamier t 

Beschäftigten ermittelt werde. Tatsa 
aber konzentrierten sich allem 400 \ 
ren auf zwe1 ehemalige Bedienst• 

POTSDAM, 20. August {ADNJ. Der Bund Cottbus. Kilbke gab zu bedenken. d. 
der Strafvollzugsbediensteten Branden- Wahrheitsgehalt der Vorwurfe noch 
burg hat am Donnerstag vor der Diffamie· ungeprll!t sei. 
rung aller Bediensteten des DOR-Strafvoll· Erst in Einzelfällen hatten sich i 
rogs gewarnt. Nu.r wenige der damals in bisher 27 Anhorungen vor einer Kc 
den Gefangnwen Tatigen hatten sich sion des Justimurusteriums Beschul· 
schuldig gemacht, erklärte der Vorsitzen- gen bestatigt und 'ZU arbeltsrecbt 
de Wuti Köbke. Jetzt publizierte Zahlen Kosequenzen geführt. Außerdem et'! 
von über 1000 Ernuttlungsverfahren bei ten sieb die Vorfälle auf einen Ze 
der StaatsanwaltJChaft Potselam suggerier· von JO Jahren und fast keiner der B 
ten, daß fast geg"fl jeden noch •m Vollzug ten sei mehr tm Strafvollzug tatig. 

(Der Tagesspiegel vom 2!..9.1992) 

BGH zum Haschisch-Verbot: 
Gesellschaft darf sich wehren 

Bundesgerichtshof veröffentlicht seine Urteilsbegründung 
KAIILSRUHE, 23. September (dpa). Die 

Gesellschaft darf sich gegen d1e Ursachen 
des Drogenmißbrauchs wehren, weil sie 
auch für die negativen Folgen aufkommen 
muß Ein solcher ..P\'aventionszweck" dürle 
auch nut den Mitteln des Sm.ltechts •-er· 
folgt werden, betßt es in der am Mittwoch 
veröffentlichten Begründung des Urteils 
des Bundesgerichtsbols (BCH) vom 
2S. August zum Hasebiseh-Verbot in 
Deutschland. {Az: 1 SIR 362/92). 

Oie Richter ballen dieses Verbot fur ver
fassungsgemäß erklärt. Das letzte Wort ha· 
ben jetzt aber noch die Verfassungsrlchter: 
Das Landgericht LObeck, das Im Februar 
das Verbot von Haschisch als unzulässig 
heulehnet haue. weil Alkohol und Nilco
tm geilihrlieber seien. hat steh deshalb an 

das Bundesverfassungsgerlebt gev 
Nach Anslebt der BGH·Rtchter muß 
anderem berücksichtigt werden, daf 
genbedingte Schwierigkeiten und 
stungsaus!llle in Schule, Ausbildun· 
ruf und Familie- .wie sie beim Hase: 
Konsum h!ulig auftreten•- mit betTc 
eben Kosten und Mühen verbunden 
die dann anderen zur Last fielen. 

Das Argument. wonach übermäßig 
koholgenuß größere Gesundheitssc 
hervorrufen könnte, set kein Grund. 
tere riskante Drogen·, zu erlauben. Z 
hlitten sich be1 Alkoholmißbrauch .~ 
schaftliehe Schutzmechanlsmen· e1 
kelt. durch die drohenden Gefahren. 
w1ssem Maße• entgegengeWirkt " 
ldlnne. 



(Oer Tagesspiegel vom 13.8.1992) 

~ittern einen neuen Beruf erlernen 
fahren wurden 946 Berliner Häftlinge ausgebildet I .,Löhne sind m niedri.g .. 
}tErik R, 
iner Halt 

Ein Ge· 
für saß er 
uslizvoll· 
m sitzt er 
i!S .Rllub
Das alles 
ssen. Der 
leger ge
thlreJC.her 
c~~t..scbon 
n, im Te
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t worden 

-atvollzug 
:>femdtes 
~etbleten. 
::wet Dnl
•genen m 
len daher 
urz kom

J Detlef 

Bomnan bei einem Besuch der Gefange
nen-Werkstätten in Tegel. sei der Ausbil· 
dungsbereich. Gerade mal neun junge 
Männer haben nach Angaben von Horst 
Oufeldt, dem zuständigen Referenten für 
Albeltswesen. hier ihre Lehre abgeschlos
sen. 

Der Grund. warum das Angebot trotz 
vorhandener Kapazitaten - allein in Teqel 
stehen über hundert Ausbildungsplatze 
)Whcb zur Verfugung - nur begrenzt 
wahrgenommen wird. ist semer Meinung 
nach bei den Häftlmgen selbst zu suchen. 
Wer sieb ausb ilden lassen wolle, der müsse 
eben auch in der Haftanstalt am Berufs· 
schulunterriebt teilnehmen. Und viele 
Sualgeiangenen hätten, wenn überhaupt, 
oft nur schlechte Erfahrung mll Schule und 
Lernen gemacht. 

Eine weitere Ursache se• die Lange der 
Ausbildung. Berufe mit emer leluzeit von 
dretemhalb Jahren wollten nur die werug· 
sten erlernen. Oufeldt: Jn Ylelen Fällen ist 
die Haltstrafe zu kurz dalilr." Zwar konnten 
Ex-Hii!tlinge ihre AusbUdung ln der Straf
anstalt beenden, obwohl sie schon wieder 

auffreiem Fuß seien. .Davon wird jedoch 
fast nie Gebrauch gemacht" 

An mangelnder Vielfalt kann das gerin· 
ge Interesse kaum h egen: Un ter 37 Berufen 
darl der Strafgefangene in Tegel wllhlen. 
Schlosser kann er hier zum Beispiel wer
den, Drucker, Polsterer oder Schustet. Oie 
Produkte decken tn erster Unieden Bedarf 
der Anstalt .Nach draußen· gehen aber 
auc:h Holzsptelzeug 1\l:r die Berlmer Kin· 
dertagesstallen genauso wie Fonnularvor· 
drucke fQr die Justizbehörden .l1cht· 
blick", dJe Anstalts-Zeitung in Tegel. ward 
in allen Berliner Gefängnissen verteilt und 
teUwetse sogar überregional vertrieben. 

Unzufrieden seien jedoch viele Strafge· 
fangene mit dem Lohn ffu ihre Arbeit, sagt 
Staatssekretär Borrmann. Nach der bun
deseinheilUchen Regelung - fünf Pror.ent 
vom Durchschruttslohn eines m Fr~ihell 
Besclulftlgten - erhielten s1e un Schnitt 
8,40 DM pro Tag. Bormann fordert eine An· 
hebung auf acht Prozent. Anders konnten 
die Hliftlige Ihre olt sehr hohen Schulden 
nicht abzah len Und das erschwere tbre so· 
ziale Eingliederung erheblich. jmn 

(Ocr Tagesspiegel vom 25.8.1992) 

Senatsstreit um Drogenpolitik 
Dissens zwinhen Luthar und Krüger I Gesundheitssenator für Runden Tisch 
BerUn. D1e dro!:enpohusche Kon· 
tro,~r"' Lu.ischen Jug<ndKnator 
1lK.ma.• Kntger (SPD! und ~und· 
he•wena1or P~r Leiher tCOlil 
,.eilet steh aus. lulher forderte JCCZI, 
dte '<rhaneten Standpunkte an Cl· 
nem Runden T1sch zu klaren und don 
em Konupt zur Behandlung von 
Drogenabh•ngtgen zu entwerfen 
Dte •on Kl\lf.<r 1n den v<rgangencn 
Wochen forc~tne · Entlcnmulllt5te· 
nmgsdcbane• könne rucht '·on der 
odurltigen BthlliZ der Drosenpohllk· 
ablenken. \0 luther ulekr llotrde 10 
der Ju~cnd'e"'alrung mebrliberdu 
Bet.Wbunpmmdrecht dakuu<n als 
uber Handlungskonzqxe 

Mn der Ablehnung jeder ugalt· 
>~erung haner wtc wc•cher Orogen 
hllne Lulher ;ich vor ~in1gcn Tagen 
dffenlllch gegen den Arztebmmer· 
pnuidenten EJhs Huber gewandt und 
danu1 htlhgen Protest ausgelöst. 
Auch ttne Emlrimmahsrtrung der 

Konsumenten hanc Luther an d1e~m 
Zusammtt>.hang abgelehnt Als •Un· 
dJ{ferenzicn• banc KNgcrd.anllllun 
Lulhers Außcrungn geu.enet Dtc 
Hufe fur Drogcr.3bh.tng1ge erfor· 
de~ · mehr Fle.Jubthtät. t!SdJC AUße· 
rungen des GcsundheJtsSCnators er· 
kennen lassen• Auch die Fralcuoncn 
von SPD und Bundn•~ 'l01Grune 
schlossen sich der Kritik an. Neben 
der Entknminalisterung der Konsu
menten forderte Btmd KOppl. ge
~undhettspobuschtr Sprecher von 
8undlll590.'Grunc,au<"hdJc kontrOI· 
hene Orogenabgabe sowte d1e Em
ncluung 'on sogcnanmcn · l.'berle· 
bensnumen- , '"denen steh Orogen· 
obhllngtgesuc8fret c1nen Schuß sc:t· 
un konnen 

lulher hingegen scczt stan auf!...<:· 
gahsierung auf etne bessere Versor
gung der Junkies. Um Ihren •Uta· 
.ll'OpiWen gesundhetlltchcn Zu· 
st.tnd· lll 'erbe>SCrn. "'tU~ nun ••· 

gene Konz.eJXc tn der Orog~pohuJt 
forc1eren Eln mob1les Arnztmmer 
30IJ ab Sep!ember auf der Szene ~· 
ben Spmun owch Gesundb<ltsbera· 
rung anb1etcn Außerdem. so Lu· 
!her. v.erdellll Urban· Krankennaus 
zur Zcu e•n KonzcJX enrwtckclt. 
Drogenabhang•ge melhadong<"sruut 
zu behandeln 81Sh<r 1st dtc Abgabe 
von Melhadon 1m Krankenhaus so 
gut wie rucht vorgesehen 

Um n.ach dem 5<-hlagatxausch der 
'ergangenen Wcxhe die Ann-Oro
gen-Arbeat'" Berhn besser zu koot· 
d1rueren. sollen SICh ruchden \'or· 
Siellungen der Gcsundhetts\etwal· 
rung d1e zusund1gen \'erv.altunfen 
sowie dJc Arztekammer 'erswkllll· 
sammcnscuen und ~n etnem Tisch 
Konzepte dtskuucrcn • Wtr werden 
mit eigenen v,ustcllungcn und An· 
ge~ndcr ftdcrllihrendcn Vtrwal· 
rung auf dtc SpNngt htlfcn•. l;un· 
dJ~ Lulh<r an jgo 

(Frankfurter Rundschau vom 15.9 .1992) 

(Berliner Morgenpost vom 26.8.1992) 

Sicherheit im Strafvollzug: 
Staatsanwälte machen mobil 

Jüngste Zwischenfälle im Berll· 
ner StrafvoUzug (Fluch t eines 
scbw erl:rimlnellen Rumauen aus 
der U-Haft beim IElinik-Aufen t· 
halt, versuchte Vergewaltigung 
einer Beamtin ln Te$el dun:h ei· 
neo Hä.ftling. wir bencbleten) sor· 
gen für Unruhe unter d en Staats· 
an walten: Oie in der Vereinigung 
Berliner Staatsanwälte (VBS) zu
sammengeschlossenen Anklage· 
vertreter haben acharfe Kritik an 
den für den Vollzug zustandigen 
Verantwortlichen in der Berliner 
Justizverwaltung geübt. 

gell Stellenwert der Begriff SI· 
eherheil iD den Berliner Haftan
stalten derzeit hat". Die Immer 
wieder n ach dem gleichen Sehe· 
ma ablaufenden, .zum Teil gro
tesken Pan.nen offenbarttlD deutli
ebe Führungsscbwichen im Voll· 
zug. die a uf Oberforderung und 
fal.scbe inhaltliche sowie politi
sche Zielsetzungen hindeuten•. 

in einer vom Vorsitzenden der 
VBS. Oberstaatsanwalt Hans-)Qr
gen Fitklnh4uer, abgefaßten Er· 
kläruns von gestern heißt es, die 
jüngsten Vorkommnisse machten 
deutlich .welch skandalös gerin· 

Der Berliner Morgenpost !agte 
Fätkinhäuer, die .einfachen• 
Volliugskräfte seien von der Krl· 
ti.k ausdrücklich auszunehmen. 
Auch justi.zsenatorin jutta Um
bach kllllDe nicht für alle Pan.nen 
selbst verantwortlieb gemacht 
werden. Konsequenzen mllsse es 
aber in der für den Vollzug zu· 
ständigen Abteilung V dar Justiz· 
ver"•altung geben. j6rg Meißner 

(Di.e Tageszeitung vom 4.9 .1992} 

NRW: Drogenkonsum ohne Knast 
DiiSStldorf Iw)- Oit nordrhttn
"'c>tfo\hsche l..andesregieNng "'tU 
nolf21l> 1m Allemgang dafiir >OJ'gen, 
dAß der llesiu ver~ner Orogen 1n 
;Jemtn ~Iengen riir den pcrsonl1· 
.:htn Gebrilllch nicbl bestraft Wltd . 
• Dte.e\ Nichtbestrafen sollte ntcht 
e1n Ausn3hrnefall sein, sondern der 
Regelfall werden·. sagte dtr Oüuel· 
dorfcr Innenminister Herben 
Schnoor gestern auf einem Drogen
~ongrc8 der OUs.seldorfer landt•re· 
ftei\Jn$ 

G..nerell will die l..ande5"'J•t· 
rungaberauch künftig- ihnlteh ,.,e 
dte "•ederlande - an emem \'erbot 
11oe1cber .. ,. hantr Drogen festhal· 
1en Staatsan.-altschaft und Pohzei 
\Ollen lediglich vom Straf\trfal
gung.IZwang befreit werden. Nach 
Auff~ssung der Oilsseldorfcr Regie
run~ ~onnte dallir bundcsv.en der 
\\'t~ frt i gemacht werden. indem 
mandenllesiiZ~ennger Mengtn 100 

Orcgtn '"" eu~r Strafutzur .Ord· 
nung,v.'Jdngken· herabsrufen 
~~ourdt "ach dtn \\'ontn des nord· 
rhetn·lloe~faltschcn Justilrrunistel" 
R~lf KNtmit~ wäre es auch denk
bar. durch ÄndeNng des Bc~iU· 
bunglmlnelgcseiZ<S die Polizti ru 
ermuchug~n. von sich aus auf eine 
\'cri~lgung zu verzichten 

Zur Ztll gth das .ugahtätspnn-

ztp". dasdie Polizei vupOichtet,JC· 
des Drogendelikt zu ,trfolgen SoU
ttn diese beiden Wege 1n 8onn rucln 
durcb.se1zbar sem. u.ill drt Dtlssd· 
dorfer Reg..:rung das Problem auf 
dtm Erlaßv.egc zunächst fllr NRV. 
1llcin lösen. Btrens jetZt k"nne 111lln 
durch einen gemeinsamen Erlaß ' 'On 
lu~IIZ· und Innenminister den Straf· 
vcrfolgungsbehörden .Ma.6!11be an 
dte Hand gebtn·. v.ie bei den Konsu· 
memen von ciner Verfolgung abie· 
>eben v...:~ könn~ Bts zum Ende 
desJabrcssei mitetnemermpredten· 
den Erb& zu r«hnen. sagte Kntm
s~k. 

Werteren Handlungsbedarf zur 
EmknrrunalisieNng odtr ugaliste· 
rung-wieecwa in Hessend1skuuen 
-sieht man in Oüsscldorf .auf ab
sthbare üit" nkht Von der .Frei
~tabepoliux· halte man ebenso"<"· 
nii. so GesundheiiSITUIU<ter Her· 
mann Hememann. ~>te \on der in 
Hamtourg propagltrwt Versehret· 
bung,onHeromaufK~nlcnschttn. 

Fo~tzt .. ird 10 NRW dagegen 
da> Met:badon·'.1ndcllproJt~1. an 
Jem zur Zei1 100 Personen tellneh
men Gegenwänig '~rhandeh He1· 
nemann, der eine massive Au;wei
rung der Mclhadon,crgabe fa•ori
,;cn. mit den Kn1nkenbsscn Ubtr 
c1nc: Kostcnbeteütgung. J .S. 

"Opfer von Straftaten sollten besser entschädigt werden" 
Krimioologen befragten Bevölkerung I Schlichtungsstellen für Beteiligte I Mehrheit für geringere Strafe nach Wiedergutmachung 

HANNOVER, 14. September. Eine klare 
Mehrheil der Deutschen wiinscht. daß im 
Sln!recbt dle finanzielle Enlschldigung 
des Opfers Vorrang .vor einer vom Staat 
beanspruchten Geldstrafe erhäll Zu die
sem Ergebnis kam eine Umlnge, wie 
jetzt das Kriminologische Forschungsin· 
stitut Niedersachsen in Hannover berich· 
tete. Das Institut ließ in den alten Bun· 
desllindern 4000 und in den neuen 2000 
Bürcer %U kriminalpoliüschen Themen 
befraaen. Nur 31,1 Prozent der Setragten 
im Westen und 27,7 Prozentun Osten be
fürworteten dJe gegenwärtige PraJds der 
Juslh, bei Eigentumsdelil<ten, Körperver
letzuns und anderen Straftaten tunliehst 
eine Gelebttale zu verhängen und erst 
danach llber Sehadenersatt oder Schmer
zensgeldansprüch e d es Opfers zu ent· 
schelden. Jeweils etwa zehn Pro11:ent ant· 
worteten mit . weiß n icht", alle anderen 
sprachen sieb dalilr aus, <tie ~lben!otge 
so %U lindern: Zunächst Wiedergutma
chuni des Schadens und erst danach 
eine e~tueUe Geldstrafe. 

Von unserem Korrespondenten Eckart Spoo 

Professor Cbristian Pfeiffer, der Direk· 
tor des KrlmlnologJschen Forschungsin· 
stituts, bewertete dJeses Etgebrus als 
nadldrüekllche Unterstützung für die 
künli.ch von einem Arbeitskreis deut· 
scher, schweizerischer und österreich1· 
scher Strafrechtslehrer unter dem Titel 
.,Alternativ· Entwurf Wiedergutmachung• 
vorgelegten Empfehlungen zur Straf· 
recbtsreform. PfeWer erläuterte. dJe Op
fer von Straftaten erlebten oft, daß dle 
Gerichte dJe Anaeklagten :r;u hohe n ~ld· 
strafen verurteilten. ohne dabei zu .,. 
rücksichtiaen, ob d as Opfer bereits ent· 
schädigt ist. Auch bei der VoiJstrec.lcun& 
der Geld.stra!e n pnlfe dle S trafjustiz 
meist nicht. ob konkurrierende Wieder
gutmachuncslnteressen des Opfers bes~ 
hen. Im Vergleich :um Opfer habe die 
Justiz - a uch mit d em Druckmittel der 
Ersatz·Frelheitsstrate - weit bessere 
Chancen. Ihren Zahlungsanspruch durch· 
zusetzen. • Wenn m an dle Aufgabe des 
S trafrechts ernst nimmt. den durch dle 
Straftat gestörten 50%ialen Friede n wie-

derberzustellen. dann erscheint ein um· 
cekebrtes Vorgehen geboten". sqte Pfeif
fer. Der Gesetzgeber mllsse das Strafge
setzbuch und dJe Stral'pnne.ßordtlung da· 
hlnaehend ändern. daß GeJdstrafen erst 
zum Zuge kommen dürften. n.achdem dle 
Schadene rsatzansprüche der Opfer voll· 
ständJg befriedigt seien . 

Die Reformvorschlli.Be von PfeWe r und 
anderen Wissen~baltlem sehen vor. daß 
Sehllehtungsstellen ein&erlcbtet werden, 
wo unter Vermltlluna e llll!$ Sozialpäd· 
agogen Opfer und Titel' einer Straftat 
möglichst bald nadl Abschl\lß der Ermitt
lungen und vor BegiM einer gerichtli
chen H auptve.rbandfunc dJe Tat. deren 
Ursachen und Folgen durchsprechen und 
eine Wiedergutmachuna aushandeln. Die
ser • Täter-Opfer-Ausgleich" 1st im Ju· 
ge ndstrafreeht schon seit Mitte der acht· 
zige r Jahre erprobt und seit 1990 im Ju
gendgerichtsgesetz verankerL In einigen 
Ger!chtsbezirken, :um Beispiel in Br aun· 
echweig, laufen aecenwirtla Modellver
suche zur Erprobune des Titer-Opfer-

Ausgleich$ aucll im Erwachsenen.straf
rechL Die von .Pfeiffers Institut veran.laß. 
ce Befraguna ergab nun 73.3 Prou.nl Zu· 
stinunUOC dafilr. daß bundesweil solche 
Schllchtungsstellen eingerichtet werden 
sollen. 

Mehr als 70 Prozent (im Osten fast 80 
Prozent) der Befragten sprachen s ich 
auch dafür aus, im Erwach senen-Straf· 
recht ebenso wie im Jugendstrafrecht ge
meinntltzl&e Albeit als Alternative zu 
Geldstrafe oder kurzer Freiheitsstrale. 
einzuliihl'en. Die Alternativ-Prores.soren 
empfehlen diese straln!chtlicbe Sanktion 
als • Wiedergutmachung an der Allce
meinbelt" in Fällen. wo eine Straftat kei
ne Ei.nulperson geschädigt bat und ein 
Titer-Opfe r-Ausgleich in der beschriebe
ne n Fonn nicht möglich ist. 

Weiter wurde ermittelt. daß nach dem 
Willen einer großen Bevöl.kerungarnehr
heit dJe Gerlebte nech einer aelu.oaenen 
Wiedergutmachune entweder auf weitere 
S tratverfolguna verzichten ode.r das 
Strafmaß deutlich mildern 90llen. 



GIV 
Berlin 27, den 17.8.1992 

An den 
Leiter der ]VA Tegel 
Herrn Lange-Lehngut 

Sehr geehrter Herr Lange-Lehngut, 

da unsere zahlreichen Bemühungen 
bezüglich des Sprechzentrums 11/lll 
- sowohl bei Gesprächen der Gesamt
insassenvertretung mit der Anstalts
leitung als auch bei den Gesprächen 
der Insassenvertretungen mit den je
weiligen Teilanstaltsleitungen zu 
keiner Behebung der Mißstände ge
fUhrt haben, wenden wir uns hiermit 
nochmals schriftlich an Sie. 

Bevor wir zu unserem Hauptanliegen 
kommen, möchten wir zum besseren 
Verständnis Allgemeines zum Sprech
zentrum 11/lll ausführen. 

Wie Ihnen bekannt ist, wu.rde das 
Sprechzentrum 11/lli zur Wahrneh
mung von Sprechstunden fUr Gefan
gene der Teilanstalten 11 und Ill 
einschließlich lll E 1972 eröffnet. 
Das Sprechzentrum Il/lll wurde von 
der Kapazität her auf die Anzahl der 
in den Teilanstalten ll/111 unter
gebrachten Gefangenen ausgerichtet. 
ln den Teilanstalten 1 und IV wurden 
die Sprechstunden in eigenen Sprech
zentren abgewickelt. Durch die Er
öffnung der Teilanstalten V {1982) 
•Jnd VI 0988) erhöhte sich der Be
darf an Kapazitäten zur Sprechstun
denabwicklung, da diese. Teilanstalten 
über keine eigenen Sprechzentren 
verfUgten. Dies hatte nach einiger 
Zeit zur Fo!ge, daß die Pavillons der 
Teilanstalten V und VI an den 
Wochenenden fUr die Durchführung 
von Sprechstunden genutzt worden 
sind: um das Sprec.hzentrum 11/lll zu 
entlasten. 

Im letzten Jahr wurde auf die 
Senatsverwaltung für Justiz wegen 
der Drogenproblematik in der JVA 
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Tegel erheblicher Druck ausgeübt. 
Die Anstaltsleitung der JVA Tegel 
glaubte, daß durch die Zentralisie
rung aller Sprechstunden - Ausnahme 
TA IV - ein Ansatz zur Lösung des 
Drogenproblems gegeben wäre. Als 
Hauptargument für diese unpopuläre 
Maßnahme wurde die Möglichkeit bes
serer Kontrollen angeführt. Bevor 
eine diesbezUgliehe Entscheidung ge
troffen wurde, erfolgte an den Leiter 
des Sprechzentrums die Aufforde
rung, anhand einer Langzeitanalyse 
festzustellen, ob aufgrund der vor
handenen Kapazitäten eine Zentrali
sierung überhaupt machbar sei. Dazu 
wurde die Anzahl der maximal mög
lichen Sprechstunden verglichen mit 
der Anzahl der zusätzlich anfallen
den Sprechstunden und festgestellt, 
daß die Kapazitäten ausreichen 
wUrden, um alle Sprechstunden im 
Sprechzentrum 11/lll durchzuführen. 
Dabei "'Urde jedoch Gravierendes 
außer acht gelassen. Das zusätzliche 
Mehr an Sprechstunden durch die 
Schließung der Pavillons der Teil
anstalten V und VI an den Wochen
enden wurde nicht der tatsächlichen 
Nutzung an den entsprechenden 
Wochenenden gegenübergestellt, sen
dem pauschal umgerechnet. Aufgrund 
der nicht gegebenen Aus1astung des 
Sprechzentrums ll/lll innerhalb der 
Woche - vor allem zu den sehr 
frOhen Zeiten - ist sehr wohl nach
zuvollziehen, daß nach dieser Gegen
überstellung festgestellt wurde, daß 
die gegebenen Kapazitäten des 
Sprechzentrums II/lll ausreichen 
wUrden, um eine Zentralisierung aller 
Sprechstunden zu ermöglichen. Eine 
realistische Analyse, die sich an den 
entsprechenden Tagen hätte orien
tieren müssen. hätte frühzeitig auf
gezeigt, daß eine Zentralisierung 
aller Sprechstunden ohne erhebliche 
Verschlechterung bezüglich Qualität 
und Quantität von Sprechstunden 
nicht möglich ist. Frühzeitig wurde 
auf diesen logischen Zusammenhang 
von einzelnen Insassenvertretungen 
hingewiesen. 

Bei den Sprechstunden handelt es 
sich für- uns Gefangene und auch für 
unsere Besucher um einen Bereich, 
der von erheblicher Bedeutung ist. 
Daher haben wir mehrmals sehr ein
dringlich auf die von uns festgestell
ten Veränderungen hingewiesen. Zum 
Beispiel darauf, daß vermehrt 
Sprechstundenanträge - vor allem aus 
den Altbereichen - abgelehnt wurden, 
daß die vor der Zentralisierung 
übliche Sprechstundenzeit verkürzt 
wurde, daß die Wartezeiten sich ver
längerten, daß die Praxis der Durch
suchungen in keinerlei Verhältnis zu 
den tatsächlichen Funden steht, daß 
die Belüftung des Sprechzentrums 
11/111 miserabel ist, daß die Akustik 
schlecht ist usw. In diesem Zusam
menhang erklärte sich Herr Marhofer 
von der Senatsverwaltung bereit, mit 
der Insassenvertretung der Teilan
stalt VI eine Begehung der Sprech
zentren durchzuführen, um sich ein 
eigenes Bild zu machen und sich im 
Anschluß an diese Begehung einer 
Diskussion zu stellen. Bei dieser 
Begehung wurden die von uns fest
gestellten Mängel aufgezeigt und 
Herrn Marhofer das Ergebnis einer 
Umfrage, das die Verschlechterung 
dokumentieren sollte, mitgeteilt. 
Leider haben wir hier die Rechnung 
ohne den Wirt gemacht. Denn als sich 
Herr Marhofer nochmals mit dem 
Sprechzentrum in Verbindung setzte, 
um von dort eine Stellungnahme zu 
unseren Ausführungen zu erhalten, 
war natürlich alles ganz anders. Die 
Vorwürfe hätten keine Bestätigung 
gefunden, unsere Behauptungen 
ließen sich nicht belegen. Eigentlich 
logisch, daß diese Auskunft kommen 
mußte, denn wer räumt schon geme 
ein, nicht alles bewältigen zu 
können. 

Nachdem durch die Zunahme von 
Beschwerden die Verschlechterung 
von· Qualität und Q.lantität der 
Sprechstunden immer deutlicher 
wurde, erfolgte die Schließung des 
Sprechzentrums 11/11 I zwecks Umbau
arbeiten. Das Ziel dieser Umbauarbei
ten, die bereits im Vorfeld hätten 
getätigt werden müssen, war es, den 
eingetretenen Verschlechterungen 
entgegenzuwirken. Für die Dauer der 
Umbauarbeiten erfolgte die Verlegung 
der Sprechstundendurchführung auf 
einen Flur der Teilanstalt 1. Diese 
Verlegung erfolgte leider ohne vor
herige Information der Gesamtinsas
senvertretung. So waren wir nicht in 
der Lage, unsere Mitgefangenen auf 
diese Veränderung vorzubereiten. Die 
Folge war eine große Unruhe unter 
den Gefangenen. Wie uns bekannt 
wurde . sollte es sich um eine kurz
fristige Baumaßnahme handeln. Da je
doch bereits beendete Umbauten 
mehrmals abgeändert wurden, wurde 
aus einer kurzfristigen Baumaßnahme 
eine langfristige, was uns natürlich 



zu der Frage veranlaßte, welche 
fähigen Köpfe hier die Planung und 
Durchführung übernommen haben. 
Vielleicht auch eine Frage, die das 
Landesrechnungsamt interessiert. 

Da propagiert wurde, daß das 
Sprechzentrwn den neuen Verhältnis
sen angepaßt werden sollte, war die 
Mehrzahl der Gefangenen von den 
durchgeftihrten Umbauarbeiten mehr 
als nur enttäuscht. Sicherlich sind 
die Umbauarbeiten als Versuch zu 
bewerten, eine verbesserte räumliche 
Ausstattung zu erlangen, um damit 
die Gesprächsatmosphäre fUr Gefan
gene und Besucher zu verbessern. 
Dazu wurde der Fußboden mit Fliesen 
versehen, die Fenster mit textilen 
Vorhängen ausgestattet, zur Verbes
serung der Akustik eine Holzdecke 
eingezogen, Tische und StUhle ~r
neuert. Es kristallisierte sich jedoch 
sehr bald heraus, daß das Vorhaben 
nicht gelungen war. Vielleicht liegt 
das daran, daß mehr Tische als vor 
den Baumaßnahmen aufgestellt worden 
sind. Das, was augenscheinlich gut 
verbessert wurde, sind die Arbeits
bedingungen fUr die dort tätigen Be
diensteten. Ein schöner Tresen ziert 
den Flur und die Bedtensteten sind 
jetzt in der Lage, durch die ver
glasten Ausbuchtungen die Besuchs
räume besser zu überblicken und 
somit überwachen zu können. Bezüg
lich Entgegenwirken von Verschlech
terungen der Qualität und Quantität 
von Sprechstunden muß festgestellt 
werden, daß die getroffenen Umbau
arbeiten nicht geeignet sind, das 
Problem zu lösen. FUr uns sind die 
Umbauarbeiten im Ergebnis eine 
Frechheit, da im wesentlichen der 
Sicherheitsaspekt Berücksichtigung 
gefunden hat. Akustik und Belüftung 
sind immer noch katastrophal und be
züglich der Quantität von Sprech
stunden trat eine Verbesserung in 
keinster Weise ein. 

Es ist offensichtlich, daß das 
Sprechzentrum I I/li I von der Kapazi
tät her nicht geeignet ist, den er
höhten Andrcmg an \'iochenenden zu 
bewältigen. Beleg dafür dürfte die 
Anzahl der nicht genehmigten 
Sprechstundenanträge fUr Wochen
enden sein und vor allem die Knap
pung der Sprechzeiten. Als Fre~.hheit 
empfinden wir es, daß durch Ande
rung in der Genehmigungspraxis Son
dersprechstunden auf ''kaltem Wege" 
von den Wochenenden ferngehalten 
werden. Es finden an den Wochen
enden praktisch keine Sondersprech
stunden mehr statt. 

Als die Gesamtinsassenvertretung sei
nerzeit von dem Vorhaben erfuhr, an 
Wochenenden und Montagen keine 
Sondersprechstunden mehr zu geneh
migen, wurde diesbezüglich sofort 
interveniert. Dieses hatte zur Folge, 

daß offiziell von diesem Vorhaben 
Abstand genommen wurde. Durch die 
nun eingeführte Regelung, Regel
sprechstunden vierzehn Tage und 
Sondersprechstunden sieben Tage vor 
dem gewünschten Termin zu bearbei
ten, . hat man es geschafft, Sonder
sprechstunden von Wochenenden fern
zuhalten. Das ergibt sich aus der 
Auslastung des Sprechzentrums I I/lI 1 
mit Regelsprechstunden an den 
Wochenenden. Die Termine sind stän
dig durch Regelsprechstunden be
setzt. Das dies nicht gerade der 
Förderung von Kontakten dienlich ist, 
dürfte Ihnen nicht unbekannt sein. 
Besucherinnen und Besucher, die 
innerhalb der Woche arbeiten müssen, 
können nur an den Wochenenden 
Sprechstunden wahrnehmen. Da ist es 
egal, ob es sich um Sonder- oder 
Regelsprechstunden handelt. Durch 
diese Regelung verkehren Sie Ihren 
Resozialisierungsauftrag genau ins 
Gegenteil. 

Bis vor einiger Zeit war es noch 
möglich, daß Besucher aus dem Um
land Berlins, die ja eine sehr lange 
An- und Abfahrtszeit haben, bei Vor
lage des Ausweises ohne Probleme 
eingelassen wurden und für eine re
lativ lange Zeit den Gefangenen 
sehen und sprechen konnten. Selt
samerweise ist dieses seit einiger 
Zeit so nicht mehr möglich. Besucher 
aus dem Umland Berlins kommen nur 
noch bei ihrem ersten Besuch ohne 
beantragten Sprechschein in die JVA 
TegeL Bei allen darauffolgenden Be
suchen ist es notwendig, einen 
Sprechschein zu beantragen. Dabei 
kann es durchaus dazu kommen, daß 
Besucher, die stundenlange Fahrzei
ten auf sich nehmen, einen sehr frü
hen Termin bekommen; eine Unmög
lichkeit. Da viele dieser eben er
wähnten Besuche an Wochenenden 
stattfinden, ist für uns der Zusam
menhang dieser Maßnahme mit der 
Überlastung des Sprechzentrums ll/111 
offensichtlich. 

Neuerdings ist man dazu übergegan
gen, Besuchern, die ohne Sprech
schein zur Sprechstunde erscheinen, 
den Eintritt zu verwehren, obwohl es 
sich um eine genehmigte Sprech
stunde handelt. FUr uns ist diese 
Maßnahme mehr als fragwürdig, da es 
durchaus sein kann, daß Sprech
scheine durch die Telekom nicht mehr 
rechtzeitig zugestellt worden sind. 
fragwürdig auch aus dem Zusammen
hang heraus, daß die jeweiligen Be
sucher durch den Genehmigungsvor
gang den Bediensteten ohnehin be
kannt sind, da sie in entsprechenden 
Listen eingetragen sind. Aus diesem 
Grund ist es für uns schleierhaft, 
warum Besuchern, di~ Sprec.hscheine 
- aus welchem Grund auch immer -
nicht dabei haben, der Eintritt ohne 
Vorlage des Sprechscheins verwehrt 

wird. Ist doch in jedem Falle die 
Legitimation entscheidend. 

Bevor alle Sprechstunden zentrali
siert wurden, war es möglich, ge
nehmigte Sprechstunden, die dann 
nicht wahrgenommen werden konnten, 
weil der oder die Besucher verhin
dert waren, zu einem späteren Zeit
punkt nachzuholen. Seit einiger Zeit 
ist auch dieses nicht mehr möglich. 

Es ist das Gerücht im Umlauf, daß 
diese Zustände wissentlich toleriert 
werden, da ermge Besucher- aus 
diesen Gründen nicht mehr kommen 
und so die Überlastung des Sprech
zentrums 11/111 aufgefangen werde; 
zumal bald ja noch mehr Kapazitäten 
durch die Eröffnung der Teilanstalt I 
notwendig sind. Es mag zwar sarka
stisch klingen, aber auch uns drängt 
sich dieser Eindruck auf. 

\'iir sind nicht länger gewillt, diese 
Zustände hinzunehmen, handelt es 
sich docn um Außenkontakte, die für 
uns von enormer Wichtigkeit sind. 
Zudem wurden nicht unsere Besucher 
zu einer Haftstrafe verurteilt, son
dern wir. 

Fassen wir zusammen. Die Zusage, 
daß Qualität und Quantität der 
Sprechstunden durch die Zentralisie
rung gewährleistet bleiben, konnte 
trotz baulicher Veränderungen im 
Sprechzentrum 11/lll nicht eingehal
ten werden. Setzt man die Zahl der 
Mißbräuche durch die Einbringung 
unerlaubter Dinge ins Verhältnis zur 
Anzahl von Besuchen, er-gibt sich 
eindeutig die Unvertretbarkeit ver
schärfter Kontrollen und somit die 
Unverhältnismäßigkelt derselben. 1st 
jetzt schon zu erkennen, daß das 
Mehr an Sprechstunden durch die 
Schließung der Pavillons der Teilan
stalten V und Vl vom Sprechzentrum 
11/lll nicht bewältigt werden kann, 
wirä sich dieser Zustand durch die 
Eröffnung der Teilanstalt 1 noch ver
stärken. Es gibt eine nicht geringe 
Anzahl von Besuchern, die aufgrund 
der oben aufgeführten Gründe erklärt 
haben, nicht mehr so oft zu den 
Sprechstunden kommen zu wollen. 

Nach alledem beantragt die Gesamt
insassenvertretung: 

I) Spätestens beim Greifen der 
Umstrukturierungsmaßnahmen die 
Pavillons der Teilanstalten V 
und V1 an den Wochenenden 
wieder für Sprechstunden zu 
nutzen. Alternativ einen Pavil
lon für beide Teilanstalten an 
den \•lochenenden zur Durchfüh
rung von Sprechstunden zu 
nutzen. 

11) Eine zusätzliche Spätsprech
stunde mittwochs in der Zeit 
von 12 bis 20 Uhr einzuführen. 
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lll) Die Öffnungszeiten des Sprech
zentrums 11/111 an Samstagen 
und Sonntagen und Feiertagen 
auf 9 bis 16 Uhr festzusetzen. 

IV) Die Praxis der Sprechscheinzu
sendung insofern zu ändern, 
daß keine Sprechscheine mehr 
zugesendet werden müssen. Zum 
Beispiel durch Auflistung, wer 
wann zu Besuch kommt und diese 

tabellarische Liste am Einlaßtor 
hinterlegen, damit die dort 
tätigen Bediensteten wissen, 
wer die Anstalt zur \'lahrneh
mung einer Sprechstunde betre
ten darf und wer nicht. 

VI) Die Verhältnismäßigkeit der 

Vll) 

Kontrollen von Besuchern zu 
prüfen. 
Wieder vermehrt 
stunden zu den 
zuzulassen. 

Sondersprech
Wochenenden 

V) Durch die Installation von Ven
tilatoren kurzfristig eine Besse
rung der BelUftung herbeizu
führen. 

Mit freundlichem Gruß 

I. A. Ralf Rothert 
Gesamtinsassenvertretung 

Senatsverwaltung für Justiz 

~;~.,.:~-..w ,,,.....,..,. • .._.,...ao-'IIOeO._....n 

An die 
Gesut1n:sassenvertretung der 
Justuvolbugsar.stalt Tegel 
z. H. Herrn Ral I' Rothert 
Seidelstraße 39 

ttooo &.l:.., 2t 

Sehr geenreer f.err Rothert 1 

BERLIN 

.... _ 
IU0fU3·• IV~..,.l 

t0*7U to..torro. l 

ft1~ (0~1 Ul3t31 

r-. ... tt:2l.a .uc: 
lnt ~aQ.I tt:JOOOCO<' ~"'Ifl 

Bearb.: Herr Zip.se 

:Af. AU.."US~ 1992 

die PrUt'ung Ihrer Eingabe vOCD 05. Juli 1992 nat :r.u rotsendem !:rgebnis get'llhrt: 

D1e Oewahrung •·on Beihilfen aus dem So:tialfor.d rur den ENerb von enr.l!JI1gten 
1-!onat.:~-Fahraus-~ei:sen der BVO bt" · ~nzelfahrseheinen zur \lahrr.ehmw.g von Voll-

Insassenvertretung 
Haus V 

zugslockerur.gen aeut ir, Jedem <:inzelrall die a...!Orft!.gl<eit du Inhaftierter. 
voraus. BeclUrft1S ist. eir. Gefangener, SO\leit ihm 1m laufenden Monat aus Hau:.
geld und Eigengeld nicht ein Betrag bis zur Höhe des Ta:.chengeldes zur Verro
SU.'l& steht (Nr. 3 der VV z:u S 46 in der Fassung des § 199 Abs . 2 Nr. 1 
StVolltC). Bei nichtbed0t'ft1gen Gefangene.~ ateht. u 1m ~sen der Anstalt, in 
begrür.det"n EinulfWen !'llelaahlbare VorschUsse zu gewähren. 

Aueh .,er.,-, in der JVA Tegel vor Ein!'llhn>r.g d~r endißigten Monat.s-FahrauS'IIebero 
der B'.'G d!e Ge•-ahrung von sozialen Beihitren fUr Fahrgelder atolJI&l1eh VCo.'\ Voll
~sloc~e:-ur.gen g."'O!tll&1ger ge.'laro:ll•.abt W\ll'de, erdehst ~ea Inl>a!t1erten hieraus 
l<eir. Reentsar.Spl'\ICh aur Beibehaltung dleser bishe:-1gen Verfan:-ens\leilU!o 

iiir.sichtl!.en der Gewä.'lrur.g von Soz1allll1tteln fUr die Verpflegung anlJI&lleh der 
\lahrr.er.-wr.g von Vollzugslockerungen, hat uns der Leiter der Justizvolhugsan
stalt Tegel mitgeteilt, daß diese auch bisher sohon nur in beg!'llndeten Aus
nah:lefällen in Betracht kam. ZulcUnft1g erhalten Cerangene aur llunseh ein soge
r.ar.ntes Lunehpal<et, '"""' sie aufgrund eines lllngeren zeitliehen Aufenthalts 
außerl>.alb cer Anstalt nicht an der Anstaltsverpflegw.g teilnehmen können, so 
daß es sru.'>lisita11cn der Ge~oilhrlmg von BeihUfen ror di<! Verpflegung bei der 
\Oah.--ne~..:::ung von Voll%ugsloelcerun.gen nieht mehr be(!.ar!'. 

:.U:. vo.-getW\1\ten O!'llr.der. se.'len wir uns daher nlcn~ veranlaßt., die JVA Tegel ar.
w•eben, den Gel'ar.genen bei Ausgang:lgewlhrung die Mcr.ats-!'ahrausllflbe d<!r B~'C 
koste.-.f:-e! a~szuhär.d1gen urxl einer. Betra; von lllinc!estens 8,05 DM pro Ausgang 
als Verpflegungsgeld auszuzahlen. 

Hoc~ht.ungsvoll 
lm.liuftrag 

ft:;;u 
Zip# 

Ges~~t!~sasse~vertre~~~q ~~ ~isk~sslo~aprozeß ist zu e~ne: s~a~e
re~ Ze~~ d~rcheus vorgesehe~ ~~d wurde m~t. dieser zw1schenze~c
!1c~ au=h ausdr0ckl1ch entsprechend vereinbart. 

Wie uns nltqet.eilt worden ist. hat. dar Teilanstaltsleiter V 1n 
seine~ reqelm!~1gen Gesprächen mit. der Insassenvertretung - so am 
1. April und 5. r~u 1992 - mehrtech auf den Sinn und die Ziel
richtung der Arbeitsgruppe, die im elnzelnen vorgesehenen 
Arbe~~sschrict.e sowie auf die beabsichtigte ~OrQ der Beteiligung 
de~ Ges~t!nsassenvert~etung hL~oewiesen. 

Abgeordnetenhaus von Berlin 
::l• v ·s ·~•t~ote ces Pet~S&l.l-Uo::-"' .... un 

ß ER LI N thre <:ir.wendunqen. dle Ausqanqs- ba:r:1ehunqsweise RQck!tehr:r:e! ten 
be! 2eur:awoungen ger-A~ § 13 StVol!:r:O wOrden eusschlie~lich vo~ 
7e~lanscaltslaitar V qe~~dert. tretten nicht zu. 

Aufgrund der vermehrten zahl von Ge!en;enen, die nach Voll•ugs
lockerunqen qeqen 21.00 Uhr in die JVA Tegel zurückkehrten, heben 
sich arn Tor I erhebliche o rganisatorische und sicherheit.srelevan-

.. :;.-)l, .... ,~·h•~:>"'!•r~ ;r,. ·z'""'"' """' te Beei.ntr!chtiounoen ergeben, da zu diesem Zeitpunkt nicht nur 
, .... ", ••• ~,,.·~ Plt .. .a..tk"''N~ .. -lf ' 0001• "''tl d s h~ h h l eh d h d1 1 • i 1 

H~ .• ~.-,-n~H~a~n-.s~-~J~o-a=c=h=L~~~F~r=o-~~~~~=---------------~---------------------a~~ei~e;cdr:e~n!~al~n:~ v~~l=~~e~r~a~~~ e _eczcen .re en M c-

323t/ ! 2-·· u~ ~e r.o~e~d1gen g~~d!icr.en Kontrollen der r~ckkehrenden 
Ge!a~qene~ siche:zustellen. wer so~it die Verlagerung der a~end-

s~rec~er Cer :~sasser.ver~re~wn~ 
der 7e~:3~stal~ V 
=~s:~zvo!lzuqscnstalt Tege~ 
se~C:e:str 39 ..... ~..." ··~ } 3519 :~~hen R~ckKehrze!~en - oegrO~~ete Auaneh:~n si~d hiervon n1cht. 

l..-··•• ~.,..., A ______ be:rof~en- anstal~swe!~ er!orderlich . 
lOOO 3er:in 21 ~-~"r *' 

... .."{{. AU9USt 1992/lle 

se~r ;ee~r~e: Herr Fro~~. 

dle :1itql~ede~ des Pe~1t1onsausschusses das Abgeordnetenhauses 
von Ber:~n h~n lhre ~inqabe vo~ 25. April 1992. die uns zust6n
d!;ke~tshalber vo~ Rechtsausschu~ des Abgeordnetenhauses Ober
sande "'"rd.e. be!"at:en. 

:;:: :nteresse e~ner -weiteren Verbesserung der Bel<!mpfung der Dro
genproble~acik :m Strafvollzug wurde in der Justizvollzugsanstalt 
(JVAl Teqel un~er Einbeziehung der aufqrund des sce1genden Bele
;ungsdrucks voraussichtlichen Wiederinbe~:riebnahme der Teilan
stalt I 1m Her bs t diesen Jahres die Arbeitsgruppe 
"Neustrukturie rung der JVA Teqel" gebildet. 

Z!e: der Arbe~tsgrup~e is; es. 1m wege der Verlagerunq und zuaa~
~en~eQ~ng besc~~~cer Ge!an~enengruppen unter andere~ besonders 
;esch~~%:e Bereiche !-r !nho!tler~e ohne erkennbare DrQ9enproble
;;.&:!i< scr,.,:.e !:ü :- beha~~.!.ungswil:t~e orogen.abh&n~uqe einzu~!.ch:en. 

~le ers~e S!~Z~nq Cer A~Dei~sgrup~e ~an~ am 1. Apr!~ 1992 s~a~: . 
Der o~~uel!e ?lanungsstand lieg~ derzeit !m wese~tl~chen 1m 
8&:e!cn der ~robs~ru~:ur1e:~ng. E~ne a~t1ve Beteiligung der 
Gesamtinsassenvertretung ist in diesem Stadium (noch) n1cht vor
gesehen. e:s bleibt dt;r Ge~amtinsassenvertret.ung - •.-~ie .1h< von dO!" 
JVA Teqel mitgetellt wurde - )edoch unbenommen, diesbezOglieh 
'lorachl4ge und Anreg~.;nqen vor:r.ucreqen. ~ine SeteiligunQ der 
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Oe~zu!olqe w1rd bei Gefangenen, die gern&~ S 13 S~VollzO an 
wocher.e~dar. beziehungsweise an sonstigen au~einan~errolgenden 
ta;en beurlaubt werden. die Rückkehrzeit auf spä~estena 20.00 Uhr 
festgelegt. Auch bei stunde nweisen Beurlaubunqen an Wochentagen 
soll die Rückkehrzeit um 2 : .00 Uhr beziehungsweise zu einem spe
teren Ze~tpunkt nur bei Vorlage einer entsprechenden Begrendung 
oene~~ot werden. Um ~1er even~uell HArten auszugleichen. ·~rde 
den !nhafuer~en die ::6gl!chkeit einger&u:nt - e1::e qenerel:e 
Verp!:icht~~g besteht ~nso~ei~ ;edoch nicht - d!e Ansta~t bereits 
um a.~c Uhr zu verlassen. 

Eine aeeL~~r6cht.igunq der Au~rechterhaltung sozia:er Bindungen 
ven-..ö;e:: •.ur au!grund der als gering. aber fQr e~nen geordneten 
Dienstablaut als erforderlich anzusehenden Vorverlagerung der 
Rückkehrzeiten nicht zu erkennen. 

Abschließend 1st festzustellen. da~ BeurlaUbungen oem4~ $ 13 
StVollzG entsprechend dem aus dem Vollstreckungsjahr errechneten 
~ontinQen~ VOn SO' StUnden gewAhrt werden. Nachteilige AU8W1rkun
qen 1~ Hinblic~ euf dce Quantit!t der Beurlaubunoen insoea~t 
s:.nd so::U.t durch die ::euregele;ung nicht ;egeben. 

:hre E~~qebe heben wir :dt Ciesen Hinweisen för erledigt er~:Art. 

Mi~ !re~~Cllchen Gr~ßen 

(, itJ. '(/-'-• ~..-
(Oll. We~Jener lj. 
d~t. vorsitzende 



Kurswechsel 
in der JVA Tegel? 
"Am Rande der Finsternis oder der Versuch, sich 
Rechte (Verwaltungsakte nach§ 35 VwVfG) zu erhalten?" 

Die Gerüchte brodelten schon seit 
einigen Monaten, daß etwas Außer
gewöhnliches im Gange ist. Wie für 
1990 die Koordinierungskonferenzen 
für Stimmung unter den Inhaftierten 
sorgten, so nennt sich das Würfel
komitee der Anstaltsleitung diesmal 
"Arbeitsgruppe Neustrukturierung der 
]VA Tegel" . 

Gesellschaftspolitisches Medienspekta
kel entfachte Ende 1990 ein Feuer, 
einst durch die FDP-Fraktion verur
sachte Drogenhatz. Auf Tauchstation 
gehend, sahen sich die Senatsverwal
tung und die ]VA Tegel gefordert, 
etwas Sichtbares zu unternehmen. 
Operative Hektik ersetzt geistiges 
Denken, und so wurde unter dem 
Deckmantel des Ordnungsdenkens der 
Sicherheitsgürtel enger geschnallt. 
Zusehends wurden die Drogen-Hasch
puppies - der Freund des Menschen -
unsere ständigen Begleiter. Geschnüf
felt wurde viel, aber nur wenig ge
funden. Ebenfalls wurden zusätzlich 
Leibesvisitationen bei den Besuchern 
durchgeführt, und noch einiges mehr 
erregte unsere Aufmerksamkeit. Die 
einzig legale Droge der Anstaltslei
tung wirkt auch noch heute in kon
servativer Harmonie: "Die Mauer in 
den Köpfen." 

Ende 91 war es die Entweichung von 
"W.", die fUr Negativ-Schlagzeilen 
sorgte. In Null Komma nichts wurde 
intern die ller-Maßnahme ( § 11 
StVollz.G) beschnitten. Von dem § 10 
StVollzG " ... I. Jahre vor voraussicht
licher Entlassung kann ... " rückte 
man dezent ab. Nichterkennen wurde 
zur vierten Weisheit? Und mit einer 
flächendeckenden Phlegmatik werden 
die wesentlichen Resozialisierungsab
sichten des StVollzG krankhaft blok
kiert. 

Am 1. April 92 fand die erste Sit
zung der Arbeitsgruppe statt mit dem 
Ziel, irgendwas zwecks der Drogen
problematik zu tun. Zu diesem Zeit
punkt ahnte man noch nichts von 
dem bevorstehenden Sommerloch, wo 
die Medien in alter Manier die Flucht 
von "]." am 28.6.92 zum Anlaß nah
men, mal wieder das Sicherheitsden
ken auf den Plan zu rufen. Leider 
blieb dieses nicht ohne Folgen, weil 
Trittbrettfahrer aus der Koalitions
partei (CDU) auf den fahrenden Zug 
aufsprangen, um auf sich aufmerksam 
zu machen. 

~/_M ://-"~ /-/"""-:::r;_ 
~;;;) , 

;;1~ , 

1. 

.e 

...._._4 ___ 

Der machtpolitische Druck, dem die 
Senatsverwaltung fUr Justiz und die 
]VA Tegel ausgesetzt war, stieg zu
sehends an, was sicherlich die 
"Arbeitsgruppe" stark beeinflußte! 
Eine neue Konzeption mußte her? 
Man will jedenfalls zeigen, man tut 
etwas! 

Die Situation verschärft sich zu
nehmend, da die Anstalt unter Be
legungsdruck steht (rapides Ansteigen 
der Gefangenenzahlen) und die Not
wendigkeit es erfordert, daß voraus
sichtlich die TA I wieder geöffnet 
werden muß. In diesem Zusammenhang 
- also der Voraussetzung, daß die TA 
1 wieder geöffnet wird - sieht nun 
die Anstalt die große Chance, eine 
sogenannte Umstrukturierung der ge
samten JVA zu ermöglichen. Zwar 
hUllen sich die Anstaltsgurus in 
Schweigen, und dennoch sind eine 
Menge an Informationen ans Tages
licht durchgesickert. Demnach ist mit 
einer Vielzahl von Veränderungen zu 
rechnen (siehe auch Seite 1.) . 

Finster, finster, sieht es da aus! Es 
handelt sich lediglich um eine Ver
lagerung der Drogenproblematik, und 
von Verbesserung so gut wie keine 
Spur! 

Wie gestaltet sich zu dieser Situation 
die rechtliche Seite? Man bedenke : 
Die Anstalt war bisher nicht bereit, 
freiwillig etwas Positives für Gefan
gene zu tun, es sei denn, die Ver
breitung von AIDS nicht zu verhin
dern! Das meiste an Veränderungen -
und waren diese noch so klein -
mußte hart erkämpft werden. Viele 
können sich noch an den ' 'Arbeits
streik" von 1990 erinnern, welcher 
im Ergebnis lieferte, daß in der TA 
11 und 111 der lange Riegel aufge
hoben und das "Freistundenkontin
gent" erhöht wurden. 

Durch eine Gesetzesvorschrift des 
''Verwal tungsverf ahrensgese tzes 
(VwVfG)" wird im § 35 VwVfG der 
Verwaltungsakt definiert. lm nicht 
"rechtmäßigen Verwaltungsakt" oder 
auch "begUnstigenden Verwaltungs
akt" kann nach § 48 VwVfG (RUck
nahme eines rechtswidrigen Verwal
tungsaktes) dieser nur in besonders 
begründeten Fällen zurückgenommen 
werden. Nach § 49 VwVfG (Widerruf 
eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes) 
wird der Widerruf des Verwaltungs
aktes noch schwieriger. Kurz erklärt 
sagt uns das, daß die Institution -
vertreten durch die Anstalt - uns 
nicht ohne weiteres etwas wegnehmen 
kann, außer es ist durch die §§ 48 
und l.9 VwVfG begründet. Hat also die 
Anstalt etwas gewährt oder einen 
Zustand herbeigeführt, der jemanden 
begünstigt, erhält der BegUnstigte 
damit einen Recht sanspruch auf die 
Begünstigung. Aufgrund dieses 
Rechtsanspruchs ist dann die BegUn
stigung einklagbar. Der wesentliche 
Sinn läßt sich aus dem "Gewohnheits
recht" herleiten. Dieses - angesie
delt im OC>B - existiert heute nicht 
mehr in seiner ursprUngliehen Form. 
Es ist aber immer noch verborgen im 
§ 226 B:;B (Schikaneverbot), § 2L2 
oc;B (Leistung nach Treu und Glau
ben) sowie in § 826 B:;B (Sitten
widrige vorsätzliche Schädigung). 

Es darf somit niemand in seiner 
sozialen Situation geringer gestellt 
(behandelt) werden, ohne daß ein 
Verschulden (§ t.9 Abs. 2 (2) VwVfG) 
durch die betreffende Person vor
liegt oder auch die weiteren Punkte 
1 bis 5 des Abs. 2 zu § 49 VwVfG 
nicht gegeben sind. 

Meines Erachtens handelt es sü:h bei 
dem Verwaltungsakt um die stärkste 
Waffe, wo verhindert werden kann, 
daß willkUrlieh Rechte weggenommen 
werden können. 

Nach dem derzeitigen Wissensstand 
werden die meisten Inhaftierten von 
einer möglichen Umstrukturierung be
troffen sein. Dort wo sich die so
ziale Situation verschlechtern sollte, 
rate ich dringend, den Klageweg zu 
beschreiten? Zudem sollte man sich 
auch noch gehörig beschweren! Wie 
beides aussehen kann, ist folgenden 
Beispielen zu entnehmen bzw. zu 
Ubernehmen und anzuwenden: 

Muster eines Antrages auf gericht
liche Entscheidung! 

Bruno Beispiel 
Seidelstraße 39 
W-1000 Berlin 27 

An das 
Landgericht Berlin 
- Strafvollstreckungskammer -
Turmstraße 91 
W-1000 Berlin 21 
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Bedin, den 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Strafvollstreckungssache Bruno 
Beispiel stelle ich selbst gemäß 
§ 109 StVollzG den Antrag, den 
Leiter der JVA Tegel zu verpflich
ten, die 'gegen ineine Rechte gerich
tete Maßnahme der VerkürZung der 
Bewegung im Freien und die Auswei
tung der Einschlußzeiten zurUckzu
nehmen, da diese Maßnahmen einen 
erheblichen Eingriff in meine Rechte 
darstellen. 

lch fühle mich in meinen Rechten aus 
den §§ 2 Satz 1; 3 Abs. 2; !:. Abs. 2 
StVollzG verletzt. 

Ich beantrage Prozeßkostenhilfe. 

GrUnde : 

Fi.ir die StA ... , zum Az. . .. , verbüße 
ich eine Freiheitsstrafe von ... wegen 

Seit befinde ich mich in der 
]VA Tegel in der TA ll. Dort herrscht 
folgender Tagesablauf an den 
Wochenenden: 

7.30 Uhr Aufschluß 
8.00 Uhr Freistunde 
9.00 Uhr Evgl. Gottesdienst 

10.00 Uhr Kath. Gottesdienst 
11.20 Uhr Ausgabe der Mittagskost 
12.00 Uhr Zählung 
12.15 Uhr Aufschluß 
12.30 Uhr Freistunde 
16.!:.5 Uhr Einschluß zur Zählung 
17.30 Uhr Aufschluß zur Freizeit 

(Gruppenaktivitäten, Fern
sehen etc.) 

22.00 Uhr Nachtverschluß 

Mit der neuen Organisation wurde 
mir die zweite Freistunde weggenom
men. Desweiteren bin ich an den 
Wochenenden ab 16.45 Uhr unter Ver
schluß. Dies empfinde ich als will
ki.irli.che Disziplinarmaßnahme gegen 
mich. Gemäß § LO VwVfG ist bei Er
messensentscheidungen immer der Sinn 
des Gesetzes zugrunde zu legen. 
Dieses ist hier nicht geschehen. 

Die Freistunde und Aufschlußzeiten 
sind als ein Teil der Behandlung hin 
zu den §§ 2 Satz 1,3 Abs . 2 StVollzG 
gewährt worden. Deshalb ist hier der 
§ 40 VwVfG analog anzuwenden. 
Ebenso der § !:.9, billsweise § !:.8 
VwVfG. 

Aus den genannten GrUnden ist die 
Rücknahme des {begünst igenden ) Ver
waltungsaktes nicht möglich. 

Meinem Antrag ist stattzugeben. 

Hochachtungsvoll 

Muster einer Dienstaufsichtsbeschwerde! 

Bruno Beispiel 
Seidelstraße 39 
W-1000 Berlin 27 
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An die 
Senatsverwaltung für Justiz - Abt. V 
Salzburger Straße 21-25 
W-1000 Berlin 62 

Berlin. den ... 

Betreff: Kürzung der 
{Bewegung im 
Aufschlußzeiten 

Freistunden 
Freien) und 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Mit meinem heutigen Schreiben er
hebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde 
gegen den Leiter der ]VA Tegel 
wegen vorsätzlichem Rechtsbruch. 

GrUnde : 

Für die StA ... , zum Az .... , verbüße 
ich zur Zeit eine Freiheitsstrafe von 
.. . ln der ]VA Tegel bin ich in der 
Teilanstalt 11 untergebracht. Mit der 
Neustrukturierung der Organisation 
der JVA Tegel werden die Freistunden 
(Bewegung im Freien) und die seit 
Jahren geltenden Aufschlußzeiten ge
kürzt bzw. gänzlich abgeschafft. 

Dieses ist eine ungerechtfertigte Be
nachteiligung, die den Charakter 
einer Disziplinarmaßnahme trägt. 

Tell m. Ve-rwah·uos:sakt 

AbtcbAin l. Zvac..twft.komme-n dca VH'W• lru.npkt« 

t U. 8-cJriff da Vuwahuocu.ktu .• V~rw&lcunguk• ts~ ;-t-c!~ Ver(~. 
&Uf'tC, En.tscbcic!tmJ ock: tndctc hohritlic:h:c MlBr»h.mc~ die mu: lkh6r

-d'c :ur Resdung cmn Ein:.d(tltes lU{ dem GtbJCC"da O{Ünthchm R«hr• 
triiTt und djt :auf unmmdbare Reduswttkung nach Ju8~ gcnchtct nc 
AUacmcmvcrfüguns ist ein Vcrwd'tungukc. der sich :an unen n.ach tll&c· 
mctncfl Mcrkm.tlcn besummccn odtr bntimmbarcn Pcrsoncnkrcts rach· 
{Cl oder die ö!Tentlich·rechthchc E.rgaudu.fl e1ner Stehe oder 1hrc Bcnul· 
tunJ durdt d:it" All&c:metnhri1 be-trifft. 

t J6. Nebcab«rimmuncta &Um Ve:rwalcu.ocuJu. (I) EJn vc,..,..al
fl.lt\PJ\C, ~r ckn an Arupnac:b hestdu. cf.ar( mal cmn Ncbcnbc-tetm· 

::',u:Jc~:c;~r:;:ch:~~:l~;nw~ d)ß Gch:<:c~~~~;:~~:=~~:: 
dC'I Vtrwaltunguk(et c:riullr werdet~. 

(2) Unbach1dc; dC'J: Absuus 1 d.uf cm Verw1hun"'\~kt nuh pOscht • 
aemJOcm ErtncUct'l erlu."en wudcn mt( 

l cmc: 8<1ummung. na(h du Cl:Oc Vc.tgt,ttuliJUnt: oc:kt 8tl1nun,a ' "' 
tttwm bc:summtm Zcupo~nAtt beglruu. r.tdtl oc!tr Nt c:tnt.n bC'thmm
CCtt Z~tuum gJ1C \8c(rut\.lnl), 

2 c:tncr Be1ummuna. ruchder der Einmu oder der Wt"Stin ttnc:t Ver .. 
guruu"ung oder C'lftCt Behnung von dem unsc~A'lSk:'l Etnmn Cll\e• 

l . ~~~cu; t~~~~~~gz;s~1~:~~f.' (Bc:dingun;); 

oder vnbvnden w.er-dcn mJ.I 
,. clntt lkm.mmuna. d-.;.rch cbt' dem &t:UM;,Jtm cm T~:n, O~ldcl\ oder 

Ume:bsk:\ "o:gnchmbco '4ttd (Au.lbge . 
S ctti-C"nt Vorbt~fc: dt:t nadlctlgbc~ Au(.ruhmc Änderun-g odtt Er

aan~ung ctne: Aul11ge 
(3) EmC' Nebcnbcsummung d: rf dem Zweck des Verwahunauktet 

nteht tuwidetbufen 

~.:r~::',~:~ ~!<:!r!a~~;:~~e:~~~"'d!r;:=~:~ 
sunJ aush.t.:)ben und d~c soc-abd•-..m C.tau.m du Erm~ e!rrn&hll· 
Im 

f U . RUc.kna.bme cinH ttcbuwidrig•n Vc.rwaltu.og.Jaktcs.. (l) Em 
rechtJwldriger Vcrwzltuns1alu lunn. -a\lch n1<hdcm C.f U:'!2nfechcbar 1('
worde:n IJ(, g:nt oder leilweliC mit Wirkun\ t'Lt diC ZukunCt oder ror die 

~:~~:~C::~:.CZ:=~~~h~rbebJ,~d~on:3 ~~t"!d~~'b!~,:~ 
lut (bctüruugd~ Vc:rwaltuna.ukt) , cbr!e~JJr wuer den Esnschr1n.kW)oo 
gcn der Abtiitt< 21m." :urUclc.&<oonun~ ... etdtt&.. 

(2) Em tcdwwuinger Vcrwa.lt1mgsakt. dn anc-canmt!.agc: oder hurm-
dc C.Jdleutung oc!<r c<dbuc Sochlri<tung C<"'•hn oc!<r tu<tfür Von..,. 

:!(d~~ 1~s~:~~ "d:' ~~:!~~~=;s7k~:Sn v:;trr~~~· ~w:~d d::m~:Z!~~ 
untc.r 1-bwtgung tnlt dem 60"endiehen lntcreuc 1n <Ulet Rückn1hmc 
Khua.w<itdJ& is.t. Du Vennucn tst in der Rc&d tcbuawurdig~ wenn d.et 
Bc-ao~.nsuat~ se~·ibztc Lcu1un.sm verbnucht oder eme Vc.rmögentdupo-
trnon &mo!Tm hu, dx. ec ruch! mc.'u odc-t rlur \U\tu U:aromutbnm 
Naduc.kn ruckgin&ll muhen k:mn. ~.a.uf VC'rtuv.m k.:lAQ. s.lCb der Sc.
a.Uruuate rucbt bcrurcn. wcnn ~: 
1 den Vcrw;alnmgukt durch •fllatigc Tiusdtuns. Drohung oder ß<... 

stcchung c.rwlrScc h.:tt 
2 den Verw2!tungs~k• durch Ang•bcn erwulu hu. d1c in wesentlicher 

8c:taehu.n& unndmJ oder "nvoUstindig w•rtn; 
l cbe llcdus·Nidti&kt1c des VU'I'rllwngu.b h kannte oder tnCo,&e s-robct 

Fahrlllitckch nidu i .mnt< 
In de-n Fillm des Sa:Ut J wud der Vcrw1huniukt m d:r- Rcsd m.u 
Wtrlcung Nr d:e Vera1n~enh<11 z:urückgenommC'n Sov.C'it dc:r Vc.rwal· 
cu:nankt turiid:gmomf"'\m worden 1$1, smd bcrnu ac-wihrtc Lcntunacn 
z:u ersuucn Nr d-tn Umfans, der Er1anung srhcn dse Vorsehnlien dn 
ßörgerhchc.n Get.ettbuthet \lbc-r d:e Heuus~.obc cmcr ur.ger«htferu&tcn 

~::~~~~;~,:;~rch~:!'i!l ~:~~;;:&~~~~oir:'u~!~~:;:"J:S~~~c~ 

Mit diesem Verwaltungsakt werden meine 
Rechte aus den §§ 2; 3 u. L. Abs. 2 
StVollzG erheblich eingeschränkt. Da
mit sind die §§ 40, 48 und 49 VwVfG 
erheblich verletzt, weil bei allen 
Ermessensemscheidungen der Sinn und 
Zweck des Gesetzes zugrunde gelegt 
werden muß. Gemäß § 49 VwVfG, 
hilfsweise § 48 Abs. 2 VwVfG, ist 
eine Rücknahme eines (begünstigen
den) Verwaltungsaktes nicht möglich, 
wenn dies mit erheblichen Nachteilen 
fi.ir den Betroffenen verbunden ist. 
Diese erheblichen Nachteile sind ge
geben, weil bei der Entscheidung, die 
Aufschlußzeiten zu gewähren, der 
Sinn des StVollzG angewendet wurde, 
so daß hieraus folg t, daß die Rück
nahme einen erheblichen Einbruch in 
das StVollzG darstellt und die Auf
gabe der Resozialisierung gefährdet 
ist. 

Dieses stellt einen 
Rechtsbruch dar. 

Hochachtungsvoll 

Hans-]oachim Frorrun 

vorsätzlichen 

ntcht bcru(e-n, lOWCtt er d~c Um)undt k.annce oder ln(ol"c grobc.r Mhr· 
bssi(kcu ntebt k)nnte, dsc. d tC' Rc-chuw.dn~kcu des Vecw1h\lngnktcl 
bc&nmdct h1bm. D:c. .J.U cnutwtdc La.mJnC aoU ddrch dJc Behörde 
-:ugle1c.h nm der R.ü.dzuhmc dct Vctwa!tUn&Uk(ti (r~(IC"kClt wer~ 

(3) U'm! an rc:cbw-.,dnsct Vc-"....huog:sHt du mdu un.tct Abuu 2 

~~~ ~:,'!C:'=~~cl !:~~t tc~~~~~ :C.c":ct8d':d!~~~i~~~d:J 
et auf den ~ett,.nd des Ver'll. lfhan&~luc:s vcnn\lt hlc, iOwen scm Vc.r
rnucn unCC'f Abwigung mn dem 61Tcntheh<-n lntcrcue t(h\ln.wU.rdJg tn 
Ab~t.: 2 Satz 3t.Sc m:uwenden Ocr Ve-rmögensn".chted lstJedoch md1t 
Ubc:r den B<tns des l.ntcu11n h1na\n m erscum, du der Bc.trofTroe U\ 
dem Bc:sand dC"'S Vt'r'N'a..ftunc•))Ucs ba1 Der )UUUJiet<hc.nde V<Crmo-
~.Khtc:al wml d-\O:ch. dJC' Bc!'-.ordc tdtgektu. Orret Aruprvch b~nout 
tnntrh.a!b nn« Jahres ge~cnd i<mac.h: ""c::c!:n. dk Fns1 bq,mr.t.. soh.Jld 
ehe tkhOtdc' dtn 8cttoffmcn auf m; hmgewt<1'tn hu 

(4) Erhdt d:c- Bchon:fe von Tunchc:.o KenntniS, Utdehc d ie Rüclc.n&h· 
me c.mcf rc:chuw1dngen Vc;wahunguktes recht(erogen, 10 l U dlc Ruck· 
n1hme nur Innerhalb eines Jahru seJt dem Zcupunkt dtt Ka\ntnisNhme 
r.ubsstg 01n g•lt n:c.ht 1m fd)e des Absatzes 2 Sllll Nr 1 

(5) Ober cbc. Ruckmhmc cnt1cbe1dt-t rucb Unanfechtbuken d...., Ver• 
~huns:utco 4:c tu-dl t l :QSUndlge Be.Wrdc--, dtes &tlt 1u.ch dut.n. 
we-nn der ~\IN<k.zuncru!\.CndC' 'l«-4·alcvnss.akc , .oa cuter ~rn Be hör· 
dc etlnun \1.-CUdcn ur 

(6) FUr Sttelti&keücn Ubct d1c. .ud\ Abs:~tl. 2 tu C'Uttttcndc L<tsruns 
und den n1ch Absatt 3 avuuslelthenden VermOgensnachtnl ut der Ver• 
w.tltung:ucd\uwcg gegeben. so(crn mcht eine E.nuchiidtgung wegen 
cntelgn\lns•sletehcn .EmgnfTt 1n Betucht kommt 

t .CJ~ Widt.rru.f ~i.n~ r«htmall1&~13 Vcrwalcua,_..ktc::t. (1) Un rcd:U• 
ft\i81Jer n•cbt bes\toub&cm!tT Verwlltu:ngukt kann, 'l\l.c:h m.<hcan et 
un.tn(<chcb., &C'WO.C4tn I.Sf. c~m oder tn1wc-tsc mn Wnkung tiit dte 
Zui:unfi WJdert\l(cn w~:.:den. tußcr wenn ein Vctwlhunc-ukt gkithen 
tnha.Ju erne-ut erluseo ""trden mUßte oder IUJ tndcrcn Cründen ein Wt• 
derruf unr_t.~ltuig iSt. 

{2) .Ein rcchtm.ißi&~r bcg~o~nsusendcr Vc:rwt .hunsukt du (. auch n.a~h· 
dem ct unanCechchu gC'"WOlden ur.. C.tm oc:!c.r 'alwetK mn Wrrkun-a für 
die: Zuku.n(: nu: wick:rnJ!m wtr<kA. 
1 WeN) ckr w.&rrur dunb Rechuvo-Ndui{t :v-cclusm ocfct im v~, .. 

W11run~J-~1U vorbdu.J:cn llt, 
2.. wenn rrm dem Verw.tlruna.ukc e1nc: Aufl-aa-c verbvndm ur und der 

BegOntuste d1ese nicht oder nicht innerhalb etner •hm g:c.seuccn Fn.sl 
crCUIIt ha~, 

.l wenn d1~ Behörd~ au( Grund nnhrriglich c•nsetrc-Cmtr Tauzehen 
bcrrthf1gc ware, den Ver"".altunankc nicht xu ~tbnm, und wmn oJo.,. 
ttt dtn U.ttdc:nvf du OlTc~ ln.tacss.e JC:fahrd<t wurde: 

• ~~ctln dlC' BchO::dc au.( GNnJ lH\Ct a.n ndcrtm RcchtJYO:.u:hnli bc
rc-dttiJI wue, dc:n VC'rwa.hunsu.kc ntd'l:l :u ulutcn, so~t ckt Be:· 
gu.tU:USlt von ckr VergvnltlJ\1"1 nO<h kctr.cn Gcbnuch sem1dn ode-r 
Jv( Grund des Vecwaltungu\tes noch ke1ne lc1stuna;en empi•nscn 
h•_t. und wc:nn ohne drn \lhdeuuf d u OITendiche Interesse gcf'ihrdet 
wurde, 

; um schwere Nuhtedt Cur du Ceme1nwohl1.u Ytthuten oder ru bes'C'"I• 
t1$C1t 

f •S Abi • ; ur <ttUf1cch:• d 
(l ) On w•dttn.lfel.c \ 'u,.·•ltunculc.c ~ud mtt ckm WukumwnJC'n 

dC':t W1dcrruCt unwar~tn ~C'fln dtc ßdiO.r& 1tc•nm •pa~etcn Z.C,tp.unlu 
bcmmmt 

(~) Ober den Wtdenuf cnuche1de1 nach UnanfechtbtrkeH des Vctwaf .. 
tunguktes d1r mch § ) ::u:mndt~C' Behordc. dlcJ a•ft a~Jch d~nn. wenn 
!er t:u ~C'tN(endc Vc""'·alcunc.u\u "'On cmef •ndrtcn Ekhör.d~ c:hu~n 
wordtn lil 

(5j Wrrd nn b<ge•.sng(r.t« V...,.dnmgul<t m den f•llcn des Abut· 
m 2 Nr l b~> ; Wldcrru(rn. 10 Iu: d>< Behor.k dca Berro!Ter.rn •uf 
Antng für defl VumOg<mnachce•l tv et'UKh1dl&c:n. ckn d1CSCt d.ufutc.h 
erleidet, d"lß e-r ~u( ~cn 8e1und dC") Ver~hungnkcet nrtr-aut hu, JOo. 

wen Sem Vtcttluen s.chutiwurdlg nt J &8 Abs . .) S~ttl bts S S,lh c:tn• 
sprechend Fut Stcougkenen \1\>er dse Entsdud:gung1st de: o:dmth<ht 
Rcchuw~a accc:htn 



Von Dezember 1991 bis April 1992 
wurde das Sprechzentrum der Häuser 
ll, lll, V und VI wegen Umbauarbei
ten geschlossen. ln dieser Zeit 
fanden die Sprechstunden auf einem 
Gang der bis heute stillgelegten Teil
anstalt I statt (stillgelegt bis auf 

Sprachzentrum 
- alter Krampf im neuenGewand 

die "Abschirmstation für Dealer" 
A t.). 

Seit April also können die Gefan
genen im neugestylten Sprechzentrum 
ihren Besuch empfangen. Jetzt im 
August war die offizielle Einwei-

Foto: Dieunar Bührer 

Foto: Dietmar Bührer 

hungsfeier. So wurden zu diesem 
Anlaß am 18.8. - 13 Uhr - höhere 
Bedienstete der ]VA Tegel, sogar die 
Gesamtinsassenvertretung und ein 
Mitarbeiter des Lichtblicks geladen. 
Grund genug, seinen Eindruck hier 
nicht unerwähnt zu lassen. 

Nachdem die geladenen Gefangenen 
kurze Zeit etwas unbeholfen zwi
schen all den "hohen Tieren" umher
staksten, wurde zu einer Ansprache 
gerufen. Der Anstaltsleiter, Herr 
Lange-Lehngut, persönlich ergriff das 
Wort und faßte sich kurz mit dem 
Hinweis, daß er noch weg müsse. Er
leichterung zeichnete sich in einigen 
Gesichtern ab. 

Er bedankte sich für die, wie er 
selber einräumte, für hiesige Ver
hältnisse schnelle Fertigstellung der 
Arbeiten. Dann wies er noch - mit 
Recht - auf die gelungenen Foto
grafien eines fotobegabten Beamten 
hin, die in allen Räumen aufgehangen 
waren. Doch seien alle interessierten 
Gefangenen aufgerufen, Gemälde und 
Zeichnungen für das Sprechzentrum 
anzufertigen. "Das dazu benötigte 
Material stellt die Anstalt" , sagte ihr 
Leiter. Insgesamt äußerte er seine 
Zufriedenheit mit dem "rieuen" 
Sprechzentrum. Daß die Besucher 
jetzt besser kontrolliert und extre
mer gefilzt werden, wurde nicht er
wähnt. 

Überhaupt entstand bei uns Gefan
genen der Eindruck, dieser Umbau 
fand nicht zur Verbesserung der 
sozialen Kontakte, sondern mehr zur 
besseren Überwachung statt. 

Das vorherige rustikale "Wiener
wald"-Ambiente ist nun einer: Kran
kenhaus-Wartesaal-Annosphäre ge
"'ri.chen. Alles ist etwas steril, und 
nach wie vor schallt und hallt es 
sehr. Eine sehr schlechte Wahl ist 
der Maschinenhallen-Fußbodenbelag 
mit seinen groben Noppen, an dem 
schon mancher hochhackige Frauen
schuh hängengeblieben ist. 

Alles in allem sieht es aber so aus, 
als hätte man sich MUhe gegeben. 
Aber was ist schon das schönste 
Sprechzentnun gegen ein unver
krampftes, ungezwungenes Gespräch 
in Freiheit?! 

- blk-
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TEüEL l N l.t.KN 

Ein ganz 
allnächtlicher Vorfall • • • 
"Was passierte wirklich in der Zelle des ~ör~ers?" 
- "Justizangestellte in Tegel von Lebenslanghchem 
überfallen"- . . . 

... diese und ähnliche Schlagzeilen 
geisterten in der letzten August
woche durch die Berliner Zeitungen; 
auch das Fernsehen verbreitete eine 
Vergewaltigungsme1dung. 

Was war passiert? Am Mittwoch, dem 
19.8.1992 öffnete eine Beamtin der 
Nachtschicht des Wohngruppenberei
ches III/E gegen Mitternacht die 
Zelle eines Gefangenen. Was dann ge
schah, geschah jedenfalls unter Aus
schluß der Öffentlichkeit, und auch 
sonstige Zeugen waren nicht zugegen. 

Soweit uns bekannt ist, erstattete 
die betreffende Beamtin gegen Mittag 
des darauffolgenden Tages (die 
Nachtschicht endet um 6.20 Uhr) von 
außerhalb eine Meldung. Aufgrund 
dieser Meldung wurde der Strafgefan
gene Manfred Q. um ca. 14 Uhr von 
Justizbediensteten in einen besonders 
gesicherten Bereich der JVA Tegel 
gebracht. Im Zusammenhang mit 
dieser Maßnahme wurde ein Gerücht 
über eine Vergewaltigung der Beam
tin durch Manfred Q. in Umlauf ge
bracht. Ob die Beamtin tatsächlich 
vergewaltigt ~rde oder ob ein Ge
rangel stattfand, daß eine Vergewa~
ti.gung schließlich am Versuch schel
terte, ist nicht bekannt. 

Weiteres kann als sachliche Bericht
erstattung eigentlich nicht erfolgen. 
Wir wollen nicht spekulieren und ins-
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besondere keine Gerüchte verbreiten. 
Dennoch haben wir zu dem Vorgang 
und zu den bis jetzt vorliegenden 
Informationen einige Anmerkungen. 

1. Frauen gehören in den (Männer) 
Vollzug! Sie tragen zur Verbesserung 
des Klimas und überhaupt zur Berei
cherung des menschlichen Miteinan
ders bei - gerade in der .mensch
lichen Not des Gefängnisalltages. All 
jenen Hetzern und immer schon 
Besserwissenden sowie den schaden
frohen Kollegen der Beamtin zum 
Trotz: \'leibliche Bedienstete stellen 
im geschlossenen Männerstrafvollzug 
kein besonderes ''Sicherheitsrisiko" 
dar; sie erfüllen i.hre Aufgaben so 
gut oder schlecht wie ihre männ
lichen Kollegen! 

2. Normales Verhalten läßt sich in 
der Situation ständiger Unnormalität 
nur schwer oder gar nicht erlernen. 
Wer nun aufgrund eines einzelnen 
Vorfalles gleich wieder alle weib
lichen Bediensteten aus den Berei
chen des Männervollzuges verbannen 
will, der verstärkt die Situation der 
Unnormalität und verschlechtert in 
der Folge die Wiedereingliederungs
chancen der Inhaftierten. Frauen ge
hören nun einmal zum Leben 
drinnen wie draußen. Wer als Gefan
gener nicht lernt, sie als normalen 
Bestandteil seiner Lebensumstände 
zu akzeptieren und vor allem zu re-

spektieren, der bleibt ein Risiko für 
die Allgemeinheit ... 

3. In den Bereichen des Wohngrup
penvollzuges soll gerade solch eine 
soziale Kommunikation zwischen In
sassen und Gruppenbetreuerinnen 
statt finden, die künftig eine all
gemeinverträgliche Reaktion auf 
soziale Probleme außerhalb der Voll
zugsanstalt ermöglicht. 

Bei diesen Lernvorgängen kann es 
Rückschläge geben; das ist normal, 
und man sollte darauf auch normal 
reagieren. Man entzieht schließlich 
auch nicht allen Bürgern die Fahr
erlaubnis (Führerschein ), weil einige 
Bürger ständig Unfälle verursachen. 

Wie gesagt, wir wollen in unserer 
Zeitschrift keinerlei Vorverurteilung 
Raum geben. Den vollständigen Sach,.. 
verhalt wird sicherlich die ange
strebte Gerichtsverhandlung auf
klären. Dennoch möchten wir der be
troffenen Beamtin unser Verständnis 
und unser Mitgefühl aussprechen. 

Sie ist uns als korrekte und mensch
lich zugängliche Gruppenbetreuerio 
bekannt. Daß sie an jenem Mittwoch
abend die Zellentür von Manfred Q. 
geöffnet hat, ohne einen Kollegen 
hinzuzuholen, sollte ihr nicht von 
uns - Beamten wie Gefangenen 
vorgeworfen werden. 

Manfred Q. genoß unter der Beleg
schaft des Bereiches I Il/E eine be
sondere Vertrauensstellung; er hielt 
sich fast ständig im Beamtenraum auf 
und suchte dort das Gespräch. Er ist 
zudem als herzinfarktgefährdet ein
gestuft, im Beamtenraum lagen für 
ihn besondere Medikamente für einen 
Notfall bereit. Ich glaube nicht, daß 
irgendein Beamter, der hier allein 
de~ Nachtdienst versehen hätte, erst 
aus dem Haus 111 "Verstärkung" her
beigeholt hätte, wenn Manfred Q. 
hinter der Zellentür um eine Herz
tablette gebeten hätte ... ! 

Frau B. ist in erster Linie Justizvoll
zugsbeamtin und - für ihre Kollegen 
wie auch für die Insassen - erst in 
zweiter Linie Frau. Ein männlicher 
Kollege wäre zwar von Manfred Q. 
sicherlich nicht angegangen worden, 
aber man sollte den Frauen im Voll
zug gegenüber fair bleiben und ihnen 
nicht nur auf dem Papier die glei
chen Rechte und Pflichten zuerken
nen. Sobald etwas Negatives vor
fällt, ist die Beamtin - nach Lesart 
ihrer männlichen Kollegen erst 
Frau und dann "zufällig" auch 
justizbedienstete ... 

Wir sagen: Doppelmoral NEIN 
DANKE ... 

- kra-



Am Tage der Inhaftierung geht der 
übliche Gang durch die Kammer (Fil
zen, Sachen und Bekleidungsabnahme). 
Ist diese Prozedur überstanden, wirst 
du, bis die ärztliche Untersuchung 
abgeschlossen ist, auf der Aufnahme
station "verwahrt" . Die ärztlichen 
Untersuchungen sind so miserabel, 
daß nicht mal festgestellt wird, wenn 
jemand Tuberkulose hat, Syphillis 
oder Filzläuse. Uns plagende Schmer
zen werden mit Entzugssymptomen 
begründet. Nachdem die ärztlichen 
Untersuchungen überstanden sind, 
wirst du ins "sogenannte" Drogen
haus verlegt. Hier läuft der Tagesab
lauf folgendermaßen ab: 

6.30 Uhr wecken, 7.30 Uhr Arbeits
beginn, 12 Uhr Mittag, 12.45 Uhr 
wieder arbeiten bis 15.30 Uhr. 

Frauen, die ohne Arbeit sind, bleiben 
unter Verschluß. Nur den Frauen, die 
neu auf der Station sind, wird die 
Möglichkeit gegeben, sich von 10 bis 
12 Uhr auf der Station mi.t putzen 
"nützlich" zu machen. Ist eine Frau 
krankgeschrieben, so wird sie auch 
bis 15.30 Uhr unter Verschluß ge
halten. 

Am 2!..2. bekam ich hohes Fieber von 
39, ]0, worauf ich krankgeschrieben 
wurde. Den darauffolgenden Tag war 
ich fieberfrei; allerdings am 26.2. 
bekam ich wieder so hohes Fieber -
40,9° - , daß ich vom Fieber schon 
fast phantasierte und nicht mehr in 
der Lage war, mich über die Rufan
lage bemerkbar zu machen. 

Als um 15.30 Uhr die Zellentüren ge
öffnet wurden, kam meine Freundin 
S., um sich nach meinem Wohlbefinden 
zu erkundigen. Als sie sah, wie sich 
mein Gesundheitszustand verschlech
tert hatte und ich kaum ansprechbar 
war, holte sie Hilfe aus der AGST. Es 
wurde ein Notarzt gerufen, der dia
gnostizierte Verdacht auf Lungenent
zündung. Antibiotika wurden mir ver
schrieben sowie "bei Bedarf" zwei 
schmerzlindemde Zäpfci1en. Meine 
Freundin sowie eine andere Mitinhaf
tierte machten über mehrere Stunden 
Wadenwickel, um das Fieber zu sen
ken. Zum Abend war das Fieber ge
sunken. ~ieine Freundin durfte plötz
lich bei mir übemachren. Es wurde 
sofort von Frau B., VDL J. und 
diensthabenden Beamtinnen entschie
den, daß S. ohne Auseinandersetzung 

JVAF Plötzensee 
Unser Verwahrvollzug im sogenannten Drogenhaus 

mit den Beamten bei mir bleiben 
konnte. 

Wir BTMerinnen bekommen selten eine 
Krankschreibung, da wir als Simulan
ten hingestellt werden. Wir wollen 
offene Türen bei Krankheit, zu unse
rer eigenen Sicherheit. Die medizi
nische Versorgung für uns ist kata
strophal. Bei Kopfschmerzen bekom
men wir die ärztliche Verordnung, 
Wechselduschen zu nehmen. Ist aber 
eine Frau verschuldet ohne Arbeit, 
so muß sie sich bis zur Mittagspause 
quälen und gedulden. Die ärztliche 
Verordnung fällt somit weg. 

Menstruationsbeschwerden werden als 
unglaubwürdig hingestellt, dazu die 
Maßnahme, daß du deine Monatsbinde 
vorzeigen muß t . Verweigerst du die
ses, wird dir die Schmerztablette 
nicht gegeben. Hat jemand Zahn
schmerzen und verlangt eine Tablette, 
dann muß sich die Schwester davon 
erst überzeugen, ob diejenige ein 
Loch im Zahn hat. Erkennt sie nichts, 
dann bekommst du auch keine Zahn
schmerztablette. Meldest du dich zum 
Arzt zur vorgeschriebenen Sprech
stunde dienstags und freitags, dann 
kommt es sehr häufig vor, daß du 
vertröstet wirst bis zur nächsten 
Sprechstunde, weil zuviel Arztvor
stellungen sind. Das wiederum be
deutet, daß wir nichts gegen un
sere Beschwerden bekommen, wir uns 
rumquälen müssen, bis zur nächsten 
Vorstellung - und oft müssen wir uns 
anhören, daß wir nur simulieren! 

Einer Frau, die bereits über mehrere 
Monate unter starken Migräneanfällen 

gelitten hatte, wurden keinerlei Un
tersuchungen gemacht, sondern die 
übliche Routineanordnung gegeben, 
"Wechselduschen" zu machen. Erst als 
sich ihr Krankheitsbild akut ver
ändert hatte, kam sie ins öffentliche 
Krankenhaus zur Computertomo
graphie. Dort wurde festgestellt, daß 
sie unter Toxoplasmose leidet (die 
Frau ist HlV-positiv) . Trotz der 
Medikamente verschlechterte sich ihr 
Gesundheitszustand aufs Schlimmste. 
Sie bekam leichte Schlaganfälle und 
litt unter halbseitigen Lähmungser
scheinungen. Erst da reagierte die 
Anstalt, und ~ie kam ins RVK-Kran
kenhaus. Dort stabilisierte sich ihr 
GesUndheitszustand, und nach drei 
}.lonaten wurde sie wieder in die An
stalt verlegt. Nach einiger Zeit ver
schlechterte sich ihr Zustand wieder 
akut. Lähmungserscheinungen der 
rechten Seite sowie starke Sprach
störungen und kaum noch Reaktionen 
auf Ansprechen. Trotz täglicher Ge
spräche mit der Sozialarbeiterin Frau 
H. und Beamtinnen wurde nichts un
ternommen, nicht reagiert. Obwohl 
uns im nachhinein von der Sozial
arbeiterin und Beamten gegenüber 
geäußert \Oo'Urde, daß sie bereits über 
zwei Monate bemerkt hätten, wie 
akut sich ihr Gesundheitszustand ver
schlechtert hatte. Diese Frau wurde 
von einer Minute zur anderen auf 
dem Gnadenwege entlassen, aber im 
Krankenwagen. Es hatte den An
schein, daß die Anstalt nicht die 
Verantwortung übernehmen wollte. 

Eine andere lnhaftierte, die seit 
kurzem bei uns im Haus ist, klagte 
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über Durchblutungsstörungen in den 
Beinen, mußte trotz starker Schmer
zen in den Beinen in der Gärtnerei 
arbeiten. Inzwischen ist die Frau 
krankgeschrieben, da eine Ver
schlechterung eingetreten ist. Da die 
Frau schon einmal mit akuter Lebens
gefahr (Thrombose) ins Krankenhaus 
eingeliefert worden ist, lebt sie hier 
mit großer Angst, da bei dem letzten 
Krankenhausaufenthalt festgestellt 
wurde. daß sich ein Blutgerinsel kurz 
vor dem Herzen befand. Normaler
weise müßte die Frau unter Beobach
tung ins Krankenhaus. 

Wir Frauen fragen uns, was hier in 
der Anstalt noch passieren muß, 
damit unser Krankheitsbild ernstge
nommen wird. 

Die Ernährung von HlV-Positiven ist 
mehr wie katastrophal. Vitamine 
werden uns verwehrt, wenn wir nicht 
gerade untergewichtig sind. Frauen, 
die bereits an dem HlV-Virus er
krankt sind und unter anderem unter 
schweren Migräneanfällen leiden, be
kommen keinerlei schmerzlindernde 
Medikamente. Sie haben auch nicht 
die Möglichkeit, direkt einem Inter
nisten vorgestellt zu werden. Vor ca. 
einem ] ahr hatten wir die ''soge
nannte Problemzelle". Wir konnten 
mit einer Frau unseres Vertrauens 
uns Uber Nacht zusammenschließen 
lassen. Diese Zelle wurde von heute 
auf morgen abgeschafft. Mit der Be
grUndung, die Zelle wird mißbraucht, 
z . B. gemeinsamer Drogenkonsum. 
Blödsinn, da wir über Tage auch Dro
gen konsumieren könnten. Befindet 
sich die Frau deines Vertrauens auf 
einer ander:en Station, bedeutet die
ses, wie wir selbst sehen können, 
unser Problem zu bewältigen. Und 
damit wir nicht ausflippen, bekommen 
wir Uber Nacht den "sogenannten 
Beobachter". D. h ., jede Stunde steht 
der Nachtdienst bei uns in der Zelle. 
Oder du wirst in den Bunker ge
steckt, zur eigenen Sicherheit. 

Bei Zellenkontrollen gehen die Beam
tinnen ohne Rücksicht auf Verluste 
vor. Es werden Privatsachen beschä
digt, z. B. Kassettenrecorder (bei 
mir), Fotografien sowie Poster sind 
nach einer Zellenfilze mehrmals ein
gerissen oder verschwinden teilweise 
ganz. Wir haben eine begrenzte An
zahl an Bekleidung (wir tragen alle 
Privatkleidung), die wir besitzen 
dürfen. Hat eine Frau z. B. eine Hose 
oder ein T -Shirt zuviel, so wird ohne 
Befragung irgendein beliebiges Be
kleidungsstück entfernt. Trotz unse
res Protestes, daß wir 

1. darüber Bescheid wissen wollen, 
wenn etwas entfernt worden ist, 

2. was entfernt worden ist, 

3. wir die Entscheidung treffen wol
len, welches Kleidungsstück wir ent
behren können. 
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Teilweise wird uns noch nicht einmal 
mitgeteilt, an welchem Tag irgend
welche Gegenstände oder Beklei
dungsstücke entfernt wurden. 

Unsere Sprechstunden laufen unter 
den unmenschlichsten Bestimmungen 
ab. Wir haben einmal die Woche eine 
halbe Stunde Sprechzeit. welche wir 
hinter einer Scheibe aus Panzerglas 
wahrnehmen müssen. Wir können 
weder unseren Ehemann, Verlobten 
noch unsere Freundin in den Arm 
nehmen. Geschweige denn, mit einer 
Umarmung verabschieden. Oie sozialen 
Bindungen sollten gefördert werden, 
doch ist es hinter dickem Panzerglas 
nicht möglich. Die Situation ist sehr 
erdrückend. Zwischenmenschliche Be
ziehungen sollten unterstützt werden, 
jedoch unter solchen Umständen 
können sie meistens nicht aufrecht
erhalten bleiben. 

Diese Zustände herrschen noch nicht 
einmal in der JV A Tegel, und dort ist 
die Drogenproblematik/Drogenmiß
brauch wesentlich größer! 

Vor kurzem hatte eine Frau mit ihrer 
Sjährigen Tochter und ihrem Freund 
Sprechstunde. Sie mußte die Sprech
stunde vorzeitig abbrechen, da das 
Kind es nicht verstand, daß es kei
nen Berührungskontakt zur Mutter 
haben konnte. Eine andere Frau 
bekam von ihrem lljährigen Sohn aus 
\'lestdeutschland Besuch. Dieser Be
such fand nicht hinter Panzerglas 
statt, sondern in einem Besucher
raum und in Gegenwart einer Beamtin. 
Trotz der Anwesenheit der Beamtin 
durfte die Mutter ihren Sohn nicht 
umaxmen oder berühren, da von der 
Sozialarbeiterin, Frau B. (das muß 
man sich mal vorstellen, von der So
zialarbeiterin!!!), ein Berührungsver
bot angeordnet wurde. 

Die nichtdrogenabhängigen Frauen 
haben eine andere Form des Straf
vollzuges. Oie Sprechstunden verlau
fen ohne Trennscheibe, d. h . im 
großen Sprechraum. Eine Beamtin 
sitzt in der hintersten Ecke am Tisch 
und überwacht optisch die Sprech
stunden. Auch haben die nicht Behin
derten einmal im Monat Meeting, 
d. h. sie können mit ihrem Besuch 
drei Stunden im Sprechzentrum sitzen 
und ihren Besuch mit Kaffee und 
Kuchen bewirten. 

Wochentags laufen fast täglich 
irgendwelche Kurse wie z. B. 
Englisch, Französisch, Nähkurs, 
Theater usw. Die Auswahl hört sich 
zwar verlockend an, jedoch täuscht 
das. Seit etwa zwei bis drei Monaten 
müssen wir uns per Vormelder für die 
jeweiligen Kurse schriftlich anmel
den. Sind wir einmal verhindert durch 
Krankheit oder haben mal keine Lust, 
dort hinzugehen, bedeutet dies gleich 
die Ablösun~ vom Kurs. Oie Kurse 
sind neuerdings mit einer Liste ver
sehen, welche die Anzahl der Teil-

nehmerinnen vorschreibt. Es kommt 
immer häufiger vor, daß eine Frau 
über Monate auf einen Platz warten 
muß. Vor acht bis zehn Monaten war 
es uns freigestellt, zu jedem x-belie
bigen Kurs zu gehen. 

Unsere Post sowie Telefonate werden 
überwacht. Frauen, die nicht drogen
abhängig sind, können ihre Post ge
schlossen an das Briefamt weiter
leiten. Unsere Post muß geöffnet dem 
Briefamt zugestellt werden. Die Post, 
die wir erhalten, wird vom Briefamt 
gelesen und zensiert. Die nichtdro
genabhängigen Frauen bekommen ihre 
Post ungeöffnet ausgehändigt. 

Seit mehreren Monaten arbeiten bei 
uns männliche Beamte. Diese halten 
es nicht für nötig, beim Zellenauf
schluß anzuklopfen. Um uns vor dem 
direkten Einblick in unsere Zelle zu 
schützen, haben wir z. B. ein Tuch 
als Vorhang benutzt. Oder unsere 
Schranktür geöffnet, verbunden mit 
der geöffneten ToilettentUr, somit 
den direkten Zelleneinblick verwehrt 
als Schutz unserer Intimsphäre. 

Mehrere Beschwerden an den An
staltsleiter blieben ergebnislos und 
als nicht zutreffend dargestellt. Eine 
Änderung diesbezüglich ist bis heute 
noch nicht eingetreten. 

Auch hier wird unsere Intimsphäre 
massiv angegriffen! 

Wir haben den Anstaltsleiter, Herrn 
Höflich, aufgefordert, mit uns über 
unsere miesen Haftbedingungen zu 
sprechen. Es fand ein Gespräch statt, 
wo wir ihm konkret sagten, was wir 
nicht richtig finden und was uns 
stinkt. Jedoch änderte sich nichts an 
unserer Haftsituation. Er äußerte 
sich wortwörtlich, daß er sich nicht 
in die Stationsregeln (Zellengestal- · 
tung sowie Handlungsweisen der So
zialarbeiterin und Beamten) ein
mischt. Er befürwortet höchstens 
noch, wie die Sozialarbeiterin und 
die Beamten mit den Hausregeln und 
mit uns verfahren. 

Es passiert höchst selten, daß Stich
proben vorgenommen werden. So wird 
uns auch die Möglichkeit genommen, 
Kontakte nach draußen aufrechtzu
erhalten und zu festigen . 

Wir haben nur z"'eimal wöchentlich 
die Möglichkeit, zehn Minuten zu 
telefonieren. Und das unter akusti
scher Überwachung. Müssen wir mal 
ein wichtiges Telefonat führen, z. B. 
Rechtsanwalt, Drogenberatung, 
Sterbefall etc ., müssen wir erst den 
bürokratischen \'leg einhalten und 
einen Vormelder schreiben. Ansonsten 
wird uns das Telefonat nicht erlaubt. 
Oft kommt es vor, daß Telefonate 
nach \ofestdeutschland lt; Tage und 
länger dauern. Trotz akuter Lebens
gefahr von Familienangehörigen. Die 
lange Wartezeit von 14 Tagen ist 
nicht notwendig, da es innerhalb von 



einem Tag mit der Telefonzentrale 
abgeklärt werden kann. Es ist nur 
das träge Verhalten der Sozialarbei
terin, weil diese die Notwendigkeit 
nicht erkennen will. Auch da sind 
nichtdrogenabhängi~e Frauen im 
Vorteil. Es steht eine öffentliche 
Telefonzelle für sie zur Verfügung, 
die bis zum Nachtverschluß benutzt 
werden kann. Ebenso auf der Thera
pie- und Urlauberstation. 

Fotografien von Angehörigen/Kindern, 
die dem Jahres-/Weihnachts-/Oster
paket beiliegen, werden nicht aus
gehändigt mit der Begründung, daß 
die Fotos nicht den Weg übers Brief
amt eingehalten haben. Erst bei der 
Entlassung werden uns die Fotos aus
gehändigt. 

Es besteht die Möglichkeit, auf eine 
Therapiestation oder Urlauberstation 
verlegt zu werden (Therapiestation 8 
Plätze, Urlauberstation 10 Plätze) . 
Bei einer Anzahl von minimal 30 
Frauen ist es offensichtlich, wie 
lange wir auf einen Platz warten 
mUssen. Auch ist die Aufnahme an 
besrimmte Bedingungen geknüpft. 
Frauen, die unter sechs Monate 
liegen, haben absolut nicht die ge
ringste Chance, auf diese Station 
verlegt zu werden. 

Dann das Menschenunwürdigste über
haupt. Hast du dich entschieden, dich 
auf die Urlauber- oder Therapiesta
tion verlegen zu lassen, dann er
klärst du dich bereit, am UK- Pro
gramm teilzunehmen. Das UK-Programm 
läuft so ab, daß du in Gegenwart 
von zwei Beamtinnen dich splitter
nackt ausziehen mußt und in deren 
Gegenwart deine UK abgeben mußt. 
Unsere Intimsphäre wird in keinster 
i"eise gewahrt. Auch kommt es öfters 
vor, daß eine Beamtin Langeweile 
hat, du zufälligerweise am Beamten
raum vorbeikommst und zum Zeitver
treib der Beamtin eine UK abgeben 
mußt. Die UKs müssen entweder mani
puliert sein oder werden gar nicht 
abgeschickt, denn wie kann es sonst 
passieren, daß bei einer Frau laut 
Telefonanruf die UK positiv ist, die 
Frau zurück ins Haus I verlegt wird, 
und nach Wochen das schriftliche Er
gebnis der UK negativ ist? 

Frauen, die noch über mehrere Jahre 
Haft vor sich haben, befinden sich 
bereits im offenen Vollzug. Die an
deren Frauen, die wegen Platzmangel 
nicht in den offenen Vollzug verlegt 
werden können, gehen von hier aus 
regelmäßig in den Ausgang/Urlaub. 
Sie brauchen den Weg auch nicht 
Uber die Kammer zu gehen, sich 
weder ausziehen oder gar in Gegen
wart von zwei Beamtinnen nackend 
Kniebeugen zu machen. Diese Frauen 
bral.lchen sich keinerlei Erniedrigung 
zu unterziehen, ihnen bleibt die Pro
zedur erspart , im Gegensatz zu uns 
BTMerinnen. 

Frauen, die alkoholabhängig sind, be
kommen gegen ihre Entzugserschei
nungen Distra Neurin. Wir 8Thletinnen 
müssen unseren Entzug "kalt" tiber
winden. Ausnahmen bestätigen die 
Regel. Kommt zu unserer Heroinsucht 
zusätzlich eine Tablettenabhängig
keit, so bekommen wir in Ausnahme
fällen Valium oder Diazepan, die uns 
in keinster Weise helfen, da die 
Dosis viel zu niedrig ist. So kam es 
schon häufiger vor, daß Frauen epi
leptische Anfälle bekamen. Es wurde 
einfach übersehen, daß bei epilepti
schen Anfällen akute Lebensgefahr 
besteht. Das auch noch! \vir rrauen 
sind ab 22 Uhr auf uns alleine ge
stellt. 

Ist man in den Vollzugslockerungen, 
d. h. Therapie- oder Urlauberstation, 
somit im Ausgang oder Urlaub, dann 
müssen wir in Gegenwart vor den 
Kammerbeamtinnen nackt "Kniebeu
gen" machen. Hat eine Frau ihre 
Menstruation, muß sie den "o.b." 
entfernen. Unsere Intimsphäre wird 
auch da aufs Gröbste angegriffen. 

Frauen im Drogenhaus haben grund
sätzlich laut Anstaltsleiter keinen 
Anspruch auf Entlassungsvorberei
tung, Ausführungen oder Urlaub. Wo
bei Wohnungs- und- Arbeitssuche sehr 
wichtig sind. So daß die Frauen nach 
ihrer Entlassung auf der Straße 
stehen. Das bedeutet für uns, daß 
der Rückfall "vorprogrammiert" wird. 
Die Sozialarbeiterin der Station 2 
hat gegenüber einer Inhaftierten die 
Äußerung gemacht, daß si.e gegen 
Drogen sei, was verständlich ist, sie 
darf deshalb aber in keinster Weise 
gegen die Frauen voreingenommen 
sein. Wir sind alle de• Meinung: 

rrau B. i.st mit einem so gravieren
den Vorurteil geprägt, daß si.e nicht 
in der Lage ist, die Interessen der 
Frauen zu vertreten!!! 

z. B.: 

l. Bei Beurteilungen unserer Stel
lungnahmen von 3Sern sowie 2/3-An
trägen. 

2. Berücksichtigung und Aufrechter
haltung sozialer Bindungen zu unse
ren Kindern und Angehörigen. 

3. Befürwortung dringender Telefon
gespräche. 

L. Aufhebung des Berührungsverbots 
mit unseren Kindern. 

Es wird uns seitens der Anstalt und 
Sozialarbeitern nicht ermöglicht, die 
Wurzel unserer Drogenproblematik zu 
erfassen. geschweige denn daran zu 
arbeiten!!! 

Bei S. (sie steht zehn Wochen vor 
der Entlassung) \\'Urde der Antrag auf 
Entlassungsvorbereitung abgelehnt mit 
der Begründung eines Vorfalles am 
15.2.92, an dem sie Drogen konsu
miert hat. Sie mußte sich anhören, 
sie wäre hochgradig drogensüchtig 
und bekommt deshalb keine Entlas
sungsvorbereitung. 

Unsere Frage: Haben Drogensuchtige 
kein Recht auf soziale Wiedereinglie
derung in unsere "sogenannte Ge.sell
schaft "??? 

Wir fordern: 

1. Abschaffung der getrennten Unter
bringung von BTMerinnen und Nicht
BTMerinnen. 

2. Abschaffung der Trennscheiben bei 
Besuchen. 

3. Abschaffung der Briefkontrollen. 

4. Abschaffung der akustischen Tele
fonüberwachung. 

5. Wiedereingliederung fUr alle 
Frauen, sprich Ausgänge und Urlaub. 

6. Beendigung des UK-Programms 
unter diesen menschenunwürdigen Um
ständen. 

7. Die Freigabe von sterilen Spritz
bestecken, um uns selbst und andere 
zu schützen. 

8. Abschaffung der männlichen Be
diensteten aus dem Frauenvollzug. 

9. Abschaffung von Disziplinarmaß
nahmen sowie Arrestzellen. 

10. Eine sofortige Veränderung und 
Verbesserung der medizinischen Ver
sorgung. 

11. Zusatzernährung fUr HIV-Positive 
sowie einen fähigen und kompetenten 
Internisten für HlV-erkankte Frauen. . 

12. Beendigung des Eingriffs in un
sere Intimsphät"e, wenn wir aus dem 
Ausgang/Urlaub zurückkommen. 

13. Sofortige Öffnung der sogenann
ten Problemzelle oder Zusammenschluß 
über Nacht. Auch auf andere Statio
nen, wenn die Frau unseres Vertrau
ens auf einer solchen liegt. Und 
nicht nur bei akuter Erkrankung, 
sondern auch dann, wenn eine Frau 
seelische Unterstützung seitens ihrer 
Freundin braucht. 

14. Fähige Sozialarbeiter. 

(Verfasserin ist der Redaktion be
kannt) . 
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Berliner Abgeordnetenhaus 
Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 2309 des Abgeordneten Albert Eckert 
(Bündnis 90/Grüne (AL)/UFV) vom 6.5.1992 über "man
gelnde medi.zinisc.he Versorgung. versäumte AIDS-Prophy
laxe Wld die Mißachtung der lntimspbäre im Frauenge
f"ängnis'': 

1. Wie rechtfertigt der Senat die von Gefangenen berich
tete ungeheuerliche Zumutung an drogenabhängige In
haftierte, im Fall von Menstruationsbeschwerden zum 
Nachweis der Menstruation die Monatsbinden vorzeigen 
zu müssen oder ander enfalls keine Schmerzmittel zu 
erhalten? 

2. Gedenkt die Justizsenatorin, die seit em1ger Zeit in 
der Frauenha ftanstalt beschäftigten Männer darauf hin
zuweisen, da ß sie beim Zellenaufschluß anklopfen soll
te n, oder hält sie den Schutz der Intimsphäre weib
licher Gefangener vor neugierigen Männerblicken für 
nicht erforderlich? 

3. Wie läßt es sich mit dem Resozialisierungsauftrag des 
Strafvollzugs vereinbaren, daß - wie drogenabhängige 
Ge fangene berichteten - Fotografien von Angehörigen, 
die dem Osterpaket beilagen, nicht ausgehändigt, son
dern zur Habe genorrunen wurden? 

4. Weshalb wird drogenabhängigen Frauen vor Vollzugs
l<:>ckerung ein menschenunwürdiges Urinkontroll-Pro
gramm verordnet, bei dem sie - wie mehrfach glaubhaft 
berichtet - regelmäßig splitternackt vor zwei Beamtin
nen urinieren und Kniebeugen machen müssen? 

5. Weshalb wurde Gefangenenberichten zufolge eine HIV
infizierte Ge fangene mit nicht rechtzeitig erkannter 
Toxoplasmose statt einer umgehenden Facharztvorstel
lung nur die Empfehlung von "Wechselduschen" gegeben 
und erst nach einem längeren Kr ankenhausaufenthalt 
die Entlassung im Gnadenweg angestrebt, die schließ
lich im Krankenwagen erfolgte? War der Justizverwal
tung das offenkundige Versagen der Mediziner im 
Frauengefängnis dann erst peinlich? 

6. Weshalb wird bei drogenabhängigen Gefangenen die ein
fachste Form der AIDS- Prophylaxe, nämlich die kosten
lose Vergabe von Einwegspritzen, fl.lr die sich alle 
Fachleute bis hin zum Gesundheitssenator einsetzen, 
no.ch immer nicht angewandt? 

Antwort des Senats vom 17.6.1992 (eingegangen beim Ab
geordnetenhaus am 25.6.1992): 

Zu 1. : Die von Gefangenen berichtete Verfahrensweise 
wurde nur in extremen EinzeUällen ausschließlich bei be
täubungsmittelabhängigen Frauen praktiziert, wenn eine 
Inha ftierte dreimal und öfter im Monat Menstruationsbe
schwerden behauptete und nicht bereit war, die ihr an
gerat ene Untersuchung beim Anstaltsgynäkologen in An
spruch zu nehmen. um eine ordnungsgemäße medizinische 
Versorgung sicherzustellen und zugleich einem Medikamen
teruni ßbrauch vorzubeugen. Es wird z. Zt. gepri.lft, wie 
dieses Ziel auf einem besseren Wege erreicht werden 
kann. 
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Zu 2.: Das Notwendige ist getan. In der Justizvollzugsan
stalt für Frauen Berlin ist es seit mehr als zehn Jahren 
üblich, daß Bedienstete vor Betreten eines Haftraumes an
klopfen . Diese normale Verhaltensweise hat mit dem Ein
satz männlicher Bediensteter des allgemeinen Vollzugsdien
stes im Stationsdienst in der Ausbildung ein besonderes 
Gewicht erhalten. So werden die männlichen Bediensteten 
im Rahmen der theoretischen Ausbildung an der Vollzugs
schule auf Viele Besonderheiten im Umgang mit weiblichen 
Inhaftierten und in dem Zusammenhang besonders auf die 
Verpflichtung zum Beachten der Intimsphäre der Gefange
nen hingewiesen. Datüber hinaus sind alle bisher im 
Frauenvollzug eingesetzten männlichen Bediensteten zu 
Beginn ihrer praktischen Ausbildung sowie in sonstigen 
Dienstbesprechungen auf ihre Verpflichtung zum Anklopfen 
vor Betreten der Hafträume hingewiesen worden. Das An
klopfen gehört somit zum selbstverständlichen Verhaltens
standard gerade auch der männlichen Bediensteten. 

Zu 3. : Der Empfang von Paketen mit Nahrungs- und Ge
nußmitteln - auch anläßtich des Osterfestes - ist im § 33 
StVollzG sowie den hierzu erlassenen Verwaltungsvorschrif
ten geregelt. Nach den Berliner Ausführungsvorschriften 
zu § 33 StVollzG dürfen dem Paket auch Rauchutensilien 
sowie gebräuchliche, fUr die tägliche Pflege bestimmte 
Artikel (mit Ausnahme von Spraydosen und alkoholhaltigen 
Mitteln), dem Weihnachtspaket dari.lber hinaus auch Kerzen 
beigegeben werden. Nähere Einzelheiten regelt eine an
staltsinteme HausverfUgung, die den Gefangenen sowie 
deren Angehörigen in Form eines entsprechenden Merk
blattes bekanntgegeben wird. Bei der Überpri.lfung der 
eingehenden Pakete werden deshalb alle Gegenstände, 
deren Empfang auf diesem Wege nicht gestattet ist - dazu 
gehören auch Fotografien -, entnommen und zur Habe der 
Gefangenen gegeben. Den Gefangenen wird gleichzeitig 
anheirngestellt, einen Antrag auf Herausgabe dieser Gegen
stände zu stellen, dem im Falle von Fotografien, sofern 
sie nicht mit Drogensubstanzen präpariert sind, regelmäßig 
stattgegeben wird. Diese Verfahrensweise entspricht der 
gesetzlichen Regelung des § 83 Abs. 1 Satz 1 und beein
trächtigt den Resozialisierungsauftrag nicht. 

Zu 4.: Das im Juli 1990 neu geregelte Harnkontrollpro
gramm ist eine Begleitmaßnahme der in der Justizvollzugs
anstalt für Frauen durchgeführten MotiVierungsarbeit mit 
drogenabhängigen Gefangenen. Danach werden Harnproben 
nur noch in besonderen Behandlungsbereichen des Voll
zuges mit Drogenabhängigen - auch des Jugendvollzuges -
und ansonsten nur in ganz besonderen Einzel- und Aus
nahmefällen abgenommen. Das Harnkontrollprogramm ist ein 
wichtiges Instrument zur Einschätzung der Vereinbarungs
fähigkeit von Gefangenen, die eine Suchtstruktur aufwei
sen, und von besonderer Bedeutung für die Beurteilung 
der Eignung der Gefangenen für die Gewährung von Voll
zugslockerungen und Hafturlaub. Letztendlich wird den 
zuständigen Bediensteten durch die Urinkontrollen ein 
adäquates Mittel an die Hand gegeben , um den Wahrheits
gehalt der von Gefangenen beteuerten Drogenabstinenz 
einzuschätzen. Die Teilnahme der Gefangenen an dem 
Harnkontrollprogramm erfolgt auf der Basis der Freiwillig
keit; wer sich dazu entschließt, ist jedoch an die Bedin
gungen gebunden, die im Interesse einer Aussagekr a f t des 
Programms gesetzt sind. 



Nach der alten Regelung, die bis Juli 1990 galt, erfolgte 
die Harnprobenabgabe im Drogenvollzugsbereich flächen
deckend ohne Sichtkontrolle. Der wesentlicile Mangel be
stand jedoch darin, daß, wie sich im Laufe der letzten 
Zeit immer deutlicher herausgestellt hatte, die Urinproben 
zum überwiegenden Teil von den Gefangenen verfälscht 
worden waren. Dies ergab sich aus glaubhaften Angaben 
von Gefangenen, Berichten des Anstaltsarztes, Feststellun
gen der Temperatur des abgegebenen Urins, der häufig zu 
heiß oder zu kalt war, und durch Analyseergebnisse, nach 
denen sich die als Urin eingesandte Flüssigkeit als Tee 
oder mit Wasser stark verdünnter Urin herausgestellt 
hatte. Ferner mußte immer häufiger festgestellt werden, 
daß Fremdurinproben abgegeben worden waren, so daß mit 
vertretbarem Aufwand die abgegebenen Urinproben nicht 
daraufhin überprüft werden konnten, von welcher Gefan
genen sie stammten. Daß von drogenabhängigen Gefange
nen unverdächtige Urinproben anderer Personen verwendet 
wurden, ergab sich aufgrund per Aussagen von Gefangenen 
sowie durch viele Funde von gelagertem Urin und zu 
dessen Aufnahme bestimmten Behältern, die zum Einführen 
in den Körper geeignet waren, ferner auch durch Beob
achtungen von Bediensteten, die bei weniger geschickten 
Gefangenen bemerkt hatten, wie diese, bei der Aufforde
rung, sich zur Urinabgabe fertig zu machen, den Versuch 
unternahmen, entsprechende Behälter einzuführen. 

Um solchen Fälschungen vorzubeugen, ergab sich die N'ot
wendigkeit, künftig die Urinabgabe unter Sichtkontrolle 
vorzunehmen. Nur so können unver!alschte Urinkontrollen 
gewonnen und deren Auswertung zur Grundlage wichtiger 
Vollzugsentscheidungen gemacht werden. lm übrigen läßt 
sich durch diese volle Sichtkontrolle gerade vermeiden, 
daß die Gefangenen vorher Kniebeugen machen müssen, um 
Manipulationen durch eingeführte Behälter mit Fremdurin 
vorzubeugen. 

Auch außerhalb des Strafvollzuges stellt das Instrument 
der Harnkontrollen eine unverzichtbare Grundlage der Be
handlungsarbeit dar. Positive Harnprobenergebnisse unter
brechen das System von Betrug und Selbsttäuschung, das 
die Süchtige aufbaut, und machen es ihr überhaupt erst 
möglich, die Sucht einzugestehen. Erst auf dieser Basis ist 
eine therapeutische Auseinandersetzung möglich. Da nur 
die Ergebnisse unverfälschter Harnproben obje.l<tive Fest
stellungen über den Umgang der Süchtigen mit der Droge 
zulassen, führen auch Therapieeinrichtungen und Bera
tungsstellen außerhalb des Vollzuges Urinabgaben bei 
voller Sichtkontrolle durch. 

Obwohl der Senat nicht verkennt, daß durch die Urinab
gaben bei voller Sichtkontrolle das Schamgefühl der be
troffenen Inhaftierten sowie auch das der hierfür ein
gesetzten Bediensteten tangiert wird, hält er aus vor
genannten Gründen das Harnkontrollprogramm für die Be
handlung drogenabhängiger Frauen für unerläßlich und 
auch mit der Menschenwürde vereinbar, da die Teilnahme 
der behandlungsmotivierten drogenabhängigen Frauen nur 
auf freiwilliger Basis geschieht und sie deshalb nicht zum 
Objekt staatlichen Handeins gemacht werden. 

Zu 5.: Der Fragestellung liegt ganz offensichtlich der Fall 
einer HlV-infizierten drogenabhängigen Strafgefangenen 
zugrunde, die in der Justizvollzugsanstalt für Frauen 
Berlin seit dem 5. April 1989 eine Freiheitsstrafe von 
sechs Jahren und einem Monat wegen Raubes mit Todes
folge zu verbüßen hatte und nach ihrer am 2. März 1992 
im Gnadenwege erfolgten Entlassung am 7. April 1992 im 
RVK verstarb. 

Den in der Frage unterstellten Vorwurf der mangelnden 
medizinischen Versorgung der verstorbenen Frau während 
ihrer Inhaftierung in der Justizvollzugsanstalt für Frauen 
Berlin weist der Senat aus folgenden Gründen als unzu
treffend zurück: 

Die Gefangene war dem dortigen Anstaltsarzt aufgrund 
einer früheren Inhaftierung seit 1986 als Hl V-positiv be-

kannt. Seit ihrer erneuten Inhaftierung am 30. Dezember 
1990 nach einer fehlgeschlagenen Vollzugslockerung am 
11. November 1990 erfolgten neben einer Vielzahl von 
Vorstellungen beim zuständigen Anstaltsarzt bis zu ihrer 
Entlassung am 2. März 1992 insgesamt 22 Untersuchungen 
bzw. Facharztvorstellungen, die im Zusammenhang mit der 
HIV- lnfektion standen. Daneben wurde die Inhaftierte seit 
Januar 1991 15mal - zuletzt am 23. Februar 1992 - vom 
Leitenden Arzt der l. Inneren Abteilung des Krankenhau
ses der Berliner Vollzugsanstalten (KBVA), der Experte auf 
dem Gebiet der HIV-Erkrankungen ist, begleitend unter
sucht, wobei auch Blutentnahmen vorgenonunen wurden. 
Außerdem befand sie sich vom 2. Januar 1991 bis zum 12. 
April 1991 in stationärer Behandlung im KBVA. Ferner 
wurde sie im RVK vom 1. August 1991 bis zu ihrer Ent
weichung am 15. Oktober 1991 wegen einer lebensbedroh
lichen opportunistischen Infektion (cerebrale Toxoplasmose) 
durch die sie in das AIDS-Vollstadium gelangt ist, behan
delt. Am 18. Oktober 1991 wurde sie erneut aufgegriffen 
und sogleich bis zum 28. Oktober 1991 im KBVA unter
gebracht. Da sich ihr Gesundheitszustand aufgrund eines 
am 2. März 1992 erlittenen Schwächeanfalls mit Lähmungs
erscheinungen verschlechterte, wurde sie erneut in das 
RVK verlegt. Ihrer am gleichen Tag erfolgten Entlassung 
im Wege der Gnade hatte der Gnadenausschuß bereits in 
seiner Sitzung vom 5. Februar 1992 zugestimmt. Als Ent
lassungszeitpunkt war in Absprache mit der zuständigen 
Gruppenleiterin und im Einvernehmen mit der Gefangenen 
der 2. März vorgesehen, da für sie von diesem Tage an 
außerhalb der Anstalt gesicherte Wohnverhältnisse bestan
den haben. 

Im übrigen enthält weder das schriftliche Gnadengesuch 
vom 2. September 1991, das die Inhaftierte während ihres 
Aufenthalts im RVK gestellt hatte noch das ihr Gesuch 
unterstützende Schreiben des Leitenden Arztes der I. 
Inneren Abteilung des KBVA vom selben Tage einen Hin
weis darauf, daß die seinerzeit behandelte Toxoplasmose 
nicht rechtzeitig erkannt und behandelt worden sei, so 
daß - wie bereits oben ausgeführt - der Vorwurf man
gelnder medizinischer Versorgung der schließlich am 7. 
April 1992 im RVK verstorbenen Frau nicht gerechtfertigt 
ist. 

Zu 6.: Der Senat bittet um Verständnis dafür, daß aus 
nachfolgenden Gründen derzeit eine abschließende Beant
wortung der Frage nicht möglich ist: 

Die für die AIDS-Prophylaxe wichtige Frage der Vergabe 
von Einwegspritzen an drogenabhängige Gefangene ist 
auch Gegenstand des dem Abgeordnetenhaus von Berlin zur 
Beschlußfassung vorliegenden Antrags der Fraktion Bünd
nis 90/Grüne {AL)/UFV vom !.. März 1992. Zu diesem An
trag, der zwischenzeitlich an den Rechtsausschuß (feder
führend), den Ausschuß für Gesundheit und den Hauptaus
schuß zur Beratung überwiesen wurde, erarbeitet der 
Senat unter Federführung der Senatsverwaltung für Justiz 
eine ausfUhrliehe Stellungnahme. Da die hierfür noch er
forderliche Abstimmung mit den beteiligten Senatsverwal
tungen, insbesondere der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
noch gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, sieht sich der 
Senat zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die Frage 
der Spritzenvergabe in den Berliner Justizvollzugsan
stalten, die sowohl in rechtlicher wie auch in tatsäch
licher Hinsicht nicht unumstritten ist, abschließend zu 
beantworten. Der Senat bittet im übrigen um Verständnis, 
wenn er bei Konkurrenz zwischen der Stellungnahme zu 
Anträgen aus dem Abgeordnetenhaus und der Beantwortung 
von Kleinen Anfragen der Behandlung der Anträge den 
Vorrang einräumt. Er bittet daher, das in der Frage an
gesprochene Problem in die Beratungen der Ausschüsse des 
Abgeordnetenhauses zu dem o. a. Antrag einzubeziehen. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin für Justiz 
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StGB § 64 Abs. 2 (Nachträgliche Aufuebung der Unterbrin
gungsanordnung) 

rtir Falle der Unterbringungsanordnung vor dem 1.5.1986 
ist eine nachträgliche Aufhebung der Unterbringungsan
ordnung analog § 64 Abs.. 2 StGB zulässig. wenn die 
Nichterreichbarkeit des mit der Unterbringung verfolgten 
Besserungszwecks feststeht. 

LG Hagen. Beschl. v. 21..1.1991 - 61 StVK 8/91 

Aus den Gründen: 

Der Verurteilte ist durch das vorbezeichnete Urteil des LG 
vom 29.7.1981 wegen Erwerbs, Einfuhr und Abgabe von 
Btm zu einer Freiheitsstrafe von I. ]. verurteilt worden. 
Es wurde zudem die Unterbringung des Verurteilten in 
einer Entziehungsanstalt angeordnet. 

Der Verurteilte hat mit Schreiben seines Verteidigers vom 
2.1.1991 beantragt, die Anordnung der Unterbringung nach 
§§ 6L ff. StGB analog § 64 Abs. 2 StPO für erledigt zu 
erkl3.ren. 

11. Der Antrag des Verurteilten ist begründet. Die Auihe
bun$ der Anordnung einer Unterbringung in einer Ent
ziehungsanstalt im Vollstreckungsverfahren bei fehlender 
Erfolgsaussicht der Unterbringung aus Gründen, die in der 
Person des Verurteilten liegen, ist im Gesetz für den vor
liegenden Fall nicht ausdrücklich geregelt. Zwar sieht 
§ 67 d V StGB eine solche Möglichkeit vor. Diese Bestim
mung findet Jedoch gem. § 316 Abs. 1 EGStGB keine 
Anwendung auf Unterbringungen, die vor dem 1.5.1986 
angeordnet worden sind. Hier ist die Anordnung bereits 
mit Urteil vom 29.7.1981 erfolgt. 

Insoweit ist umstritten, ob eine nachträgliche Aufuebung 
der Unterbringungsanordnung analog § 61. Abs. 2 StGB 
möglich ist. Nach dieser Vorschrift hat das erkennende 
Gericht die Anordnung zu unterlassen, wenn eine Ent
ziehungskur von vornherein aussichtslos erscheint. Gegen 
eine analoge Am."endung wurde vorgebracht, daß 
ansonsten die Gefahr bestünde, daß ein Untergebrachter 
durch Verweigerung der Mitwirkung um die Fortsetzung der 
Unterbringung und die im Fall einer bedingten Entlassung 
eintretende Führungsaufsicht herumkomme. Weiterhin 
bestünde die Gefahr, daß Entziehungsanstalten versuchen 
könnten, die für sie lästigen Untergebrachten loszuwerden 
(so OLG Hamm Nj\o/ 1987 23L8; OLG München NJW 1987 
552) . Die Gegenauffassung weist darauf hin, daß Zweck 
der Unterbringung die Besserung, nicht die Sicherungs
verwahrung sei, was sich u. a . aus § 61. Abs. 2 StGB 
ergäbe. Die Gefahr, daß der Untergebrachte versuche, 
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sich der Unterbringung zu entziehen, sei gering, da regel
mäßig die Unterbringung als angenehmer empfunden werde 
als der Strafvollzug. Der Führungsaufsicht entginge der
jenige, der von Anfang an therapieunwillig sei. Schließ
lich sei bei der Anwendung des Gesetzes zunächst davon 
auszugehen. daß die Ärzte der Entziehungsanstalt sich bei 
Erstellung ihrer Gutachten nicht von sachfremden Erwä
gungen leiten ließen (so OLG DUsseldorf, N]\'1 1980, 
13L.5 f. ) . 

Die Kammer hält die analoge Anwendung des § 6!. Abs. 2 
StGB für zulässig. Steht die Nichterreichbarkeit des mit 
der Unterbringung verfolgten Besserungszwecks fest, ist 
der die Maßnahme rechtfertigende Grund entfallen. Die 
von den Vertretern der eine analoge Anwendung ableh
nende Auffassung aufgezeichneten Gefahren sind dagegen 
zu vernachlässigen. Letztlich entspricht dieses auch dem 
in § 67 d V StGB zum Ausdruck gekommenen \villen des 
Gesetzgebers, der hier den Maßnahmezweck in den Vorder
grund gestellt und bei fehlender Erfolgsaussicht ausdrUck
lieh die Aufhebung der Unterbringungsanordnung ermög
licht hat. Daß er für "Alt fälle" eine andere Regelung 
gewollt hätte, läßt sich nicht aus § 316 EGStGB ableiten. 
Diese Beschränkung der Anwendung des § 67 d V StGB 
findet ihre Erklärung darin, daß die mit der Neuregelung 
verbundene Nichtanrechnung des Vollzuges der ~1aßregel 
auf den der Strafe (§ 67 IV S. 2 StGB) für "Altfälle" 
erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet 
wäre. 

Das Westfälische Zentrum für Forensische Psychiatrie hat 
in seiner Stellungnahme eindrucksvoll dargelegt, daß die 
weitere Unterbringung keinen Erfolg verspreche, da dem 
Verurteilten die Bereitschaft fehlt, an seiner Eingliede
rung mitzuarbeiten und sozial allgemein anerkannte 
Normen auch für sich anzuerkennen. 

Mitgeteilt von RA Gerh<:ird Henss, MUnster-Kinderhaus. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 11. Jahrgang, Heft 12, 
Seite 568, Dezember 1991 

§ 91 jo::;, Nr, 6 VV]ug (Vollzugslockerungen bei Jugend
strafe) 

Auf die - umstrittene - Fcage, ob bei der Entscheidung 
über Vollzugslockerungen bei einem zu Jugendstrafe ver
urteilten Täter auch die Strafzwecke der Sühne und des 
gerechten Schuldausgleichs zu berücksichtigen sind, kommt 
es nur dann an. wenn die Prognose für den Gefangenen 
sonst uneingeschränkt günstig ist und durch die Vollzugs
lockerung die Erreichung des Vollzugsziels gefördert 
werden kann. Diese Bewertung der Persönlichkeit des Ge
fangenen läßt sich aber nicht loslösen von seinem frtlhe
ren Verhalten. insbesondere der von ihm begangenen 
schweren Straftat, wenngleich der Entwicklung im Straf
vollzug bei Jugendlichen bzw. heranwachsenden Straf
tätern besondere Bedeutung zukommt. 

OLG Stuttgart. Beschluß vom 21.3.1991 - L \tJs 50/91 -

Entnommen aus Zeitschrüt für Strafvollzug und Straffälli
genhilfe, ~1. Jahrgang, Heft 2, Seite 139, April 1992 



§§ 42 Abs. 1, 115 Abs. 5 StVollzG (Anrechnung von 
Arbeitsfehlzeiten) 

1. Nach einhelliger Auffa.sswtg handelt es sich bei der 
Abwägung darüber, in welchem Umfang Arbeitsfehlzeiten 
über die in § 42 Abs. 1 Satz 2 StVollzG und die durch 
Nr. 2 b der W zu § 42 StVollzG festgesetzten Fristen 
von sechs bzw. drei Wochen hinaus auf die Jahres
arbeitsperiode des § 42 Abs. 1 StVollzG anzurechnen 
sind, um eine Ermessensentscheidung des Anstalts
leiters, die nur im Rahmen des § 115 Abs. 5 StVollzG 
gerichtlich nachgeprüft werden kann. Dies gilt unab
hängig von der in der Rechtsprechung unterschiedlich 
beantworteten Frage, ob die Jahresfrist durch längere, 
nicht mehr zurechenbare Fehlzeiten nur gehemmt oder 
unterbrochen wird. 

2. Die Überprüfung der Ermessensausübung hat sich in 
jedem Fall auf die Ermittlung und Feststellung des 
Sachverhalts zu erstrecken, auf dem die Entscheidung 
des Anstaltsleiters beruht. 

3. Hat die Strafvollstreckungskammer entscheidungserheb
liche Umstände nicht aufgeklärt, ist der angefochtene 
Beschluß unter Zurückweisung der Sache aufzuheben. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 31. Dez. 
1991 - 2 Vollz (Ws) 38/91 -

Aus den Grlinden: 

Der Gefangene verbüßt seit dem 22. März 1989 eine 
lebenslange Freiheitsstrafe. Seit dem 12. Oktober 1989 
wird die Strafe in der Justizvollzugsanstalt D. voll
streckt. Am 3. Juni 1991 beantragte er, ihn für die Zeit 
vom 15. November 1989 b is 14. November 1990 nach § 42 
StVollzG von der Arbeitspflicht freizustellen. Diesen An
trag hat der Leiter der Arbeitsverwaltung in Vertretung 
des Anstaltsleiters am 10. Juni 1991 abschlägig beschie
den, weil der Betroffene an 53,83 Tagen aus von ihm 
(dem Gefangenen) nicht zu vertretenden Gründen nicht 
gearbeitet habe. Selbst nach Anrechnung der in der W 
Nr. 2 b zu § L2 StVollzG bestimmten Frist von drei 
\'lochen (= 15 Arbeitstage ) verbleibe noch eine Arbeits
fehlzeit von 38,83 Tagen. Durch eine derartig hohe 
Anzahl von Fehltagen werde der in § t.2 Abs. 1 StVollzG 
als Voraussetzung für die Entstehung des Freistellungs
anspruchs festgelegte Arbeitszeitraum von einem Jahr 
unterbrochen mit der Folge, daß der Anspruch für den 
genannten Zeitraum verwirkt sei und in der anschließen
den Jahresperiode neu erworben werden müsse. Bei dieser 
Entscheidung hat der Leiter der Arbeitsverwaltung sich 
auf einen Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 31 . 
Januar 1989 (abgedruckt in NStZ 89, 445) gestützt, 
wonach bei längeren, nicht mehr anrechenbaren Fehlzei
ten. bei denen auch bei einer großzügigen Betrachtungs
weise nicht mehr ernstlich davon gesprochen werden kann, 
der Gefangene habe ein Jahr lang gearbeitet, der Lauf 
des Jahres nicht (lediglich) gehemmt, sondern unter
brochen wird. 

Gegen diese Entscheidung des Anstaltsleiters hat der 
Betroffene Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 
109 StVollzG gestellt. Durch Beschluß vom 4. November 
1991 hat die Strafvollstreckungskammer die Verfügung des 
Anstaltsleiters vom 10 . Juni 1991 aufgehoben und diesen 
verpflichtet, den Betr-offenen unter Beachtung ihrer im 
Beschluß dargelegten Rechtsauffassung erneut zu beschei
den. ln den Beschlußgründen hat sie ihre ~echtsauffas
sung dargelegt, eine nicht mehr anrechenbare Fehlzeit 
von 38,83 Arbeitstagen bewege sich noch in einem 
Rahmen, in dem auch nach der vom Anstaltsleiter heran
gezogenen Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm 
lediglich eine Hemmung, nicht aber eine Unter brechung des 
Jahreszeitraums im Sinne des § 1.2 Abs. 1 StVollzG anzu
nehmen sei. Ein Arbeitsausfall von insgesamt ca. 1 3/L 
Monaten sei auf das Arbeitsjahr gerechnet relativ gering, 
so daß noch nicht von einer "Loslösung der vom Gesetz 

vorgenommenen Periodisierung" gesprochen werden könne. 
Abgesehen davon stehe die vorbezeichnete Entscheidung 
des Oberlandesgerichts Hamm auch in Widerspruch zu der 
(in NStZ 88, 1L9 abgedruckten) Entscheidung des oc;H vom 
2& . November 1987, wonach die Nichtanrechenbarkeit von 
unverschuldeten Arbeitsfehlzeiten nicht zur Unter
brechung, sondern nur der Hemmung des Jahresablaufs und 
damit zur Möglichkeit des Anspruchserwerbs durch Nach
arbeit führe . 

Gegen diesen Beschluß hat die Justizvollzugsanstalt frist
und formgerecht Rechtsbeschwerde eingelegt, mit der sie 
ihre auf die vorgenannte Entscheidung des Oberlandes
gerichts Hamm gestützte gegenteilige Rechtsauffassung auf
rechterhält und die Aufhebung des angefochtenen 
Beschlusses erstrebt. 

Die Rechtsbeschw~erde der Justizvollzugsanstalt wird zur 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen. 
Ohne Entscheidung des Senats ist zu befürchten, daß es 
bei künftigen Entscheidungen über den Anspruch des 
Gefangenen auf Freistellung von der Arbeitspflicht hin
sichtlich der Anrechnung nicht krankheitsbedingter, 
unverschuldeter Arbeitsfehlzeiten zu weiteren Fehlent
scheidungen der Strafvollstreckungskammer und infolge
dessen zu einer uneinheitlichen Rechtsprechung kommt. 

Der Rechtsbeschwerde kann ein - zumindest vorläufiger -
Erfolg nicht versagt werden. 

ETI.IAS P05ITIVE:'S 
.MUSS DOCH AN IHREM. 1"\ANN 
GEV~SEN ~EIN, ALS SIE 11/N 
GEI-lElRATET HABEN ? 

Die angefochtene Entscheidung leidet an einem Fehler in 
einer grundsätzlichen Frage, der zu ihrer Aufhebung und 
zur Zurückverweisung der Sache an die Strafvollstrek
kungskammer zu neuer Entscheidung zwingt. Die Strafvoll
streckungskammer hat bei ihrer Entscheidung nicht hin
reichend berücksichtigt, daß es sich bei der Abwägung 
darüber, in welchem Umfang Arbeitsfehlzeiten über die in 
§ 1.2 Abs. 1 Satz 2 StVollzG und durch Nr. 2 b der VV zu 
§ 1.2 StVollzG festgesetzten Fristen von sechs bzw. drei 
\Yochen hinaus auf die Jahresarbeitsperiode des § L2 Abs. 
1 StVollzG anzurechnen sind, um eine Ermessensentschei
dung des Anstaltsleiters handelt, die nur im Rahmen des § 
115 Abs. 5 StVollzG der gerichtlichen Nachprüfung unter
liegt. Das ist - unabhängig von der in der Rechtsprechung 
unterschiedlich beantworteten (sekundären) Frage, ob die 
Jahresfrist durch längere, nicht mehr anrechenbare Fehl
zeiten nur gehemmt oder unterbrochen wird - einhellige 
Rechtsauffassung (vgl. 'OOH NStZ 88, 149; OLG Hamm NStZ 
89, 1.&5; OLG Karlsruhe NStZ 81, 1.55; OLG Stuttgart NStZ 
87. L79; Calliess/Müller-Dietz, StVollzG. 3. Auflage, § 1.2, 
Rdn. t. m. w. N.). Demnach hätte die Strafvollstreckungs
kammer die Entscheidung des Anstaltsleiters nur daraufhin 
überprüfen dürfen, ob dieser durch die Ablehnung der 
Anrechnung der 38,83 Fehltage auf den Jahreszeitraum 
des § 42 Abs. 1 StVollzG die Grenzen des ihm eingeräum
ten Ermessens überschritten oder von dem Ennessen in 
einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden 
Weise Gebrauch gemacht hat ( § 115 Abs. 5 StVollzG). 
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Dagegen durfte sie ihr Ermessen mcht an die Stelle des
jenigen des Anstaltsleiters setzen vgl. OLG Zweibrücken 
ZfStr-Vo SH 77. 1; OLG Koblenz, ZfStr-Vo SH T . 17 J. Ihr-e 
Oberprüfung der- Ennessensausübung hätte sich aber- auf 
die Ennittlung und Feststellung des Sachverhalts 
erstr-ecken müssen, auf dem die Entscheidung des 
Anstaltsleiter-s beruhte ( vgl. BVerfGE 21, 191, 195; OLG 
Koblenz, ZfStr-Vo 80, 186; Calliess/MUller--Oietz, a . a . 0 ., 
§ 115. Rdn. 16 m. w. N. ). Insoweit wä.re es ihre Pflicht 
gewesen. Feststellungen darüber zu tr-effen, ob die vom 
Letter der . .l,rbeitsverwaltung angegebene Anzahl von 53.83 
Fehllagen zutrifft (was der Betroffene bezweifelt \, wo
durch die fehltage im einzelnen entstanden sind (Besuchs
empfang, zeitweilige Verschubung in eme andere JVA, 
Vollstr-eckung von Disziplinar-arrest usw.), wie sich die 
Fehlzeiten auf das Jahr- verteilen und in welchen Zeiträu
men der Gefangene ohne Unterbrechung gear-beitet hat 
(vgl. hierzu auch OLG Stuttgar-t NStZ 87, L79). Es liegt 
auf der Hand, daß d1ese Feststellungen für die Beur-tei
lung der Sachgerechtigkeit der Ennessensausübung des 
Anstaltsleiters von Bedeutung sind. So könnte beispiels
weise der Umstand, daß bei jeweils nur kur-zen und Uber 
das ganze Jahr verteilten Fehlzeiten der Erholungswert 
der Arbeitsfreizeit fUr den Gefangenen wesentlich 
geringer als bei längeren, vorhersehbaren Arbeitspausen 
ist (so auch Pfister in NStZ 88, 117), eine über die drei
woehige Frist hinausgehende weitgehende Anrechnung der 
Fehlzeiten sach- und ermessensgerecht erscheinen lassen. 
Da die Strafvollstreckungskammer diese mithin entschei
dungserheblichen Umstande jedoch nicht aufgeklärt hat, 
ist dem Senat die Prüfung verwehrt, ob ihre Entscheidung 
sachgerecht ist. Oie Aufhebung des angefochtenen Be
schlusses und die Zurückverweisung an die Strafvollstrek
kungskammer zur Nachholuns der erforderlichen Feststel
lungen und zu neuer Entscheidung war daher nicht zu 
umgehen. 

Der Senat neigt allerdings - vorbehaltlich des Ergebnisses 
der durchzuführenden Ermittlungen - der im angefochte
nen Beschluß vertretenen Auffassung der Strafvollstrek
kungskammer zu, daß bei einer FehlzeH von 38,83 Ar
beitstagen die zeitliche Obergrenze der Anrechenbarkeit 
nach § L2 Abs. 1 StVollzG noch nicht überschritten ist. 

Die Entscheidung über die Festsetzung des Geschäftswerts 
beruht auf §§ 13, L8 a GKG. 

Entnommen aus Zeitschrüt für Strafvollzug und Straffäl
Ugenhilfe, · 41. Jahrgang, Heft 3, Seite 197, Juni 1992 

§§ 47, 51 Abs. 2 Satz 1, 93, 115 Abs. 2 StVollzG (Inan
spruchnahme des llberbrückungsgeldes, Verfügung über das 
Hausgeldkonto, Anfechtungsklage, Folgenbeseitigung) 

1. Die Auszahlung eines Teils des Oberbrückungsgeldes an 
den Gefangenen zum Erwerb eines Fernsehgerätes läuft 
auf eine vorzeitige und damit gesetzeswidrige Erfüllung 
des Anspruchs des Gefangenen gegen die Justizvoll
zugsanstalt hinaus, der gnmd.sätzlich erst bei Entla.s
sung in die Freiheit fällig wird. 

2. Eine Rechtsgrundlage für die von der Anstalt beab
sichtigte und bereits teilweise vorgenommene monat
liche Umbuchung eines Teilbetrages des Hausgeldes auf 
das Überbrückungsgeldkonto besteht nicht. Oie Be
schränkung oder der Entzug der Verfügung über das 
Hausgeld ( § 4 7 StVollzG) darf lediglich ausnahmsweise 
im Rahmen einer zulässigen Disziplinarmaßnahme gem. § 
103 Abs. 1 Nr. 2 StVollzG erfolgen. Das Hausgeldkonto 
des Strafgefangenen bei der Vollzugsanstalt unterliegt 
- da das Hausgeld zum notwendigen Unterhalt i.. S. von 
§ 850 d Abs. 1 Satz 2 ZPO gehört - gnmd.sätzlich 
weder der Pfändung noch der Aufrechnung gemäß § 
394 OCiB. Dies gilt auch im Hinblick auf öffentlich
rechtliche Forderungen, die allein im Rahmen und nach 
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Maßgabe des § 93 Abs. 1 und 2 StVoll.zG gegen den 
Hausgeldanspruch aufgerechnet werden können. Andere 
Ansprüche wie z. 8. solche auf Herausgabe von unge
rechtfertigten Bereicherungen sind nicht Gegenstand 
der Regelung des § 93 StVoll.z.G. 

3. Begehrt der Antragsteller die Aufhebung der VerfUgung 
des Anstaltsleiters, monatlich vom Hausgeldkonto des 
Gefangenen Raten auf das Uberbrückungsgeldkonto 
umzubuchen und - soweit in der Vergangenheit auf
grund dieser Verfügung eine Umbuchung vom Hausgeld
aue das Überbrückungsgeldkonto vorgenorrmen wurde -
eine RückUberweiswlg auf sein Hausgeldkonto, so ist 
gern. § 115 Abs. 2 StVollzG die Anfechtungsklage ver
bunden mit einem Antrag auf Folgenbeseitigung 
gegeben. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle vom 2. Januar 1991 
- 1 Ws 278/ 90 (StrVollz) -

Entnommen aus Zeitschrift rür Strafvollzug und Stra.ffäl
ligenhilfe, Ll. Jahrgang, Heft t., Seile 261, August 1992 

§ 69 Abs. 2 StVollzG (Einzelfemsehempfang im Falle einer 
Verlegung) 

1. An das Vorliegen eines Ausnahmefalles im Sinne des § 
69 Abs. 2 StVollzG sind strenge Anforderungen zu 
stellen. Oie fUr die Annahme eines Ausnahmefalles not
wendigen VoraussetzUngen können entweder in den be
sonderen Verhältnissen einer Vollzugsanstalt oder in 
besonderen Umständen der Person eines Gefangenen 
begründet sein (OLG Koblenz NStZ 1988, 196). 

2. Dementsprechend karm die Feststellung des Vorllegens 
eines Ausnahmefalles immer nur- iür die konkrete 
Justizvollzugsanstalt gelten, fUr die sie einmal getrof
fen worden ist. Nur insoweit besteht für den Gefange
nen ein Vertrauensschutz, der es gebietet, die Rück
nahme dieser Edäubnis von besonderen Voraussetzungen 
abhängig zu machen. 

3. Regelungen oder Verwaltungsgewohnheiten eines Bundes
landes begründen für einen Gefangenen im Falle einer 
Verlegung in die Anstalt eines anderen Bundeslandes 
keinen Vertrauenstatbestand. Dies gilt auch im Hinblick 
auf Entscheidungen in anderen Anstalten desselben 
Bundeslandes. 

Beschluß des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken 
vom 29. April 1991 - 1 Vollz (Ws) 1/91 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffäl
ligenhilfe, t.l. Jahrgang, Heft L, Seite 261, August 1992 

§§ 310 StPO, 122 StVollzG (Unterbrechung der Unter
suchungshaft) 

1. Die Entscheidung des Haftrtchters, die Untersuchungs
haft nicht zur Vollstreckung von Strafhaft zu unter
brechen, kann vom Gefangenen mit der Beschwerde und 
der weiteren Beschwerde angefochten werden. 

2. Das aus § 28 Abs. 1 Satz 2 StVollzG abzuleitende 
Gebot, die Strafe möglichst in Unterbrechung der 
Untersuchungshaft zu vollstrecken, hat erhebliches Ge
wicht. jedoch ist die Unterbrechung abzulehnen, wenn 
der besonders starlcen Verdunkelungsgefahr im Straf
vollzug auch nicht durch beschränkende Maßnahmen 
ausreichend begegnet werden kann. 

Beschluß des Hanseatischen Oberlandesgenchts Harnburg 
vom 12. Dez. 1991 - 1 \'ls 37/91 -

Entnommen aus Zeitschrift fUr Strafvollzug und Straffäl
ligenhille, L.l. Jahrgang, Heft 3, Seite 200, Juni 1992 



§ 13 StVollzG (Gewährung von Urlaub "im Vor griff auf das 
nächste Urlaubsjahr". Berechnung des Urlaubsjahres) 

1. Urlaub "im Voygri.ff" ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
Hat ein Strafgefangener dennoch solchen Urlaub erhal
ten. so kann der Fehler nicht durch "Anredunmg" auf 
das nächstjährige Urlaubskontingent sozusagen wieder 
ausgeglichen werden. weil es flir eine solche Maßnahme 
keine gesetzliche Grundlage gibt. 

2. Die durch bundeseinheitliche Verwaltungsvorschrift mit 
Wirkung vom 1.1.1989 vorgenommene Umstellung der 
Berechnung des Urlaubsjahres auf das Vollstrecklmgs
jahr ist unbedenklich. 

3. Die Vollzugsbehörde muß beachten, daß die als rechts
widrig ausscheidende "Anrechnung" der in einem Ur
laubsjahr fehlerhaft gewährten Urlaubstage nicht auf 
dem Wege über die Ausübung des Ermessens bei der 
Entscheidung über die Gewährung von Urlaub im 
nächsten Urlaubsjahr doch noch herbeigeführt wird. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle vom 28. Februar 
1991 - l Ws l2/91 (StrVollz) -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffäl
ligenhille. l l . Jahrgang, He ft 4, Seite 264 , August 1992 

Art. 19 Abs. 4 o:;, §§ 3 Abs. 1, 22 Abs. 1 StVollzG 
(Anfechtbar keit vollzugsbehördlicher Kostenentscheidun
gen, Pflichten der ]VA in bezug auf die Gesta1tung des 
Einkaufs) 

1. Kostenentscheidungen einer Vollzugsbehörde sind grund
sätzlich im gerichtlichen Verfahren nach dem Strafvoll
zugsgesetz selbständig anfechtbar. 

2. § 22 Abs. 1 StVollzG gewährt dem Gefangenen nur das 
Recht, eine Gelegenheit zum Einkauf angeboten zu 
e rhalten. Er hat jedoch kein subjektives Recht auf eine 
bestimmte Ausgestaltung des Einkaufs. Er kann deshalb 
auch nicht unmittelbar auf die Preisgestaltung (von 
Kantinenpreisen) einwirken. 

3. Kommt die Anstalt ihrer Pflicht nach § 22 StVollzG 
dadurch nach. daß sie den Einkauf durch einen selb
ständigen Kaufmann vermittelt. so gehört es zu den sie 
treffenden Obliegenheiten aus § 3 Abs. 1 StVollzG, 
durch gelegentliches Einholen von Preisvergleichen 
konkurrierender Unternehmen außerhalb der Anstalt zu 
überwachen, ob der Anstaltskaufmann seine Waren zu 
marktgerechten Preisen anbietet. 

Beschluß des Landgerichts Harnburg vom L. Juni 1991 -
613 Vollz 135/90 -

Entnommen aus Zeitschrift !lir Strafvollzug und Straffäl
ligenhille, L.l. Jahrgang, He ft 4, Seite 258, August 1992 

§§ 11 Abs. 2, 13, 115 Abs. 5 StVollzG, VV zu § 11 und 13 
StVollzG (Prognoseentscheidung, Stellungnahme der Aus
länderbehörde, Gesamteinstellung des Antragstellers) 

1. Es ist rechtsfehlerl\aft , wenn sich die Vollzugsbehörde 
zur Begründung der Nichtgewährung von Vollzugslocke
rungen auf die St ellungnahme der Ausländerbehörde 
beruft. Die gemäß § 11 Abs. 2 StVollzG zu stellende 
Prognose obliegt der ]ustizvollzugsanstalt; diese kann 
die Ausländerbehörde nur zur Ermittlung von Tatsachen 
zur Vorbereitung der Prognose heranziehen. Die in den 
Verwaltungsvorschriften zu §§ 11 und 13 StVollzG ent
haltene Ausnahmereg elung darf nicht zu einem im 
Gesetz nicht vorgesehe nen Versagungsgrund umge'Waß
delt werden. ln ihrer Prognoseentscheidung ist die 
Vollzugsbehörde nicht an die Auffassungen und Ent
scheidungen der Ausländerbehörde gebunden. Anders 
läge es bei gleichzeitige r Anordnung von Abschiebungs
haft. 

2. 1n die Prognoseerwägungen der Vollzugsbehörde muß 
die Gesamteinstellung des Antragstellers zu seinen 
Straftaten einfließen. Insbesondere ist zu prüfen. ob 
der Antragsteller. wenn sein vollzugliebes Verhalten 
insgesamt nicht zu beanstanden ist, nur ein Zweckver
halten an den Tag legt und er ernsthaft gewillt ist, 
sein Verhalten in Zukunft zu ändern und ein bürger
liches Leben zu führen. 

Beschluß des OberlandesRerichts Celle vom 30. Mai 1990 -
l \vs 117/90 (StrVollz) -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffäl.
ligenhille. Ll. Jahrgang, Heft 1., Seite 261, August 1992 

§§ 19. 83, 88 StVollzG (Erlaubnis zum Besitz einer Back
haube) 

1. Eine Backhaube kann ein ge fährlicher Gegenstand sein. 
dessen Vorenthaltung nach § 88 Abs. 2 Nr. 1 StVollzG 
gerechtfertigt sein kann. 

2. Eine auf § 19 Abs. 2 StVollzG gestützte Ablehnung der 
Erlaubnis. eine Backhaube zu besit zen. bedarf näherer 
Uberpriifung nach den Kriterien des § 19 Abs. 2 
StVollzG (Gefährdung der Siche rheit oder Otdnung ). 

3. Eine mit fehlender Dringlichkeit !ti.r den Gefangenen 
begründete Erlaubnisversagung ist mit dem gesetzlichen 
Anspruch nach § 19 Abs. 1 StVollzG unvermeidbar. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle vom 28. Mai 1990 -
1 \'/s 145/90 (StrVollz) 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffäl
ligenhille, Ll . Jahrgang, Heft L. Seite 258, August 1992 

§ 70 StVollzG (Ablehnung des Besitzes von Gegenständen 
fUr die Freizeitbeschäftigung) 

Gern. § 70 Abs. 1 StVollzG hat der Gefangene grundsätz
lich einen Anspruch darauf, in angemessenem Umfang 
Bücher und andere Gegenstände zur Fortbildung oder zur 
Freizeitbeschäftigung zu besitzen. Aufgabe der Vollzugs
behörden ist es. im Falle eines Versagungsgrundes die Ab
lehnung eines entsprechenden Antrags zu begründen. 
Angemessener Umfang des Besitzes ( § 70 Abs. 1 StVollzG) 
sowie Versagungsgründe nach § 70 Abs. 2 Nr. 2 StVollzG 
stellen Rechtsbegriffe dar, die der vollen Nachprüfung 
unterliegen. Die Weigerung de s Antragstellers. "nachvoll
ziehbar" darzulegen, "aus welchen Gründen er die Aus
händigung bestimmter Gegenstände verlangt", stellt keinen 
Ablehnungsgrund im Sinne des § 70 StVollzG dar. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle vom 28. August 
1990 - 1 \vs 2L3/90 (StrVollz} -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffäl
ligenhille, l l. Jahrgang, Heft 4, Seite 264, August 1992 
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•• 
Alles nur Uberarbeitung 

Am 7. September 1992 sehrleb ein 
Elternpaar an den Leiter der Justiz
vollzugsanstalt Tegel, Klaus Lange
Lehngut, und baten ihn um ein 
Gespräch. Sie waren in Sorge wegen 
ihres Sohnes. 

Oer Sohn befindet sich mit einer 
zeitweiligen Unterbrechung auf der 
Abschitmstation für Dealer in der 
Teilanstalt 1. Die Eltern sind der 
Meinung, daß es ihrem Sohn gesund-

heitlich schlecht geht und machen 
sich deshalb große Sorgen. 

Sie übergaben das Schreiben dem 
katholischen Anstaltsgeistlichen am 6. 
September. Der Pater bestätigte den 
Eltern, daß er den Brief mit einem 
Kommentar weitergeleitet hat. Nach 
ungefähr vierzehn Tagen fragten die 
Eltern beim Pater nach und bekamen 
zur Antwort, daß sie sich keine 
Sorgen machen sollen, der Anstalts
leiter würde bestimmt antworten. 

Z 13 Zeotrale BeratonauteUe 
der &eleo Straifälllaeahilfe iD BerliD 

Canto<v<'tband ffrr Bcrhn • V. 
D~konb<:hcs Wm Bcrlin-Brondenburg e V, 
Strdlilllsen· und BcwlhruniJ>hilfe Bcrlin e. V, 

Bundesallee 42, W- LOOO Berlin 31 Telefon: 86 05 41 
Fahrnrblndungen: 
U-Babnlinien 7 uod 9 - U-Babnhor Berliner :>'tralk - Bu.~Unkn t~ uod 2~ 

Wir beraten 
-Srraffällige 
-Haftentfassene 
-von Inhaftierung bedrohte Personen 
-Angehörige, Freunde und Bekannte 

bei 
-persönlichen Problemen 
-Entlassungsvorbereitungen 
-rechtlichen Problemen (zb. Sozialhilfe) 
-der Wohnungssuche 
-fi.nanzielkn Problemen 
- Oberschuldung (Schuldenregulierung) 
-Geldstrafen 
-Problemen mit der Arbeit 

Zusätzlich bieten wir solialtbe.rapeutische 
Gespräche und Gruppen an 

Tilgung uoeinbringUcber Geldstrafen 
durch Ableistung von gemeinnütziger 
Arbeit 
Beratung durch die Straffälligen- und 
Bewährungshilfe Berline. V. mit 
Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 13.00 Uhr 
Freitag 9.00- 13.00 Uhr 

38 'der Iichtblick' 

ab sofort neue Sp~lun! 

Sprechstunden in der Zl3 
Dienstag 14.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 13.00 Uhr 
Freitag 9.00- 13.00 Uhr 

Telefonische Beratung in der Zl3 
Dienstag 9.00- 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 9.00- 14.00 Uhr 

Sprechzeiten in den Hartanstalten 
Montag - JV A Tegel 
Montag - Jugendstrafanstalt Berlin 
Montag - Vollzugsanstalt für Frauen 

nuch v~-rcinh.•rung S<:hrmlich, letcfonl<ch b1w. über 
ihn.'(n) Gruppenieher (in) oder ühc;r "Vom•etdt;r" 

Trotz etlicher Versuche hat das Ehe
paar den Pater seitdem nicht mehr 
telefonisch erreicht. Allerdings haben 
sie auch bis zum heutigen Tage vom 
Anstaltsleiter keine Antwort er
halten. Wenn man sieht, wie fleißig 
die Arbeitsgruppe zur Umstruktu
rlerung der Justizvollzugsanstalt 
Tegel war, ist verständlich, daß der 
Herr, der über allem wacht und rich
tet, fUr Menschliches keine Zeit hat. 

Allerdings, und das ist erstaunlich, 
gibt es doch eine allgemeine Ge
schäftsordnung in Berlin. Und nach 
dieser allgemeinen Geschäftsordnung 
müssen Briefe innerhalb einer be
stimmten Frist beantwortet bzw. er
ledigt werden. Wenn das so nicht 
möglich ist, soll es einen Zwischen
bescheid geben. Bis jetzt wartet der 
Brief auf seine Beantwortung. Das 
mag vielleicht auch an der Post 
liegen. Wie heißt es doch so schön: 
Bei der Post geht es nicht so 
schnell .. . 

Ist die Justizvollzugsanstalt Tegel 
überhaupt an die Post angesc hlos
sen ... ? 

Die Eltern wollten ein persönliches 
Gespräch mit dem Leiter der Justiz
vollzugsanstalt Tegel führen und 
warten nun seit sechs Wochen dar
auf. Vielleicht nimmt wieder einmal 
einer der Damen oder Herren Ab
geordneten di.esen Bericht zum 
Anlaß. eine parlamentarische An
frage zu machen, ob die allgemeine 
GeschiHtsordnung des Landes Berlin 
für die Justizvollzugsanstalt Tegel 
nicht gilt. 

Menschlichkeit scheint für die An
staltsleitung ein Fremdwort zu sein. 

- gäh-



Buch 
Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
W-8000 München 19 

joan Borvsenko 

Die Kunst, sich selbst zu mögen 

\ver zu sich selbst, zu seinem wahren 
Ich finden will, muß akzeptieren, 
daß es keinen Sinn macht, allen 
übersteigerten Anforderungen gerecht 
zu werden, die man im Laufe seines 
Lebens seit seiner Kindheit verinner
licht hat. Die Furcht, nicht von allen 
geliebt zu werden, führt zur Selbst
aufgabe, zum Perfektionsdrang und 
damit unweigerlich zu Schuldgefilhlen. 

Joan Borysenko ist Pionierin der 
Psychoneuroimmunologie, einer Wis
senschaft, die sich mit den psychi
schen l:rsachen körperlicher Erkran
kungen beschäftigt. In ihrem Buch 
unterscheidet sie zwischen "gesun
den" und "ungesunden" Schuldgefilh
len. Gesunde Schuldgefühle sind an
geboren und dienen dazu, den Men
schen als Gemeinwesen zu sozialisie
ren. "Ungesunde" oder "falsche" 
Schuldgefühle hingegen fUhren zu 
seelischem Streß und machen es un
möglich, sich selbst und andere zu 
akzeptteren. 

Anhand vieler Beispiele aus ihrer 
Praxis entwirft die Autorin ein 
Programm. das es jedem Leser mit 
Hilfe verschiedener Entspannungs
techniken ermöglicht, auf seine 

natürlichen Gefühle und Reaktionen 
zurückzugreifen. Erst mit dem Ver
ständnis für die Bedürfnisse des 
eigenen Selbst und mit der Entwick
lung und Bejahung eines gesunden 
Egoismus '<ann der Mensch Liebe zu 
sich und damit zu anderen Menschen 
empfinden. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
W-8000 München 19 

Christina Baldwin 

Das kreative Tagebuch 

-rdh-

Viele haben in ihrem Leben einmal 
die Phase des Tagebuchschreibens 
durchgemacht und irgendwann haben 
es die meisten wieder aufgegeben. 
Dabei ist Tagebuchschreiben ein 
Mittel der Selbsterforschung. Es hilft, 
mehr über sich selbst, Uber die Welt 
und die ~üunenschen zu erfahren. 

Anhand praktischer Anleitungen und 
Übungen lernt man in diesem Buch, 
wie Schreiben zum Werkzeug des 
inneren Wachstums werden kann und 
zur Erweiterung und Schärfung des 
Bewußtseins und zur Persönlichkeits
bildWlg beitragt. 

Aufgrund ihrer. langjährigen Praxis 
auf dem Gebiet der Schreibtherapie 
hat die Autorin, die Literaturwissen
schaft und Psychologie studiert hat, 
mit dem vorliegenden Buch eine opti-

kritik 
male Anleitung dafür geliefert , wie 
dieser Weg nach innen am besten zu 
gehen ist. 

Scherz Verlag 
SUevestraße 9 
W-8000 Munchen 19 

Michael Allegretto 

-rdh-

Die Frau, die aus dem Dunkel kam 

Gutgelaunt beginnen die Whitackers 
in ihrem romantischen alten Haus mit 
den Weihnachtsvorbereitungen - eine 
glückliche kleine Familie, die nicht 
im Traum daran denkt, daß das Haus 
zur tödlichen Falle und sie selbst mit 
dem nackten Grauen konfrontiert 
werden könnten .. . 

Das ist, auf einen Nenner gebracht, 
der beste Hitchcock, den Hitchcock 
nicht geschrieben hat Michael 
Allegretto schreibt ganz in der Tra
dition des unvergeßlichen Großmei
sters: er baut schöne, höchst fried
fertige Szenarien auf, mit ganz all
täglichen Menschen. und darüber 
bricht, fein eingefädelt, ein Sturm 
des Grauens herein. 

Allegretto versteht es, Spannung so 
gekonnt aufzubauen, daß man aus 
Angst vor dem Kom'Tlenden kaum die 
Seite umzublättern wagt. Ein Autor, 
der mit Samthandschuhen das Gruseln 
lehrt! 

-rdh-

Krimiwettbewerb beim SFB 
SFB I Kultur aktuell 

WALTER-SERNER-PREIS 1992 

"Ich habe einen ganz einfachen Krimi-Geschmack: 
ich lese nur die besten", sagt Rock-Lady Ulla 
Meinecke. Jury-Mitglied fUr den Walter- Serner-Preis 
1992. 

Der SFB lädt ein zu diesem short-story-Wettbewerb. 
Kurzkrlmis werden gesucht - Texte, die alles sein 
können: Reportage, Fabel, Satire, Protokoll, Puzzle ... 

Der 1A'alter-Serner-Preis erinnert an den Dada- Pro
pheten der 20er Jahre, der ein Beichtvater der euro
päischen Halbwelt war. Seine Literatur ist subversiv 
und zauberhaft zugleich. 

Die Redaktion des SFB-Kriminalmagazins PULP hofft 
auf Einsendungen von Profi-Autoren und Gelegenheits
dichtern. Wer etwas zu erzählen hat, soll schreiben! 

Ulla Meinecke, die Poetin mit Stimme, wurde als 
Ehrenmitglied in die Jury berufen. Sie freut sich auf 
die Lektüre, denn sie weiß: "Nur wer Böses denkt, ist 
wirklich gut." 

Oie Einsendung mit etwa 100 Zeilen bei 65 An
schlägen ist zu richten an: 

Sender Freies Berlin 
Redaktion PULP - Walter-Serner-Preis 1992 

Masurenallee 8-lL 
1000 Berlin 19 

Die besten Krimis werden veröffentlicht (und preis
gekrönt) . 

Einsendeschluß ist der 31. Oktober 1992 (Post
stempel). 
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VOM JAHRESANFANG 

BIS ZUM ENDE 

BITTET DER >LICHTBLICK< 

UM EINE SPENDE 
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